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1.

1.1

Grundlagen und Ziele

Planungsanlass und -erfordernis

Die Stadt Furstenwalde/Spree hat als ausgewiesenes Mittelzentrum unter anderem
die Aufgabe, Funktionen der Einzelhandelsversorgung fur die Stadt sowie teilweise
auch im mittelzentralen Verflechtungsbereich wahrzunehmen. Zur Sicherung und
Steuerung dieser Aufgabe hat die Stadt ein Einzelhandelskonzept erarbeiten
lassen, dass in der Fassung der 1. Fortschreibung vom November 2017 vorliegt und
den Rahmen fir eine stadtvertragliche Einzelhandelsentwicklung bildet.

Anlass flur die vorliegende Planung ist der Wunsch des Vorhabentragers MGR
Zweite Immobilienverwaltung Stiftung & Co.KG, vertreten durch die Norma
Lebensmittelfilialbetrieb Stiftung & Co. KG, eine Umstrukturierung und Neuordnung
der Einzelhandelsflachen an der Karl-Liebknecht-Stralde / Triftstral’e in Firsten-
walde Nord durchzufiihren.

Auf dem Grundstlick der Karl-Liebknecht-StralRe 24 (Flurstiick 428 der Flur 72 der
Gemarkung Furstenwalde/Spree) besteht eine Filiale eines Norma-Lebensmitteldis-
counters, die aufgrund der nicht mehr zeitgemafRen Bedingungen am Standort nicht
weitergeflihrt werden soll. Stattdessen ist die Errichtung eines neuen Marktes auf
dem benachbarten Grundstlick TriftstraRe 35a (Flurstiick 397 der Flur 72 der
Gemarkung Furstenwalde/Spree) vorgesehen. In diesem Zuge ist eine Ver-
grélkerung des Nahversorgers von derzeit 699 m? (vgl. geltender VBP 37) auf
nunmehr 1.200 m? Verkaufsflache zzgl. Backshop mit Café bzw. Imbiss/Gastro-
nomie geplant. Das Gebaude des bisherigen Nahversorgers auf dem Grundsttick
der Karl-Liebknecht-Stralle 24 soll als Einzelhandel mit nicht-nahversorgungs- und
nicht-zentrenrelevanten Sortimenten, als eine gewerbliche Sport- oder
Gesundheitseinrichtung (z.B. Fitness) oder als eine sonstige, nicht wesentlich
storende gewerbliche Nutzung nachgenutzt werden.

Mit einem entsprechenden Vorhabenplan hat der Vorhabentrager einen Antrag auf
Aufstellung eines Vorhabenbezogenen Bebauungsplans bei der Stadt Flrstenwalde
gestellt. Dem wurde mit dem Aufstellungsbeschluss gemafR § 2 Abs.1 BauGB vom
11. April 2022 (Folgesitzung zur Sitzung vom 7. April 2022) durch die Stadtver-
ordnetenversammlung entsprochen. In der Sitzung der Stadtverordnetenver-
sammlung vom 30. Mai 2024 wurde der Beschluss aufgrund geanderter Inhalte der
Planung neu gefasst.

Insgesamt ist die ca. 1,52 ha grof3e Plangebietsflache derzeit dem Innenbereich
gemal § 34 BauGB zuzuordnen.

Die Aufstellung eines Bebauungsplans ist zur Erreichung der Planungsziele
dennoch zwingend erforderlich, da

» sich der flr den Neubau vorgesehene Bereich der Vorhabenflache
innerhalb des Geltungsbereiches des Einfachen Bebauungsplanes Nr. |
,Einzelhandelsentwicklung Firstenwalde Nord“ befindet und dieser
Einzelhandelbetriebe mit zentren- und nahversorgungsrelevanten
Sortimenten gemal Furstenwalder Liste nicht zulasst,

» aufgrund der geplanten Grol¥flachigkeit des Einzelhandelsstandortes im
Sinne des § 11 Abs. 2 BauNVO (>1.200 m? Verkaufsflache zzgl.
Altstandort) sich das Vorhaben nach § 34 BauGB nicht in die ndhere
Umgebung einflugt und
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1.2

1.3

» es unter Berlcksichtigung des Einzelhandelskonzeptes zwingend erforder-
lich ist, dass planungsrechtlich gesichert wird, dass der Altstandort in der
Karl-Liebknecht-Stralle 24 (Lage innerhalb des bestehenden VBP 37,
Sondergebiet Lebensmitteleinzelhandel) nicht als Einzelhandelbetrieb mit
zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimenten weitergeflhrt werden
kann.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan wird als qualifizierter Bebauungsplan
gemald § 30 Abs. 1 BauGB mit Art und Mal} der baulichen Nutzung, tberbaubaren
Grundstucksflachen und Verkehrsflachen festgesetzt werden. Da es sich bei dem
Plangebiet um eine vorgenutzte Flache im planungsrechtlichen Innenbereich nach
§ 34 BauGB handelt, die von allen Seiten durch bauliche Nutzungen umgeben ist,
wird der Bebauungsplan als Bebauungsplan der Innenentwicklung im beschleu-
nigten Verfahren gemaf § 13 a BauGB aufgestellt (vgl. Verfahrenswahl, Punkt 4.1).
Das bedeutet, dass u.a. auf die Umweltprifung einschlieBlich Umweltbericht
verzichtet werden kann. Zudem gelten gemaf § 13a Abs. 2 Nr. 4 Baugesetzbuch
zu erwartende Eingriffe als ,vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder
zulassig“. Die Prufungspflicht und Berticksichtigung von Umweltbelangen (vgl. § 1
Abs. 6 Nr. 7 Baugesetzbuch) bleibt von dieser Freistellung jedoch unberihrt.

Ziele und Zwecke der Planung

Ziel des Bebauungsplans ist die Umsetzung des Vorhabens der Neustrukturierung
des Einzelhandelsstandortes an der Triftstral3e unter Berlicksichtigung der Ziele des
Einzelhandelskonzeptes.

Wichtige Ziele im Einzelnen sind:

» die planungsrechtliche Sicherung und stadtvertragliche Steuerung der vorge-
sehenen Nutzungen und der vorgesehenen verkehrlichen Anbindungen,

» die Sicherung der stadtebaulichen Ordnung insbesondere bezuglich der Nut-
zung, Grofle und Anordnung baulicher Anlagen,

= die Sicherstellung, Integration und Abwagung von privaten und 6ffentlichen
Belangen, insbesondere auch der Belange von Natur und Umwelt, des
Larmschutzes und der Einzelhandels- und Zentrenentwicklung der Ge-
samtstadt.

Rechtsgrundlagen

Dem Bebauungsplan liegen im Wesentlichen folgende Gesetze und Verordnungen
zu Grunde:

= Baugesetzbuch (BauGB) in der Fassung der Bekanntmachung vom
3. November 2017 (BGBI. | S. 3634), zuletzt gedndert durch Artikel 5 des
Gesetzes vom 22. Dezember 2025 (BGBI. 2025 | Nr. 348).

» Verordnung uber die bauliche Nutzung der Grundstiicke (Baunutzungs-
verordnung - BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.
November 2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des
Gesetzes vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176).

* Verordnung Uber die Ausarbeitung der Bauleitplane und die Darstellung des
Planinhalts (Planzeichenverordnung - PlanzV) vom 18. Dezember 1990
(BGBI. 1 1991 S. 58), zuletzt durch Artikel 3 des Gesetzes vom 14. Juni 2021
(BGBI. | S. 1802).
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BbgBO (Brandenburgische Bauordnung) in der Fassung der
Bekanntmachung vom 15. November 2018 (GVBI.1/18, [Nr. 39]), zuletzt
geandert durch Gesetz vom 28. September 2023 (GVBI.1/23, [Nr. 18])

BNatSchG (Bundesnaturschutzgesetz) Bundesnaturschutzgesetz vom
29. Juli 2009 (BGBI. | S. 2542), zuletzt geandert durch Artikel 48 des
Gesetzes vom 23. Oktober 2024 (BGBI. 2024 | Nr. 323)

BbgNatSchAG (Brandenburgisches Ausfuhrungsgesetz zum Bundesnatur-
schutzgesetz, Brandenburgisches Naturschutzausfihrungsgesetz) vom
21. Januar 2013 (GVBI. Nr. 3), zuletzt geandert durch Artikel 19 des
Gesetzes vom 5. Marz 2024 (GVBI.I/24, [Nr. 9], S.11)

BArtSchV — Verordnung zum Schutz wild lebender Tier- und Pflanzenarten
(Bundesartenschutzverordnung — BArtSchV) vom 16.02.2005, zuletzt
geandert durch Art. 10 des Gesetzes vom 21. Januar 2013 (BGBI. | S. 95)

Verordnung zu den gesetzlich geschitzten Biotopen (Biotopschutzverord-
nung) vom 7. August 2006 (GVBI. Land Brandenburg 11/25, S. 438)

1.4 Ausgangssituation

1.4.1 Lage und Abgrenzung des Geltungsbereiches

Das

Plangebiet mit einer GroRe von ca. 1,52 ha liegt im Norden der Stadt Furs-

tenwalde/Spree im Stadtteil Furstenwalde Nord beidseitig der Karl-Liebknecht-
StralRe und ist vollstandig von Baugebieten umgeben.

Es umfasst folgende Flurstiicke der Flur 72 der Gemarkung Firstenwalde/Spree:

Flurstiicke 397 und 428 (Vorhabengrundstiicke, Vorhaben- und
Erschliellungsplan)

Flurstlick 426 tlw. (bestehende private Verkehrsflache zur Erschliellung
des Flurstiicks 428) sowie

Flurstiicke 417 tlw., 419 tlw. und 225 tlw. (angrenzende 6&ffentliche
StraRenverkehrsflachen).
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Abbildung 1: Ubersicht, Lage und Abgrenzung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 68,
Kartengrundlage Luftbild und Kataster: © GeoBasis-DE/LGB, dl-de/by-2-0

1.4.2 Bestehende Nutzungs- und Freiraumstruktur im Plangebiet

Das Plangebiet umfasst zwei Teilbereiche:

Der Bereich siidlich der Karl-Liebknecht-StraBe ist Teil eines bestehenden
Gewerbe- und Einzelhandels-Standortes. Der in das vorliegende Plangebiet
einbezogene Teil des Standortes ist mit einem freistehenden Gebaude eines
Discounters bebaut und weist zudem Zufahrten und insgesamt ca. 70 Pkw-
Stellplatze auf. Erschlossen wird der Bereich durch eine bestehende private,
vollversiegelte Verkehrsflache. Die Stellplatze sind teilweise durch Grinflachen
gegliedert. Im ostlichen Bereich steht ein das Erscheinungsbild pragender
Einzelbaum (Pappel, Stammumfang 2,7 m Kronendurchmesser von 16 m).
Insgesamt ist die Flache weitgehend versiegelt.

Abbildung 2: Sudlicher Bereich: bestehender Standort Norma (2022)
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Der Bereich nordlich der Karl-Liebknecht-StraRe stellt (berwiegend eine
Brachflache dar. An der Triftstral’e dient die Flache als Parkplatz und Lagerflache
und ist vollstandig asphaltiert. Im zentralen Bereich ist sie durch Spontanvegetation
Uberwuchert, an zahlreichen Stellen sind Betonplatten sichtbar, so dass auch hier
eine teilweise Versieglung besteht. Insbesondere entlang der Karl-Liebknecht-
Stralle (teilweise auf den Stralenflurstiick) bestehen zahlreiche Baume, die
aufgrund ihrer GroRe teilweise wunter dem Schutz der Furstenwalder
Baumschutzsatzung stehen.

Abbildung 3: Gewerbebrache und Stellplatze (2022)

1.4.3 Umweltzustand

Schutzgut Mensch und seine Gesundheit

Bei der Betrachtung des Schutzgutes Mensch sind die Themen Erholung und Ge-
sundheit der Bevdlkerung von Belang.

Larm

Untersuchungsschwerpunkt zum Schutzgut Mensch und seiner Gesundheit sind die
Larmemissionen aus den umgebenden Verkehrsflachen sowie den bestehenden
und geplanten gewerblichen Nutzungen (hier: Einzelhandel).

Sowohl die Triftstrale als auch die Karl-Liebknecht-StraRe sind durch
Verkehrslarmbelastung gekennzeichnet, die in erster Linie aus dem MIV
(motorisierten Individualverkehr) resultieren. Auch diese mdgliche Vorbelastung ist
in ihren Auswirkungen zu betrachten. Die TriftstraRe (B 168 im Bereich des
Plangebietes) ist hierbei Bestandteil der Larmkartierung 2022 (4. Runde, geman
Richtlinie 2002/49/EG) des LfU. Hier wurden tagsuber Larmwerte von Uber 65 dB
(A) festgestellt.

Fir die Beurteilung der Gerauschimmissionen, die durch den Betrieb des
Einzelhandels verursacht werden, sind keine Konflikte zu erwarten da sich das
Sondergebiet innerhalb eines gewerblich gepragten Umfeldes befindet.

Erholung

Far private Erholungszwecke ist das Plangebiet nicht geeignet, da es als
Gewerbebrache bzw. Einzelhandel in Betrieb Uber keine Erholungsflachen verfugt.

Hinsichtlich der freiraumbezogenen Erholung besitzt das Plangebiet daher keine
Bedeutung fur die Allgemeinheit.

2026-01-19_vBP_68_Begruendung_Entwurf2 9
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Schutzgut Flache

Das Plangebiet befindet sich im Siedlungszusammenhang der Stadt Flrstenwalde/
Spree.

Auf historischen Luftbildern aus den Zeitraumen 1992-1995 sowie 2001-2005 sind
die Strallenbdume an der Karl-Liebknecht-Stral’e abgrenzbar. Im ndrdlichen
Teilbereich ist die noch heute vorhandene Pappelreihe, im stdlichen Teilbereich die
die solitar stehende Pappel zu erkennen.

Die historischen Luftbilder zeigen, dass es sich um Siedlungsflachen handelt. Mit
der Wiederaufnahme einer stadtischen Nutzung im ndrdlichen Teilbereich ist somit
kein zusatzlicher Verbrauch an Flache verbunden, sondern es handelt sich um eine
Reaktivierung eines ehemals intensiv genutzten Grundstliicks innerhalb des
Ortszusammenhangs.
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Abbildung 4: Historisches Luftbild 2001-2005 Quelle: Landesamt fiir Vermessungswesen Brandenburg

Schutzgut Tiere

Aufgrund der Biotopausstattung der Flache (teilweise befahrene Brachflache und
versiegelte Verkehrsflachen) und des hohen Pradatorendruckes durch Hunde und
Katzen ist nicht mit dem Vorkommen siedlungstypischer geschitzter Tier- und
Pflanzenarten zu rechnen. Ein artenschutzrechtlicher Fachbeitrag wurde flr den
Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 68 ,Lebensmittelmarkt Triftstralle"
erstellt. Erhebliche Auswirkungen auf das Schutzgut Tiere sind bei Berlcksichtigung
der empfohlenen MalRnahmen nicht zu erwarten. Der Verlust unbebauter Flache als
maogliches Nahrungshabitat haufiger Brutvogelarten des Siedlungsraumes, wird bei
entsprechenden Ersatzhabitatangeboten voraussichtlich nicht zu erheblichen
Beeintrachtigungen oder Beeintrachtigungen der Erhaltungszustdnde der
Populationen fiihren.
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Schutzgut Pflanzen und Biotope

Das nérdliche Gelande war ehemals gewerblich genutzt. Bis zum Jahr 2009 waren
noch grof¥flachige Versiegelungen erhalten, die zwischenzeitlich weitgehend durch
ruderale Gras- und Staudenfluren Uberwachsen wurden.

Hinzu kommt ein zwischenzeitlich entwickelter hoher Anteil an Gehdlzaufwuchs,
jedoch sind auch noch Bereiche vorhanden, die weitgehend offen geblieben sind.
Hier sind trockene Grlinlandbrachen mit einzelnen Trockenrasenarten und
artenarme oder ruderale trockene Brachen zu finden. Vielfach kommt Gehdlz-
aufwuchs auf, der zum Teil bereits wieder jliingere Vorwaldstadien erreicht. Im
Gebiet befinden sich alte versiegelte und teilversiegelte Flachen der ehemaligen
gewerblichen Nutzung.

Die Bereiche mit zunehmender Verbuschung weisen grofflachig Vorwaldbestande
aus Robinie auf. In manchen Bereichen sind in den Vorwaldern auch weitere
Baumarten gemischt, wie Eschen-Ahorn, Zitter-Pappel, Spatblihende Trauben-
kirsche, Spitz-Ahorn, Eiche, Birke, Kiefer. Der Unterwuchs weist meist noch Arten
der Ruderalfluren - zum Beispiel Landreitgras (Calamagrostis epigeios) - auf.

Es befinden sich keine nach § 18 BbgNatSchAG (zu § 30 BNatSchG) geschitzte
Biotope (zum Beispiel Trockenrasen) im Plangebiet. Die llckige Allee in der Karl-
Liebknecht-StralRe stellt eine geschiitzte Alle nach § 31 BbgNatSchAG dar, wobei
im Geltungsbereich des BP Nr. 68 selber keine der angepflanzten und geschitzten
Allee(alt)bdume stocken.

Zahlreiche Einzelbaume der oben benannten, flachenhaften Bestande stehen unter
dem Baumschutz der Baumschutzsatzung der Stadt Flrstenwalde/Spree. Es
handelt sich i.d.R. um Ahorne und Robinien. Auf dem Grundstiick des Sonder-
gebiets befindet sich eine altere angepflanzte Pappelreihe, sowie Aufwuchs aus
Birke, Eschen-Ahorn,Spitz-Ahorn, Robinie und Pappel als Baumgruppen oder Soli-
tar die bereits die MindestgroRe von 60 cm Stammumfang erreicht haben. Ein
BAumplan und eine Baumliste wurden fur die Ermittlung der Kompensation nach
Baumschutzsatzung der Stadt Furstenwalde/Spree vor.

Schutzgut biologische Vielfalt

Bezlglich der biologischen Vielfalt lassen sich aus der Bestandssituation von Flora
und Fauna folgende Schliisse ableiten:

Die Artenzahl im ndérdlichen Untersuchungsgebiet ist aufgrund der unterschied-
lichen Brachestadien fur eine innerstadtische Flache vergleichsweise hoch. Die
biologische Vielfalt im weiteren Plangebiet ist aufgrund der bestehenden Nutzung
unterdurchschnittlich. Insgesamt ist die biologische Vielfalt unter anderem
anthropogenen Ursprungs und vor diesem Hintergrund zu betrachten und zu
interpretieren.

Die potentiell naturliche Vegetation (PNV) im Untersuchungsgebiet waren die Wal-
der der grundwasserfernen Hochflachen und Erhebungen.

Schutzgut naturschutzrechtliche Schutzgebiete

Im Geltungsbereich des Plangebietes sowie in der unmittelbaren Umgebung befin-
den sich keine Schutzgebiete. Die llckige Allee in der Karl-Liebknecht-Strale stellt
eine geschutzte Alle nach § 31 BbgNatSchAG dar.
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Schutzgut Boden

Naturraumlich gehért das Plangebiet zur Berlin-Flrstenwalder Spreetalniederung,
die im Zuge der Brandenburger Phase der Weichseleiszeit entstanden ist. Die an
der Erdoberflache oder oberflachennah anstehende fein- bis mittelkdrnigen Tal-
sande pragen die Bodenbildung.

Die Bodenubersichtskarte weist fur den Geltungsbereich GUberwiegend podsolige,
vergleyte Braunerden und podsolige Gley-Braunerden aus. Im Landschaftsplan wird
als Bodentyp Podsol angegeben.

Durch die Vornutzung ist das Plangebiet eine Siedlungsflache die keinen natirlichen
Bodenaufbau aufweist. Vielmehr ist das Gebiet anthropogen uberformt.

Hier wie auch im Bereich der bereits versiegelten Flachen auf der suddlichen
Teilflache besteht eine vergleichsweise geringe Schutzwurdigkeit. Bei Planungs-
entscheidungen gelten die allgemeinen gesetzlichen Anforderungen des Boden-
schutzes. Zur Situation der Altlasten siehe Kapitel 1.4.7. Bodenbelastungen.

Schutzgut Wasser

Fur das Schutzgut Wasser ist insbesondere der Wasserhaushalt untersuchungs-
relevant: das Rickhaltevermogen von Niederschlagen, der Oberbodenabfluss und
die Grundwasserneubildungsrate. Naturliche Oberflachengewasser kommen im
Plangebiet nicht vor.

Der oberste Grundwasserleiter ist weitgehend unbedeckt. Der Flurabstand des
Grundwassers wird im Landschaftsplan der Stadt Furstenwalde/Spree mit 2 m bis
5 m unter Gelande angegeben.

Im gesamten Plangebiet besteht daher eine vergleichsweise hohe Empfindlichkeit
gegenuber Schadstoffeintragen. Negative Umweltauswirkungen kénnen jedoch fir
den Wasserhaushalt ausgeschlossen werden, sofern die vorgesehenen Prif- und
Sanierungsmallnahmen insbesondere in den Bereichen der geplanten
Versickerungsflachen (Rigolen) umgesetzt werden und das anfallende
Niederschlagswasser auf den Grundstiicken gesammelt und nach Vorreinigung dort
versickert wird.

Schutzgut Klima/ Luft

Das Plangebiet befindet sich im Grenzbereich des gemaRigten Ubergangsklimas
zwischen der maritimen und der kontinentalen Klimazone. Im Bereich des Plange-
biets betragen nach Messwerten der regionalen Messstationen:

1. die mittleren Monatstemperaturen 18 bis 18,5 °C i m Juni und -1 bis 1 °C im
Januar,

2. die Jahresdurchschnittstemperatur 8-9 °C,
3. das mittlere Jahresmaximum 33,1°C,
4. das mittlere Jahresminimum -15,1°C.

Die durchschnittlichen Niederschlagsmengen pro Jahr betragen um 550 mm, das
statistische Maximum liegt mit 63 mm im Monat Juni. Die vorherrschende Windrich-
tung liegt bei West bis Stidwest mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von ca. 3,8
m/s.

Untersuchungsgegenstand sind die lokalklimatische Situation. Die Veranderung im
Plangebiet gegenuber dem Freilandklima ist bereits heute erheblich. Aufgrund der
Vegetationsstruktur zahlt das mit dichtem Baumbestand bestandene ndérdliche
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Brache zu den Frischluftentstehungsflachen innerhalb des Siedlungszusam-
menhangs.

Fir baulich genutzte Flachen sollten folgende Anforderungen gestellt werden:
e Schutz angrenzender Gebiete vor Immissionen,
o Forderung flachensparender Bauweise,
e Forderung emissionsarmer Technologien,
o Boden- und Grundwasserschutz,
¢ Dach- und Wandbegriinung,

o Erhalt, Neupflanzung von Stadtbdumen, Sicherung einer nachhaltigen
Pflege,

e Verbesserung der bioklimatischen Situation und der Durchluftung.
Weitere Schutzgut relevante Ziele sind:

e Vermeidung von negativen Auswirkungen auf das Kleinklima durch die
Sicherung eines vergleichbar hohen Biovolumens im Plangebiet (zum
Beispiel Mindestanzahl von Baumen und Strauchern auf nicht Gberbauten
Flachen, Fassaden- und Dachbegrinung),

¢ Minderung der negativen Auswirkungen (Versiegelung), durch Festlegung
von Teilversiegelung flr die ErschlielRung,

¢ Minderung der negativen Auswirkungen auf den lokalen Luftaustausch
durch die geschickte Anordnung von Gebauden.

Das Plangebiet weist derzeit die Funktionen als Frischluftentstehungsgebiet im mik-
roklimatischen Kontext zu angrenzenden Gebieten auf. Funktionen als Luftleitbahn
oder als Kaltluftproduzent bestehen nicht.

Erhebliche Schadstoffemissionen und Erschitterungen gehen vom Plangebiet nicht
aus. (vgl. 2.3.1 Schutzgut Mensch).

Schutzgut Orts- und Landschaftsbild

,Landschaftsbild“ bezeichnet die duRere, sinnlich wahrnehmbare Erscheinung von
Natur und Landschaft. Es wird von Merkmalen bestimmt, deren Auspragung einer-
seits auf die natlrlichen Standortverhaltnisse, vor allem aber auf die Art und Inten-
sitat der menschlichen Nutzung zurtickgeht. MaRRgebliche Kriterien sind Erlebbarkeit
beziehungsweise Erlebnisvielfalt, Naturnahe, Eigenart, Seltenheit, typische naturli-
che und kulturgeschichtlich relevante Landschaftselemente sowie stdrende Ele-
mente.

Die bereits bebaute sudliche Teilflache an der Karl-Liebknecht-Stralle weist
Uberwiegend versiegelte Flachen mit Funktionsbauten auf und weist fir das Orts-
und Landschaftsbild nur eine untergeordnete Bedeutung auf. Allerdings sind
einzelne fur das Orts- und Landschaftsbild relevanten Vegetationsstrukturen
(Baume in der Karl-Liebknecht-Stral3e, solitar stehende markante Pappel auf dem
Parkplatz) planerisch zu berucksichtigen.

Durch die Nutzungsauflassung der Flache ist flr den Betrachter im nérdlichen Teil-
bereich eine Art ,Wildnis“ entstanden, die hinsichtlich der empfundenen Naturndhe
dennoch eine geringe Wertigkeit fUr das Landschaftsbild aufweist, da ent-
sprechende innerstadtische Brachen in Furstenwalde noch haufig anzutreffen sind,
das Grundstuck in Teilen verwahrlost wirkt und die Eigenart und Seltenheit daher
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relativ gering ist. Typische natirliche und kulturgeschichtlich relevante
Landschaftselemente, die unmittelbar erlebbar sind (zum Beispiel Alleen, Sélle etc.)
fehlen. Die zusammenhdngende Geholzflache am ndrdlichen Rand der Karl-
Liebknecht-Strale wird hingegen als pragendes kulissenartiges Landschaftsele-
ment wahrgenommen.

Die Empfindlichkeit des Ortsbildes besteht im Verlust sowie einer kinftigen
Reduzierung von Landschaftsbild pragenden griinen Strukturen infolge von
flachigen und Einzelgehdlzverlusten.

Hinsichtlich der freiraumbezogenen Erholung besitzt das Plangebiet derzeit keine
Bedeutung.

Kultur- und sonstige Sachgiiter

Im Landschaftsplan der Stadt Firstenwalde/Spree sind keine Bodendenkmale oder
Geotope verzeichnet. Sonstige Kultur- und Sachguter sind im Plangebiet nicht
vorhanden.

1.4.4 Umgebung des Plangebietes

Das Plangebiet schlielt allseitig an bestehende Baugebiete an, die durch gewerb-
liche Nutzungen und Einzelhandelsnutzungen gepragt sind. Suadlich der Karl-
Liebknecht-Stralle bestehen zahlreiche Einzelhandelsnutzungen mit einem Rest-
postenmarkt, einem Gartenfachmarkt, einem Motorradhandel und weiteren nicht
zentrenrelevanten Einzelhandels- und Dienstleistungsbetrieben. Im Umfeld
befinden sich zudem mehrere Kfz-Werkstatten (+ Kfz-Handel) und weitere
Handwerksbetriebe. Ostlich angrenzend bestehen zudem (auf den Flachen eines
ehemaligen Farbenherstellers) weitere Gewerbe- und Logistiknutzungen. Auf der
nordlichen Seite der Triftstralle bestehen Wohn- und Gewerbenutzungen, die den
Charakter eines Mischgebietes aufweisen.

Siudostlich in etwa 200 m Entfernung befinden sich das Schwapp Freizeitbad sowie
weitere, teilweise gewerblich betriebene Sporteinrichtungen (Sportplatze, Skater-
bahn, Bowling, Tennis, etc.). Sudwestlich und westlich des Plangebietes besteht in
etwa 60-100 m Entfernung zum Plangebiet der Ubergang zu gemischten Nutzungen
und Wohngebieten. Hier bestehen neben Wohnhdusern u.a. auch ein Gesund-
heitszentrum.

Im weiteren Umfeld befinden sich in jeweils etwa 900-1.000 m StralRenentfernung
westlich des Plangebietes ein Netto-Discountmarkt und &stlich ein Kaufland-
Verbrauchermarkt.

1.4.5 Verkehrs-, Ver- und Entsorgungsanlagen

Verkehrlich ist das Plangebiet tber Triftstrale (Bundesstralle 168) gut an das
ubergeordnete StralRennetz mit Anschluss an die Autobahn BAB12, Anschlussstelle
5 Flrstenwalde-Ost angebunden. Entlang der Triftstrale bestehen beidseitig Ful3-
bzw. Radwege. Stadtraumlich ist das Plangebiet Bestandteil des stadtischen
Straliennetzes mit Anbindungen an den Bahnhof und das Stadtzentrum.

Das Plangebiet ist Uber die Karl-Liebknecht-Stralle und Uber die Triftstral’e mit den
Medien Strom (e.dis AG), Gas (EWE AG) und Trink- und Abwasser (Zweckverband
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Firstenwalde und Umland)
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erschlossen. Eine Fernwarmeleitung verlauft westlich aul3erhalb des Plangebietes.

1.4.6 Topographie, Geologie, Baugrund

Die Flache des Plangebietes ist weitgehend eben und hohengleich. Die Hohen
liegen zwischen 43,3 m uber NHN (im DHHN 2016) und 43,7 m tber NHN.

Im Rahmen der Vorhabenentwicklung wurde ein Baugrundgutachten erstellt.
(Geotechnischer Bericht fir das Bauvorhaben ,Neubau NORMA Markt in
Furstenwalde® (TriftstralBe 35 a)* vom 2.2.2023, Baugrundbiro Wenzel, Frankfurt
(Oder)).

Bezlglich der Bodenzusammensetzung wurde unterhalb einer zwischen 5 cm und
35 cm starken, schwach humosen Oberbodenschicht (Mu) bzw. unterhalb einer
nur teilweise vorhandenen 10 cm bis 12 cm starken Asphaltschicht Gber einer
16 cm bis 32 cm starken ungebundenen Tragschicht (Schotter) bis in Tiefen
zwischen 1.00 m und 2.25 m nichtbindige, bauschutthaltige, iberwiegend schluffige,
locker bis mitteldicht gelagerte Sande festgestellt. Unterhalb dieser befinden sich
uberwiegend nichtbindige, teilweise schwach schluffige, enggestufte, mitteldicht
gelagerte Sande. Die locker gelagerten, nicht bindigen Boden werden als ,mafig
tragfahig“ eingeordnet. Fir die Griindung auf Streifen- und/oder Einzelfundamenten
bzw. Uber eine bewehrte Griindungsplatte wird ein entsprechender Bodenabtrag
der oberen Schichten (90 cm) und eine Verdichtung des Baugrundes empfohlen.

Der Grundwasserstand wurde zum Zeitpunkt der Baugrunderkundung in Tiefen von
4 .40 bis 4,70 m unterhalb der Gelandeoberflache, d.h. bei etwa 38,9 bis 39,2 m Uber
NHN angetroffen. Es wird darauf verwiesen, dass der hdchste Grundwasserstand
(HGW) etwa 0,40 m Uber diesen Werten liegen kann.

1.4.7 Bodenbelastungen

Im Rahmen der Baugrunduntersuchung (Geotechnischer Bericht fur das
Bauvorhaben ,Neubau NORMA Markt in Flrstenwalde“ (TriftstralRe 35 a)* vom
2.2.2023, Baugrundbiro Wenzel, Frankfurt (Oder)) wurden aus dem Tiefenbereich
0.30 m bis 1.00 m gestorte Bodenproben entnommen und zu zwei Mischproben
(MP) zusammengestellt. Diese wurden in einem akkreditierten Labor auf
kontaminierende Inhaltstoffe nach der Anfang 2023 malgeblichen LAGA M20
(unspezifischer Verdacht) untersucht. Die Laboranalysen weisen teilweise Werte
der Einbauklasse 2 (Z 2, sidlicher Bereich, Standort des geplanten
Lebensmittelmarktes) und teilweise Werte der Qualitat >Z2 (gefahrlicher Abfall,
nordlicher Bereich, bestehender Parkplatz) aus.

Der Einsatz von Boéden der Einbauklasse 2 (Z2 Qualitat) ist eingeschrankt maoglich,
dabei mussen u.a. definierte technische Sicherungsmaflnahmen eine Durch-
sickerung des Materials mit Wasser verhindern (Einbau in nicht oder nur gering
wasserdurchlassiger Bauweise bzw. unter einer wasserundurchlassigen
Deckschicht). Béden, bei denen die Grenzwerte der Z2 Qualitat Gberschritten
werden, sind einer Sonderdeponie anzudienen. Es wird im Gutachten zudem
empfohlen, die wahrend der Bauphase ausgebauten Bdden auf Haufwerken
zwischenzulagern und diese nochmals zu beproben und zu analysieren. Seit dem
1.8.2023 gilt die ,Verordnung Uber Anforderungen an den Einbau von mineralischen
Ersatzbaustoffen in technische Bauwerke (Ersatzbaustoffverordnung -
ErsatzbaustoffV)“, die teilweise abweichende Regelungen enthalt. Beim Umgang
mit belasteten Bdden ist diese bei der Vorhabendurchfiihrung zu beachten.
Aufgrund der Untersuchungsergebnisse wurde die Flache in das
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Altlastenvrdachtskataster des Landkreises aufgenommen.

Eine Untersuchung nach Bodenschutzverordnung beziiglich der dort genannten
Wirkungspfade ist aufgrund der bestehenden Versieglungen und der
eingeschrankten Beprobbarkeit noch nicht erfolgt. Ein Boden-Mensch oder
Pflanzen-Mensch-Wirkungspfad ist bei einem Einzelhandelsmarkt sowie sonstiger
Gewerbenutzungen nicht zu erwarten.

Der Wirkungspfad Boden-Grundwasser ist insbesondere bei der Herstellung der
Versickerungsanlagen relevant, da das anfallende Niederschlagswasser auf dem
Grundstiick zur Versickerung gebracht werden soll. Im Bereich der geplanten
Versickerungsanlagen (Mulden/Rigolen) ist ggf. ein punktueller Bodenaustausch
erforderlich.

Auf den Grundstlcken 6stlich des Altstandortes des Norma-Marktes befand sich ein
grolRerer Lacke- und Farben-Hersteller. Hier ist mit Bodeneintragen zu rechnen. Aus
diesem Grund werden angrenzende Bereiche Uber Grundwassermessstellen
beobachtet. Im vorliegenden Plangebiet befinden sich derzeit keine Grundwasser-
messstellen.

1.4.8 Eigentumsverhaltnisse, Grunddienstbarkeiten, Baulasten

Die Baugrundstiicke befinden sich im Eigentum des Vorhabentragers. Dies ist auch
eine Bedingung fiir die Vollziehbarkeit eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans.

Die in den Geltungsbereich einbezogenen Grundstlicke der offentlichen Strallen-
verkehrsflachen befinden sich im Eigentum der Stadt Firstenwalde/Spree. Die
StralBenverkehrsflache der TriftstralRe befindet sich in der Strallenbaulast des
Landesbetrieb Strallenwesen Brandenburg. Die ebenfalls in den Geltungsbereich
einbezogene private Verkehrsfliche befindet sich in privatem Eigentum. Die
Nutzung der privaten Verkehrsflache als Zufahrt fur das sudliche Grundstick des
Vorhabentragers (bisheriger NORMA-Markt) ist grundbuchlich gesichert.

Relevante Baulasten und weitere Grunddienstbarkeiten sind derzeit nicht bekannt.

1.4.9 Planungsrechtliche Ausgangslage

Planungsrechtlich ist die 1,52 ha groRe Flache derzeit auf der Grundlage des
Einfachen Bebauungsplanes Nr. | ,Einzelhandelsentwicklung Firstenwalde Nord®
sowie auf der Grundlage des § 34 BauGB zu beurteilen (Innenbereich). Die Flache
ist vollstandig erschlossen und von gewerblich gepragten Baugrundsticken
umgeben.

Aufgrund

e der Unvereinbarkeit mit den Festsetzungen des Einfachen Bebauungs-
planes Nr. |,

e des Unvereinbarkeit mit den Festsetzungen des Vorhaben- und
ErschlieBungsplans Nr. 37 (Bestandsmarkt) sowie aufgrund

e der Tatsache, dass sich ein gro3flachiger Einzelhandelsbetrieb nérdlich der
Karl-Liebknecht-Stralle nicht in die ndhere Umgebung einfligt und
schadliche Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche (vgl. § 34 Abs.
3 BauGB) ggf. dann zu befurchten waren, wenn nicht zeitgleich der Alt-
Standort des Lebensmittelmarktes verbindlich dieser
Nahversorgungsnutzung entzogen wurde,
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ist die Aufstellung eines Bebauungsplans zwingend erforderlich.
1.5 Planungsgrundlagen - Planungsvorgaben

1.5.1 Raumordnung und Landesplanung

Bebauungsplane sind gemal § 1 Abs. 4 BauGB an die Ziele der Raumordnung an-
zupassen. Diese werden in den Landern Berlin und Brandenburg durch die auf der
Grundlage des Landesplanungsvertrages festgelegten Instrumente bestimmt: dem
gemeinsamen Landesentwicklungsprogramm und den gemeinsamen Landesent-
wicklungsplanen sowie festgelegten Regionalplanen.

Das Landesentwicklungsprogramm (LEPro 2007) ist am 1. Februar 2008 in Kraft
getreten. Der Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg (LEP
HR) wurde am 1. Juli 2019 wirksam.

Aus dem Landesentwicklungsprogramm sind fir die vorliegende Planung insbe-
sondere folgende Grundsatze von Bedeutung:

Nach § 5 (1) soll die Siedlungsentwicklung auf Zentrale Orte und raumordnerisch
festgelegte Siedlungsbereiche ausgerichtet werden. Der Gewerbeflachenentwick-
lung soll daneben auch in raumlichen Schwerpunkten mit besonderem wirtschaftli-
chen oder wissenschaftlichen Potenzial angemessen Rechnung getragen werden.

Nach § 5 (2) soll die Innenentwicklung Vorrang vor der AuRenentwicklung haben.
Dabei sollen die Erhaltung und Umgestaltung des baulichen Bestandes in vorhan-
denen Siedlungsbereichen und die Reaktivierung von Siedlungsbrachflachen bei
der Siedlungstatigkeit Prioritdt haben. Die vorrangige Nutzung dieser Potenziale
erlaubt ein in das vorhandene Siedlungsgefige integriertes und differenziertes Nut-
zungsangebot.

Nach § 5 (4) soll der innerstadtische Einzelhandel gestarkt und eine verbraucher-
nahe Versorgung der Bevdlkerung mit Gitern und Dienstleistungen des taglichen
Bedarfes (Grundversorgung) gesichert werden. Grol¥flachige Einzelhandelsein-
richtungen sollen den Zentralen Orten entsprechend der jeweiligen Funktions-
zuweisung zugeordnet werden.

Der Landesentwicklungsplan LEP HR trifft Festlegungen zur Entwicklung, Ord-
nung und Sicherung der Hauptstadtregion, insbesondere zu den Raumnutzungen
und -funktionen und wird als Rechtsverordnung erlassen. Folgende, fir den vorlie-
genden Plan besonders relevante verbindliche Ziele und zu berlcksichtigende
Grundsatze sind in ihm konkretisiert:

In der zentral6rtlichen Gliederung ist die Stadt Flrstenwalde/Spree als Mittelzent-
rum ausgewiesen. Dort sollen flr den jeweiligen Mittelbereich die gehobenen Funk-
tionen der Daseinsvorsorge mit regionaler Bedeutung - unter anderem auch die
Wirtschafts- und Siedlungsfunktionen - konzentriert werden (Ziel 3.6).

Die Siedlungsentwicklung soll unter Nutzung von Nachverdichtungspotenzialen in-
nerhalb vorhandener Siedlungsgebiete sowie unter Inanspruchnahme vorhandener
Infrastruktur auf die Innenentwicklung konzentriert werden. Dabei sollen die Anfor-
derungen, die sich durch die klimabedingte Erwarmung insbesondere der Innen-
stadte ergeben, berucksichtigt werden. (Grundsatz 5.1). Die Funktionen Wohnen,
Arbeiten, Versorgung, Bildung und Erholung sollen einander rdumlich zugeordnet
und ausgewogen entwickelt werden. (Grundsatz 5.2).

Zur Vermeidung und Verminderung des AusstofRes klimawirksamer Treibhausgase
soll unter anderem eine energiesparende, die Verkehrsbelastung verringernde und
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zusatzlichen Verkehr vermeidende Siedlungs- und Verkehrsflachenentwicklung
angestrebt werden (Grundsatz 8.1).

Neben diesen generellen Vorgaben bestehen im LEP HR spezifische Ziele und
Grundsatze fur die Entwicklung von Einzelhandelsstandorten. Hierbei sind
insbesondere zu nennen:

Z 2.6 Bindung grol¥flachiger Einzelhandelseinrichtungen an Zentrale Orte

Grol¥flachiger Einzelhandel im Sinne von § 11 Abs.3 BauNVO ist nur in Zentralen
Orten zulassig (Konzentrationsgebot)

Z 2.7 Schutz benachbarter Zentren

GroRflachige Einzelhandelseinrichtungen durfen die Funktionsfahigkeit beste-
hender oder geplanter Versorgungsbereiche benachbarter Zentraler Orte sowie
die verbrauchernahe Versorgung der Bevolkerung benachbarter Orte nicht be-
eintrachtigen (Beeintrachtigungsverbot).

G 2.8 Angemessene Dimensionierung

Neue oder zu erweiternde grof3flachige Einzelhandelseinrichtungen in den
Zentralen Orten sollen der zentralértlichen Funktion entsprechen
(Kongruenzgebot).

G 2.11 Strukturvertragliche Kaufkraftbindung

Bei der Entwicklung grof¥flachiger Einzelhandelseinrichtungen soll dafir Sorge
getragen werden, dass nicht mehr als 25 Prozent der sortimentsspezifischen
Kaufkraft im einschlagigen Bezugsraum gebunden werden.

Z 2.13 Einordnung grofR¥flachiger Einzelhandelseinrichtungen innerhalb Zentraler
Orte

(1) GroRflachige Einzelhandelseinrichtungen mit sonstigen zentrenrelevanten
Sortimenten (Anmerkung: hier relevant - Furstenwalder Liste) sind nur in zentralen
Versorgungsbereichen zulassig (Integrationsgebot).

(2) Grolflachige Einzelhandelseinrichtungen mit nicht-zentrenrelevantem
Kernsortiment (Anmerkung: hier relevant - Furstenwalder Liste) sind auch
aullerhalb der zentralen Versorgungsbereiche zuldssig, sofern die vorhaben-
bezogene Verkaufsflache fir zentrenrelevante Randsortimente 10 Prozent nicht
uberschreitet. Gro¥flachige Einzelhandelseinrichtungen mit zentrenrelevantem
Sortiment flr die Nahversorgung gemaf Tabelle 1 Nummer 1.1 sind auch
aulderhalb der zentralen Versorgungsbereiche zulassig.

Z 2.14 Einzelhandelsagglomerationen

Der Bildung von Agglomerationen nicht gro3flachiger Einzelhandelsbetriebe mit
zentrenrelevanten Sortimenten aulRerhalb zentraler Versorgungsbereiche ist
entgegenzuwirken (Agglomerationsverbot).

Die Einhaltung der vorgenannten einzelhandelsbezogenen Ziele und Grundsatze
der Landesplanung wurden durch ein Fachgutachten Uberprift. Das Buro BBE
Handelsberatung GmbH hat mit Datum 19. Dezember 2022 eine Vertraglichkeits-
analyse (,Auswirkungsanalyse zum Ersatzneubau des Lebensmittelmarktes
NORMA am Standort Triftstrae 35 a in Furstenwalde/Spree“) gemall § 11 Abs.3
BauNVO* vorgelegt und die Vertraglichkeit mit den Zielen und Grundsatzen der
Landesplanung sowie mit den Vorgaben des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes
der Stadt Furstenwalde/Spree fachlich belegt (vgl. Punkt 3.3).
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Trager der Regionalplanung die Stadt Fiurstenwalde/Spree betreffend ist die Regio-
nale Planungsgemeinschaft Oderland-Spree. Der sachliche Teilregionalplan
"Regionale Raumstruktur und Grundfunktionale Schwerpunkte" Oderland-Spree ist
am 27.10.2021 in Kraft getreten. Der vorgesehene ,Integrierte Regionalplan
Oderland-Spree 2030“ befindet sich in Aufstellung, ebenso wie der sachliche
Teilregionalplan "Erneuerbare Energien". Uber die in der Landesentwicklungspla-
nung benannten Ziele und Grundsatze hinaus bestehen keine weiteren oder
abweichenden regionalplanerisch anpassungspflichtigen Vorgaben. Die vorgenan-
nten Belange der Raumordnung und Landesplanung werden im vorliegenden
Bebauungsplan vollstandig berlcksichtigt. Insgesamt ist die beabsichtigte
Entwicklung mit den Zielen und Grundsatzen der Raum- und Landesplanung

vereinbar.
lde/Spre '~ =
— | — e
— 3 an
) ™ — —

Abbildung 5: Auszug (LEP HR 2019), Standort roter Kreis: eigene Darstellung

1.5.2 Integriertes Stadtentwicklungskonzept Fiirstenwalde 2030

Nach dem aktuellen INSEK (,Firstenwalde 2030!“ Integriertes Stadtentwicklungs-
konzept (INSEK) der Stadt Fiirstenwalde/Spree, Umfassende Uberarbeitung 2017)
und dem integrierten Leitbild soll die Stadt unter anderem als ,Wirtschafts- und In-
dustriestandort mit Tradition und Zukunft“ gestarkt werden (vgl. S. 113 ff).

Im INSEK werden 15 Gewerbegebiete charakterisiert, der Standort des vorlie-
genden Bebauungsplans liegt innerhalb des Gebietes mit der laufenden Nr. 2
,Gewerbegebiet Juri-Gagarin-Stralle West (7 ha)".

Neben den grofen, Ubergeordneten Themen fur die Zukunftsfahigkeit der
Furstenwalder Gewerbestandorte (Digitalisierung, Fachkraftesicherung, Blindelung
von Kraften und Schaffung von Ressourcen, Vernetzung, etc.) wird auch die
Einzelhandelsfunktion als bedeutende Aufgabe des Mittelzentrums benannt. Die
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schon bestehende Einzelhandelszentralitdt (Verhaltnis zwischen Einzelhandels-
umsatz und vor Ort vorhandener einzelhandelsrelevanter Kaufkraft) spiegelt die
schon bestehende Bedeutung wider. In der Branchenstruktur nach Beschéaftigung
dominiert in Filrstenwalde der tertiare Sektor. Die sonstigen Dienstleistungen
(6ffentliche und private Dienstleistungen inklusive Verwaltung) und der Bereich
Handel, Verkehr, Gastgewerbe haben in Furstenwalde die grof3ten Beschafti-
gungszahlen.

Von den benannten groften Handlungsfeldern im Bereich Einzelhandel wie
,Bahnhofsumfeld®, ,Handlernetzwerk®, ,Steuerung der Einzelhandelsansiedlungen®,
Lverstetigung Innenstadtmanagement und Ergdnzung um Leerstands- und
Flachenmanagement flr innerstadtische Einzelhandelsflachen® ist das Vorhaben
nur indirekt betroffen, als dass bei neuen Ansiedlungen auf das Zentren- und
Einzelhandelskonzept und die Beachtung der dort benannten Ansiedlungsbedin-
gungen verwiesen wird. Das INSEK stellt klar, dass die ,Steuerung der Einzelhan-
delsansiedlungen (Einzelfallentscheidungen) unter besonderer Berlicksichtigung
des Erhalts innerstadtischer Versorgungsstandorte auf die aktuellen Entwicklungen
im Einzelhandel inkl. Nahversorgung sowie die Anforderungen einer wachsenden
Stadt reagieren” muss.

Der vorliegende Bebauungsplan entspricht im Grundsatz den Zielsetzungen des
INSEK.

1.5.3 Einzelhandels- und Zentrenkonzept 2017

Die Stadt Fiurstenwalde/Spree hat im Jahr 2009 ein Einzelhandels- und Zentren-
konzept erarbeiten lassen, dass mit Stand der 1. Fortschreibung vom 21. November
2017 vorliegt (Bearbeitung: Stadt+Handel Beckmann und Fohrer Stadtplaner
PartGmbH). Es hat zum Ziel, die gesamtstadtische Zentrenstruktur zu starken und
Fehlentwicklungen zu vermeiden. Es soll eine bestmdgliche Vitalitat und eine
nachfragewirksame Attraktivitat des Innenstadtzentrums und der nachgeordneten
Zentren in Furstenwalde-Sid und Furstenwalde-Nord gewahrleistet werden. Vor-
haben, die schadliche Auswirkungen auf die bestehenden Versorgungszentren
haben konnen, sollen vermieden werden. Zudem soll eine funktionierende wohn-
ortnahe Grundversorgung mit den Gutern des taglichen Bedarfs (Nahversorgung)
gesichert und ausgebaut sowie die Bereitstellung von Flachen fir den nicht zen-
trenrelevanten gro3flachigen Einzelhandel vertraglich gesteuert werden.

Der Geltungsbereich des Bebauungsplans liegt nicht in einem definierten Versor-
gungszentrum und weist fur die Einzelhandelsversorgung der Stadt keine
hervorzuhebende Bedeutung auf. Das Hauptzentrum ,Furstenwalde” befindet sich
in etwa 2,5 km Stral’enentfernung sudlich des Plangebiets. Das Nahversorgungs-
zentrum Flrstenwalde Nord liegt in etwa 1,3 km slidwestlich des Plangebietes.
Aufderhalb der zentralen Versorgungsbereiche, dies gilt auch fur das vorliegende
Plangebiet, ist ein restriktiver Umgang mit Neuansiedlungen geboten.
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Abbildung 6: Auszug 1. Fortschreibung EHK 2017, Seite 41 — Bestand Nahversorgungssituation,
grau: 500m/700m-Radien, roter Pfeil-Eigene Darstellung der Lage des zu entwickelnden Standortes

Fir die Nahversorgung der angrenzenden Wohngebiete bestehen Uberschnei-
dungen mit einem Lebensmittel-Discounter westlich und einer Kaufland-Filiale
Ostlich des Plangebietes, beide in etwa 900 — 1.000m Straflenentfernung zum
Standort. Der vorhandene Norma-Markt im Geltungsbereich des vorliegenden
Bebauungsplans ist als Einzelstandort der Nahversorgung aufgefthrt.

Mit dem vorliegenden Bebauungsplan sind in integrierter Lage ein grof3flachiger
Einzelhandelsbetrieb mit nahversorgungsrelevantem Sortiment (im Sinne einer
Verkaufsflachenerweiterung eines bestehenden Marktes) sowie Einzelhandels-
betriebe mit nicht- zentrenrelevanten Sortimenten vorgesehen. Hierfur gelten im
EHK folgende Leitsatze (Auszlge):

LLeitsatz Il: Zentrenrelevanter Einzelhandel soll als Randsortiment begrenzt
zuléssig sein.

- (..)

- AuBerhalb der zentralen Versorgungsbereiche: Die Obergrenzen fiir die
Jjeweiligen zentrenrelevanten Randsortimente sollen sich an Innenstadtstruktur
orientieren, max. jedoch 10 % der Gesamtverkaufsflache bzw. 800 m?
betragen.

Leitsatz Ill: Zentren- und nahversorgungsrelevanter Einzelhandel als
Hauptsortiment ist primér in den zentralen Versorgungsbereichen und zur
Gewaéhrleistung der Nahversorgung auch an sonstigen stadtebaulich integrierten
Standorten anzusiedeln.

(...)
- An sonstigen stadtebaulich integrierten Standorten nachgeordnet zur
Gewaéhrleistung der Nahversorgung, sofern negative Auswirkungen auf die
zentralen Versorgungsbereiche und die wohnortnahe Grundversorgung
vermieden werden (Beeintrachtigungsverbot),

- In sonstigen integrierten Lagen entsprechend des Priifschemas zur
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Nahversorgung

(...) In den Wohnsiedlungsgebieten aul3erhalb der zentralen Versorgungsbereiche
kann ein Nahversorgungsangebot nachrangig empfohlen werden. Dabei soll die
flachendeckende Nahversorgung gestérkt werden, ohne dabei die zentralen
Versorgungsbereiche zu schédigen oder in ihren Entwicklungsméglichkeiten zu
beeintrdchtigen.

Leitsatz IV: Nicht zentrenrelevanter Einzelhandel ist primér an den Sonder-
standorten Ehrenfried-Jopp-Stralle und Kaufland Siid sowie im Innenstadtzentrum
anzusiedeln. (...)

- Einzelhandelsvorhaben mit nicht zentren- und nicht zentren- und
nahversorgungsrelevantem Hauptsortiment kbnnen grundsétzlich im gesamten
Stadtgebiet angesiedelt werden, wenn stéadtebauliche Griinde dafiir und
raumordnerische Ziele nicht dagegen sprechen.

(..)"

Als Empfehlungen fir Ansiedlungs- und Erweiterungsvorhaben fir die
gebietsbezogene Nahversorgung in stadtebaulich integrierten Lagen werden
folgende Grundvoraussetzungen benannt:

,Das Vorhaben dient liberwiegend der Nahversorgung (90 % nahversorgungs-
relevantes Sortiment, angemessene Verkaufsflachendimensionierung)

- Vorhabenstandort ist stadtebaulich integriert und von Wohnsiedlungsbereichen
aus fuBldufig erreichbar

- Keine mehr als unwesentliche Uberschneidung des 500 m Radius mit dem 500
m Pufferraum des ndchstgelegenen zentralen Versorgungsbereiches
(Von einer unbedenklichen Situation ist i. d . R. dann auszugehen, wenn sich
weniger als 10 % der Einwohner in den Einzugsbereichen liberschneiden.)

- Standort weist méglichst eine OPNV-Anbindung auf

- Eine Auswirkungsanalyse zur stadtebaulichen Vertréglichkeit weist
gutachterlich nach, dass vom Planvorhaben keine stadtebaulich negativen
Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche und die
verbrauchernahe Versorgung zu erwarten sind. Dabei sind kumulative
Auswirkungen von geplanten mit bereits realisiert en Vorhaben zu
berticksichtigen.*”

Die Einhaltung der vorgenannten einzelhandelsbezogenen Ziele und Grundsatze
wurden durch ein Fachgutachten Uberprift. Das Bliro BBE Handelsberatung GmbH
hat mit Datum 19. Dezember 2022 eine Vertraglichkeitsanalyse (,Auswirkungs-
analyse zum Ersatzneubau des Lebensmittelmarktes NORMA am Standort Trift-
stralRe 35 a in Furstenwalde/Spree®) gemaf § 11 Abs.3 BauNVO* vorgelegt und die
Vertraglichkeit mit den Zielen und Grundsatzen der Landesplanung sowie mit den
Vorgaben des Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes der Stadt Furstenwalde/Spree
bestatigt (vgl. Punkt 3.3).
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1.5.4 Fortschreibung des integrierten Klimaschutzkonzeptes Stadt Fiirsten-
walde/Spree 2016-2021

Die Stadt Furstenwalde/ Spree hat das integrierte Klimaschutzkonzept Uberarbeiten
lassen, das nun mit Stand vom 19.05.2017 vorliegt. Kommunale Klimaschutzkon-
zepte geben Aufschluss Uber die spezifischen Potenziale und Handlungsmadglich-
keiten.

Als klimabegiinstigende Vorschlage flr die Bauleitplanung in Flrstenwalde werden
benannt:

= E1 Energie- und klimabewusste Bauleitplanung

Ziel: langfristige Reduktion des Energieverbrauchs bei Neubauten
Malinahmen:
- grundsatzliche Planung von StraRen mit Baumen (mindestens einseitig)
- Versickerung von Regenwasser auf den Grundstticken
- Nutzung von Kraft-Warme-Kopplung
- Einsatz erneuerbarer Energien wie z. B. Solaranlagen
- Grundacher bei Flachdachern insbesondere bei Gewerbegebieten

= E2 Bericksichtigung Klimawandel in der Stadtentwicklung

Ziel: Vorbereitung auf die Folgen des Klimawandels
Malinahmen:
- Sicherung von Wald- und Grinflachen zum Schutz und zur Entwicklung von
Kohlenstoffsenken und zur Begrenzung des Landschaftsverbrauches
- Erhebung, Erhalt beziehungsweise Schaffung von Frischluftschneisen und
Kaltluftentstehungsgebieten
- Beschattung von Stralen und Platzen mit hitzeresistenten Baumen (bei
Neupflanzungen)
- Berlcksichtigung von Starkregenereignissen bei der Entwasserung
- Bericksichtigung von Klimaanpassungsmalinahmen (bewusster und tenden-
ziell beschrankender Umgang mit Flachenverbrauch)

» V6 Nachhaltige Regenwasserbewirtschaftung

Ziel: Reduktion des Energieverbrauchs
Malnahmen:

- in B-Planen: Festsetzungen zur ortsnahen Versickerung und zur Dachbe-
grunung bei Flachdachern erfolgen

= M2 Erhéhung des Ful3- und Radverkehrs

Ziel: Reduzierung des Motorisierten Individualverkehrs (MIV) wund der
CO2-Emissionen im Verkehrsbereich

MaRnahmen:

- Ausbau und Luckenschluss des Radwegenetzes sowie regelmaRige In-
standsetzung

- Erh6éhung der Sicherheit insbesondere fir Kinder und altere Menschen
durch Schutzstreifen,

- ausreichende Breite der Radwege und Abstande zum Autoverkehr

2026-01-19_vBP_68_Begruendung_Entwurf2 23



Stadt Furstenwalde/Spree, Vorhabenbezogener B-Plan Nr. 68 ,Lebensmittelmarkt Triftstralle” Januar 2026

Im vorliegenden Bebauungsplan sollen die Anregungen des Klimaschutzkonzeptes
insbesondere dadurch berticksichtigt werden, dass ein integrierter, teilweise bereits
versiegelter Standort im planungsrechtlichen Innenbereich nachgenutzt wird und
somit eine Neuinanspruchnahme von Naturraum auf3erhalb der Siedlungskulisse
verhindert werden kann. Im Plangebiet selber ist im Sinne der Klimaschutz-
konzeptes vorgesehen, das unverschmutzte Niederschlagswasser vor Ort zur
Versickerung zu bringen. Der Erhalt und das Anlegen von Gehdlzstrukturen in den
Randbereichen und zur Gliederung der Stellplatzflachen soll dazu beitragen,
negative klimatische Auswirkungen zu verhindern beziehungsweise zu vermindern.
Zudem ist die Errichtung von Solaranlagen/ Photovoltaikanlagen als
Aufdachanlagen vorgesehen und durch § 32a der Brandenburgischen Bauordnung
sichergestellt.

1.5.5 Larmaktionsplan

Die Larmaktionsplanung dient im Wesentlichen der Gesundheitsvorsorge mit dem
Ziel, die Betroffenheit in der Bevdlkerung durch schadlichen Larm aus dem Ver-
kehrsbereich zu vermeiden oder zumindest zu mindern. Sie liegt in Flrstenwal-
de/Spree in der vierten Stufe vom Januar 2022 vor. Die Larmbelastung bzw.
Larmbetroffenheit von Einwohnern wird ausgedrickt durch die Anzahl der
Einwohner, bei denen der Immissionspegel an der Wohnungsfassade in ein
bestimmtes Pegelintervall fallen.

Die TriftstraRe (B 168 im Bereich des Plangebietes) ist Bestandteil der
Larmkartierung 2022 (4. Runde, gemal Richtlinie 2002/49/EG) des LfU. Hier
wurden tagsuber Larmwete von Uber 65 dB (A) festgestellt. Die Karl-Liebknecht-
Stralde zahlt hingegen nicht zu den ,Hauptlarmquellen®, das heiltt zu den ,,Hauptver-
kehrsstralen, deren Verkehrsbelastung tber den Untersuchungsgrenzen von 8.000
Kfz/24 h liegt und fur die somit eine Pflicht zur Larmkartierung und Larm-
aktionsplanung besteht.

1.5.6 Landschaftsplan

Im Landschaftsplan ist das Plangebiet im naturschutzfachlichen Entwicklungskon-
zept (Karte-Nr. 9) bestandsorientiert als Siedlungsgebiet (gewerblich), der nordliche
Bereich als ,Offenland mit Erhalt anthropogene Rohbodenstandorte und Ruderal-
fluren“ dargestellt. In der Karl Liebknecht-StralRe ist eine unter Schutz stehende
Allee als Entwicklungsziel dargestellt. Innerhalb des Geltungsbereichs des BP Nr.
68 stocken jedoch keine geschiitzten Alleebaume.
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Abbildung 7: Ausschnitt aus dem naturschutzfachlichen Entwicklungskonzept (Karte 09) des
Landschaftsplans 2020), Plangebietsgrenze: rot gestrichelt, eigene Darstellung

1.5.7 Flachennutzungsplan

Der Flachennutzungsplan (FNP) ist im Jahr 1998 wirksam geworden und wurde
seitdem in Teilbereichen mehrfach geandert.

e i "

Abbildung 8: Auszug Flachennutzungsplan 1998 mit Anderungen und Berichtigungen,
eigene Darstellung: Abgrenzung des Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 68
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Im wirksamen Flachennutzungsplan (FNP) der Stadt Flrstenwalde/Spree sind in
diesem Bereich der bestehende Normamarkt (Flurstiick 428 der Flur 72 der
Gemarkung Fulrstenwalde/Spree) als Teil der Sonderbauflache mit der
Zweckbestimmung Einkaufszentren und grof¥flachige Handelbetriebe dargestellt.

Der nordliche Bereich bis zur Trifftstral3e (Flurstiick 397 der Flur 72 der Gemarkung
Furstenwalde/Spree), auf dem der neue Lebensmittelmarkt errichtet werden soll, ist
hingegen als gewerbliche Bauflache dargestellt. In den Darstellungen des FNP sind
zudem noch die nicht mehr verfolgten ehemaligen Gleisanlagen entlang der Karl-
Liebknecht-StralRe als Bahnflachen dargestellt.

Die Darstellungsgenauigkeit des FNP entspricht einem Hektar (Erlauterungsbericht
FNP, Punkt 1.5 Darstellungssystematik), das heifl3t das Flachen unterhalb dieses
GroRRenwertes in der Regel nicht dargestellt wurden und Flachenabgrenzungen eine
entsprechende Genauigkeit aufweisen.

Mit der vorliegenden Planung sollen die Bauflachendarstellungen nunmehr
vertauscht werden. Die Sonderbauflache fir Handel soll auf der ndrdlichen Flache
liegen und die sudliche Flache soll als gewerbliche Bauflache entwickelt werden.
Insgesamt liegt die Grélke der abweichenden Darstellung im Flachennutzungsplan
(gewerbliche Bauflache und Sonderbauflache) damit bei ca. 1,2 Hektar.

Der vorliegende Bebauungsplan kann demnach nicht aus den Darstellungen des
Flachennutzungsplans gemaf § 8 Abs. 2 BauGB entwickelt werden. Die geordnete
stadtebauliche Entwicklung des Gemeindegebiets wird durch die Aufstellung des
Bebauungsplans nicht beeintrachtigt. Der Flachennutzungsplan soll gemal § 13a
Abs. 2 Nr. 2 im Wege der Berichtigung angepasst werden.

1.5.8 Planungskonzept

Das Vorhaben erstreckt sich tUber zwei Grundstliicke: Zum einen das Grundstiick
des bestehenden und umzunutzenden Norma-Standortes sudlich der Karl-
Liebknecht-Stral’e (Karl-Liebknecht-Strale 24, Flurstick 428) und zum anderen
das Grundstick zwischen der Triftstrale und der Karl-Liebknecht-Stralle
(TriftstraBe 35a, Flurstick 397), auf dem der Ersatzbau fir den Norma-Markt
entstehen wird.

Mit dem Neubauvorhaben auf dem Flurstiick 397 ist vorgesehen, einen
Baukdrper mit einer Grundflache von ca. 1.900 m? zzgl. Anlieferrampe und Uber-
dachung des Eingangsbereiches zu errichten. Das Gebaude soll eine Gesamthdhe
von maximal etwa 9,6 m mit einem geneigten Dach aufweisen. Die Verkaufsflache
des Discount-Lebensmittelmarktes ist mit 1.200 m? vorgesehen, wovon maximal 10
% jeweils fur sonstige nahversorgungsrelevante  Sortimente  wie
Drogeriewaren/Tierbedarf sowie fir sonstige  Sortimente (vorwiegend
Aktionswaren) vorgesehen sind.

Allgemein dient die Flachenvergrélierung gegeniber dem Alt-Standort vor allem der
Sortimentsabrundung im Bereich der nahversorgungsrelevanten Angebote, nicht
hingegen der Sortimentserweiterung im Bereich anderer Angebote. So nehmen
Frischeartikel (Obst und Gemiulse, Backwaren und Fleisch- und Wurstwaren),
Tiefkihlartikel und die Warenprasentation eine wesentlich gréRere Bedeutung mit
entsprechenden Flachenbedarfen ein.

Das Gebadude beinhaltet neben den Verkaufsflachen zusatzlich Bereiche der
Anlieferung und Lagerung, Backvorbereitung/Pfand sowie Personalrdume. Zusatz-
lich ist ein Backshop mit bis zu 20 m? Verkaufsflache sowie einem vorgelagerten
Café vorgesehen, dass alternativ auch als kleiner Imbiss/Gastronomie genutzt
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werden kann. Es ist jeweils eine Zufahrt von der Triftstralle sowie von der Karl-
Liebknecht-Stralle vorgesehen. Insgesamt sind 82 bis 86 Pkw-Stellplatze
vorgesehen, darunter auch Stellplatze fir Gehbehinderte, als Eltern/Kind-Stellplatze
sowie Stellplatze mit Ladestationen fir Elektroautos. Die Stellplatze werden durch
schattenspendende Baume gegliedert. Zudem sind 14 Fahrradstellplatze im
Eingangsbereich unterhalb des Vordaches vorgesehen. Die Anlieferung erfolgt tGber
eine abgesenkte Zufahrt auf der sidlichen Gebaudeseite parallel zur Karl-
Liebknecht-Strale. LKW-Anlieferungen sind verkehrstechnisch aus der Karl-
Liebknecht-StraRe mdglich. Die Gesamtversieglung des Grundstiickes wird bei
unter 75% liegen.

Das Vorhaben sieht die vollstdndige Versickerung des Niederschlagswassers auf
dem Grundstiick vor. Hierflr sind entsprechende Mulden in den Randbereichen
vorgesehen. Entlang der sidwestlichen und der norddstlichen Grundstlicksgrenze
sind auf etwa 2.200 m? Flache Pflanzflachen vorgesehen, die unter Beachtung der
Leitungstrassen und Grenzabstdnde auch Ersatzbaumpflanzungen aufnehmen
sollen.

Auf dem Bestandsstandort des bisherigen Norma-Marktes auf dem Flurstiick
428 istim Rahmen des Gesamtvorhabens eine Umnutzung des Bestandsgebaudes
vorgesehen. Vorgesehen ist die Vermietung an ein Fitness- und Sportcenter. Grund-
satzlich kdnnen aber auch sonstige nicht wesentlich stdrende Gewerbebetriebe
sowie nicht-groRflachiger Einzelhandel, sofern hier nicht nahversorgungs- und
zentrenrelevante Sortimente gemaR der Furstenwalder Liste angeboten werden,
zugelassen werden. Das Gebaude und die ErschlieBungsflachen mit Stellplatzfla-
chen und Anliefermoglichkeit bleiben im Wesentlichen bestehen. Die im bislang gel-
tenden Bebauungsplan vorgesehenen Pflanzflachen werden jedoch um ca. 490 m?
erganzt und mit Baum- und Strauchpflanzungen aufgewertet. Hierfir werden
insgesamt 22 Stellplatze rickgebaut und entsiegelt. Das Vorhaben auf dem
Bestandsgrundstlick, zu dem sich der Vorhabentrager verpflichtet, besteht daher
lediglich aus der Umnutzung/Umbau des Bestandsgebaudes und der beschrie-
benen Entsieglung und Bepflanzung, nicht jedoch aus weiteren Gestaltungs- und
UmbaumalRnahmen auf dem Grundstick.

Insgesamt wird durch das stadtebauliche Vorhaben das bereits nach dem
bestehenden Bebauungsplan bzw. nach § 34 BauGB zuldssige Nutzungsmalfd im
Plangebiet nicht erhoht.
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Abbildung 9: Auszug aus dem Vorhaben- und Erschliefungsplan (Vorhabentrager 12-2024),
Ansichten des geplanten neuen Lebensmittelmarktes (Baudenker, 11-2024)
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2. Inhalte des Bebauungsplanes
2.1 Stadtebauliche Festsetzungen

2.1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB)
Zielstellung Ziel ist es, gemal des Aufstellungsbeschlusses der Stadt Fursten-
Sondergebiete walde/Spree das geplante Vorhaben der Verlagerung des bestehen-

den Nahversorgungsmarktes planungsrechtlich zu ermdglichen.
Hierzu gehdren auch die Anpassung an aktuelle Flachenbedarfe
sowie die Umnutzung des bestehenden Marktstandortes. Trotz der
Aufstellung eines Vorhabenbezogenen Bebauungsplan im Sinne
des § 12 BauGB sollen im vorliegenden Plan ein Sondergebiet nach
§ 11 BauNVO und ein eingeschranktes Gewerbegebiet nach § 8
BauNVO allgemein festgesetzt werden (vgl. § 12 Abs. 3a BauGB).

Diese ermdglichen kunftig Entwicklungsspielrdume.

Trennungsgrundsatz Das Plangebiet befindet sich in einem Bereich, der durch Uber-
wiegend gewerblich-industriellen Nutzungen gepragt ist und hier-
durch nur geringe Nutzungskonflikte mit angrenzenden Nutzungen
aufweist. Der Trennungsgrundsatz des § 50 Bundesimmissions-
schutzgesetz (BImSchG), nach dem die fir eine Nutzung vorgese-
henen Flachen einander so zuzuordnen sind, dass schéadliche
Auswirkungen soweit wie moglich vermieden werden, wird am
vorliegenden Standort vollstandig berlcksichtigt. Es bestehen in
geringer Entfernung in westlicher Richtung Wohngebiete, die letzt-
lich die Begrindung fur die Ansiedlung/Erweiterung des Einzel-
handelsangebotes darstellen, die auf der anderen Seite von
Gerauschbelastungen des vorliegenden Plangebietes nur unwe-
sentlich berthrt sind. Umgekehrt weisen Sondergebiete fur Einzel-
handel nach DIN 18005 (Schallschutz im Stadtebau) und TA Larm
nur einen geringen Schutzanspruch auf, der im Plangebiet einge-

halten werden kann.
Storfallbetriebe

kein Storfallbetrieb im Gemalf § 50 Bundes-Immissionsschutzgesetz (BImSchG) sind zur

Umfeld

Erfillung der Anforderungen zur Umsetzung der europaischen SE-

VESO-III-Richtlinie (Richtlinie 2012/18/EU) bei raumbedeutsamen
Planungen die fir eine bestimmte Nutzung vorgesehenen Flachen
einander so zuzuordnen, dass die Auswirkungen von schweren
Unfallen in Betrieben in schutzbedurftigen Gebieten soweit wie
moglich vermieden werden. Die beiden vorgesehenen Sonderge-
biete selber bieten keine Moglichkeiten von Anlagen und Be-
trieben, die unter die Storfallverordnung fallen. Ebenfalls sind im
naheren Umfeld keine Betriebe bekannt, welche dem Anhang | der
12. Verordnung zur Durchfiihrung des Bundes-Immissionsschutz-
gesetzes (12. BImSchV/Stérfall-Verordnung) zuzuordnen waren
und die Mengenschwellen der Spalte 4 des Anhang| der
12. BImSchV uberschreiten wuirden. Unvereinbarkeiten unter
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Sondergebiet
Einzelhandel

Textliche Festsetzung
11

Stadtebauliche
Vertraglichkeit

diesem Gesichtspunkt sind daher nicht bekannt.

Bei der Umsetzung des Vorhabens auf dem neuen Standort
zwischen TriftstraRe und Karl-Liebknecht-Stral3e ist es von ent-
scheidender Bedeutung, dass die Ansiedlungsgrundsatze des
Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes gewahrt bleiben und schad-
liche Auswirkungen auf die zentralen Versorgungsbereiche
(insbesondere Innenstadt) vermieden werden und die Nahver-
sorgung der Wohnbevdlkerung nicht beeintrachtigt wird.

Insofern ist beabsichtigt, die Verkaufsflachen konkret fir die
spezifisch ermittelten Sortimente der Firstenwalder Liste so zu
begrenzen, dass entsprechende negative Auswirkungen ausge-
schlossen werden konnen. Fur die Nachvollziehbarkeit und Klar-
heit der Satzung ist es deshalb auch erforderlich, die Sortiments-
liste auf die Planzeichnung zu integrieren.

Zugelassen werden sollen ausschlieRlich Sortimente der Nahver-
sorgung, d.h. fur Nahrungs- und Genussmittel. Regelmalig
vorhandene Randsortimente eines Discounters sollen auf jeweils
10% fur sonstige Artikel der Nahversorgung (z.B. Drogerie-
waren/Tierfutter) sowie fur sonstige Sortimente (meist Aktionsware
aus zentrenrelevanten Sortimenten) beschrankt werden. Im
Eingangsbereich ist zudem ein Backshop mit Café geplant.
Aufgrund der dynamischen Entwicklungen im Einzelhandel kénnte
ggf. statt dem Backshop mit Café auch ein sonstiger, kleinerer
Gastronomiebetrieb (Schank- und Speisewirtschaft) entstehen.
Aufgrund der zur Verfigung stehenden Flache ware hier z.B. ein
Imbiss oder Pizzabacker denkbar. Dies soll planungsrechtlich
ebenfalls ermdglicht werden.

Folgende textliche Festsetzung zur Definition des Sondergebietes
wird aufgenommen.

1.1 Art der baulichen Nutzung: Sondergebiet Einzelhandel
(§ 9Abs. 1 Nr. 1i.V.m. § 11 BauNVO):

Das Sondergebiet Einzelhandel (SO EH) dient vorwiegend der
Unterbringung von Einzelhandelsbetrieben. Zuléssig sind:

- Grol3flachiger Einzelhandelsbetrieb mit maximal 1.200 m?
Verkaufsflache fiir Nahrungs- und Genussmittel,

- Backshop mit maximal 25 m? Verkaufsflache,

- Café / Gastronomiebetrieb mit maximal 150 m?
Gastraumflache

Im SO EH sind als Randsortimente jeweils bis zu 10 % der
Verkaufsflache fiir sonstige zentren- und nahversorgungsrelevan-
te Sortimente gemal3 der Sortimentsliste "Fiirstenwalder Liste"
(120 m?) und fiir sonstige Sortimente (120 m?) zuléssig.

Das geplante Vorhaben wurde bezuglich seiner Auswirkungen im
Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO gepruft (vgl. Punkt 3.3).
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Umnutzung des
bisherigen
Lebensmittelmarktes

Eingeschranktes
Gewerbegebiet

Einzelhandel
weitgehend
ausschlielen

Auf der sudlichen Flache des bisherigen Lebensmittelmarktes sieht
das Vorhaben eine Umnutzung des Bestandsgebaudes vor. Dies
ist auch wichtig, um die Standortvertraglichkeit des Einzelhandels
im Plangebiet und im gesamtstadtischen Kontext sicherzustellen.
Bislang (nach dem vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 37
,Verbrauchermarkte Karl-Liebknecht-Strale®) war hier ein Lebens-
mittelmarkt mit 699 m? Verkaufsflache zuldssig. Zukinftig soll
Einzelhandel auf diesem Standort weitgehend ausgeschlossen
werden.

Konkret geplant ist mit dem Vorhaben die Vermietung an ein Sport-
und Fitnesscenter. Grundsatzlich soll es kinftig aber moglich sein,
auch andere, nicht wesentlich stdrende gewerbliche Nutzungen
am Standort anzusiedeln. Die Beschrankung auf eine einzige Nut-
zung ware hier sehr unflexibel, stadtebaulich nicht erforderlich und
zugleich unverhaltnismafig. Das Gebiet ist gepragt durch gewerb-
liche Nutzungen und Einzelhandelsnutzungen. Wesentlich storen-
de Nutzungen mit hohen Emissionen kdonnten jedoch das beste-
hende Gefuge beeintrachtigen. Ziel der Stadt Furstenwalde/ Spree
ist es deshalb, im Plangebiet nur solche Einrichtungen, Betriebe
und Anlagen zuzulassen, welche die Wohnnutzung ,nicht wesent-
lich stéren“. Dies ist die Definition eines Mischgebietes nach § 6
BauNVO und gewahrleistet einen ausreichenden Schutz der
angrenzenden Nutzungen, der einzelfallbezogen zu prifen ist.
Damit erfolgt eine ,Gliederung der Gewerbegebiete nach ihren
Eigenschaften, in diesem Fall nach ihrem Stoérgrad. Die Gliederung
kann nach § 1 Abs.4 Satz 2 BauNVO sowohl im Plangebiet selber
als auch fur das gesamte Plangebiet im Verhaltnis zu anderen
Gewerbegebieten erfolgen. Diese kdnnen auch auferhalb des
vorliegenden Plangebietes liegen. In der Stadt Furstenwalde/
Spree bestehen unbeschrankte Gewerbegebiete. Die Zweck-
bestimmung eines Gewerbegebietes bleibt auch mit der Beschran-
kung gewahrt.

Einzelhandelsflachen sollen im einschrankten Gewerbegebiet
weitgehend ausgeschlossen werden. Grofflachige Einzelhandels-
betriebe im Sinne des § 11 Abs. 3 BauNVO sollen generell unzu-
I&ssig sein. Durch die Festsetzung eines ,Gewerbegebietes® nach
§ 8 BauNVO werden bereits implizit ,,Einkaufszentren und ,grol3-
flachige Einzelhandelsbetriebe® ausgeschlossen, sofern diese sich
nach Art, Lage oder Umfang auf die Verwirklichung der Ziele der
Raumordnung und Landesplanung oder auf die stadtebauliche
Entwicklung und Ordnung nicht nur unwesentlich auswirken kén-
nen. Diese Einzelhandelseinrichtungen sind nur in Kerngebieten
oder Sondergebieten, nicht aber in Gewerbegebieten zuldssig.
Gleiches qilt fur sonstige groflachige Handelsbetriebe, die den
vorgenannten vergleichbar sind. Bei groflachigen Einzelhandels-
betrieben handelt es sich in der Regel um Betriebe, die eine
Geschossflache von mehr als 1.200 m? und eine Verkaufsflache
von mehr als 800 m? aufweisen. Der Ausschluss grof3flachiger
Einzelhandelsbetriebe an diesem Standort entspricht der Ziel-
stellung aus dem Einzelhandelskonzept.
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Differenzierung der Art
der Nutzung

Ausschluss auch von
kleineren
Einzelhandelsbetrieben

Ausnahmen

Ausnahme
Werksverkauf

Randsortimente

Neben dem Ausschluss groRflachiger Einzelhandelsbetriebe for-
muliert das Einzelhandels- und Zentrenkonzept jedoch noch wei-
tergehende Anforderungen, die ebenfalls Bertcksichtigung finden
sollen. Eine weitergehende Differenzierung der zulassigen Nutzun-
gen im Gewerbegebiet ist auf Grundlage von § 1 Abs. 5 und 9
BauNVO maoglich.

Mit der Verlagerung des Norma-Marktes sollen am Altstandort
auch kleinere Einzelhandelsbetriebe, die nahversorgungs- und
zentrenrelevanten Sortimente verkaufen, ausgeschlossen werden.
Grundlage bildet auch hier die ,Firstenwalder Liste“, die auch auf
der Planzeichnung aufgeflhrt sein wird. Fur diese Sortimente
bestlinde die Gefahr, dass die zentralen Versorgungsbereiche ge-
schadigt oder die verbrauchernahe Versorgung (Nahversorgung)
gefahrdet wurde. Eine Relevanz hat dies insbesondere auch bei
der Ansiedlung kleiner Fachmarktstandorte (z.B. Drogeriewaren,
Arzneimittel, Bekleidung) und Lebensmittel-Discounter, die fiir sich
genommen oftmals nicht ,grof3flachig” sind. Bei diesen ware auch
eine entsprechende Nachfrage nicht auszuschlieflden.

Ausnahmen sollen lediglich fiir bestimmte Betriebe und als Rand-
sortimente in begrenztem Rahmen mdglich sein.

Bei Handwerksbetrieben und anderen Betrieben, die selbst Pro-
dukte herstellen oder verarbeiten, soll ein Direktverkauf dieser Pro-
dukte ausnahmsweise zulassig sein (sogenannter Annexhandel).
Es soll damit ermdéglicht werden, Produkte direkt am Ort der
Leistung zu verkaufen, auch wenn diese als zentrenrelevant bzw.
zentren- und nahversorgungsrelevant einzustufen sind. Die
ausnahmsweise Zulassigkeit dieser Verkaufsstatten ist dabei an
die Bedingung des raumlichen und funktionalen Zusammenhangs
sowie an die Unterordnung der Verkaufsflache gegenuber dem
Produktions-, Bearbeitungs- oder Handwerksbetrieb geknupft.
Durch die Ausnahmeregelung unterliegt die Zustimmung einer Ein-
zelfallprifung, die an Kriterien gebunden ist. Ein Missbrauch ist hier
nicht zu erwarten.

Da von Einzelhandelsbetrieben mit nicht zentrenrelevanten Sorti-
menten keine Gefahrdung flir die zentralen Versorgungsbereiche
ausgeht, besteht hier kein Regelungsbedarf innerhalb des
Bebauungsplans. Jedoch verfligen auch diese Einzelhandelsbe-
triebe fast regelmaRig Uber Verkaufsflachen mit zentren- und nah-
versorgungsrelevanten Randsortimenten. Da diese Sortimente
wiederum zentrenschadigende Wirkung entfalten kénnen, wird ge-
regelt, dass diese Randsortimente nur ausnahmsweise zuldssig
und von untergeordneter Bedeutung sein mussen. Angemessen
fur den Anteil dieser Sortimente im Sinne der Unterordnung wéren
maximal 10 % an der Gesamtverkaufsflache.
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Ausnahme
Tankstellenshops

Es ist eine Tankstelle an der Ecke Triftstrale / Karl-Liebknecht-
Stralle vorhanden, so dass am Standort auch aufgrund der
Erreichbarkeit keine weitere Tankstellenansiedlung wahrscheinlich
ist. Es besteht jedoch kein Erfordernis, diese Nutzungsart im
Plangebiet auszuschlieRen. Da Tankstellen (blicherweise einen
Verkauf von Reisebedarf anbieten und dies der einheitlichen Um-
setzung des Einzelhandelskonzeptes dient, wird die dort vorgese-
hene Ausnahmemaoglichkeit aufgenommen. Tankstellenshops mit
untergeordneter Verkaufsflache fir Waren im Bereich des
Fahrzeug-Zubehors (Ersatzteile fur Kraftfahrzeuge, etc.) sowie des
Reisebedarfs (Sulwaren, Tabakwaren, Zeitschriften, Lebensmittel
in geringen Mengen etc.) zahlen in der Regel bauplanungsrechtlich
nicht als eigenstandige Einzelhandelseinrichtungen sondern sind
dem Betriebstyp ,Tankstelle® zuzuordnen. Sie werden deshalb
meist nicht von dem Ausschluss von Einzelhandelseinrichtungen
erfasst, da von der Nutzungsart her Tankstellenshops oftmals nicht
dem Einzelhandel, sondern dem Betreibtyp Tankstelle zuzuordnen
sind. Insofern dient die Festsetzung lediglich zur Klarstellung, dass
es sich um eine Ausnahmemadglichkeit handelt und die Sortimente
eng auf die Reise- und Fahrzeugbedarf zugeschnitten sein
massen.

Diese Gliederung entspricht den Anforderungen des bestehenden
Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes sowie des im Umfeld des
ansonsten unbeplanten Innenbereichs bestehenden einfachen
Bebauungsplans Nr. | zur Steuerung der Einzelhandelsentwick-
lung. Folgende Festsetzung ist vorgesehen:

1.2 Art der baulichen Nutzung: Eingeschranktes Gewerbe-
gebiet (§ 9Abs. 1 Nr. 1i.V.m. § 8und § 1 Abs. 4und 5 BauNVO):

Im eingeschrénkten Gewerbegebiet GEe sind nur solche
Einrichtungen, Betriebe und Anlagen zul&ssig, die nach ihrem
Stérgrad in einem Mischgebiet nach § 6 BauNVO zuléssig sind.
Im eingeschrénkten Gewerbegebiet GEe sind
Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten sowie zentren- und
nahversorgungsrelevanten Sortimenten geméal der
Sortimentsliste "Flirstenwalder Liste" nicht zuldssig. Abweichend
hiervon sind

- Tankstellenshops, die dem Verkauf von Reisebedarf dienen, im
Zusammenhang mit dem Betrieb einer Tankstelle,

- an den Endverbraucher gerichtete Verkaufsstétten von
Handwerksbetrieben, die gegeniiber der Betriebsflache von
untergeordneter Bedeutung sind sowie

- Verkaufsstétten, die dem Werksverkauf dienen und gegentiiber
der Betriebsflache von untergeordneter Bedeutung sind,
ausnahmsweise zuléssig.

Im eingeschrénkten Gewerbegebiet GEe sind bei
Einzelhandelsbetrieben mit nicht zentrenrelevanten Sortimenten
ausnahmsweise Randsortimente (zentren- und
nahversorgungsrelevante sowie zentrenrelevante Sortimente
gemal "Fiirstenwalder Liste"), die gegeniiber dem
Hauptsortiment von untergeordneter Bedeutung sind, zuldssig.
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Stellplatze und
Nebenanlagen

In Baugebieten nach BauNVO sind grundsatzlich auch Stellplatze
und Garagen mit ihren Zufahrten im Sinne des § 12 BauNVO sowie
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO zulassig. Da im vor-
habenbezogenen Bebauungsplan auf Baugebiete der BauNVO
zuruckgegriffen wird, ist eine gesonderte Festsetzung nicht
erforderlich.

2.1.2 MaR der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB)

Beschrankung auf Héhe
baulicher Anlagen und
GRz

Sondergebiet
Einzelhandel 1

eingeschrankte
Gewerbegebiet GEe

Das zulassige Mall der baulichen Nutzung fur die beiden
Baugebiete wird jeweils Uber eine zulassige Grundflache sowie
Uber eine maximale Hohe baulicher Anlagen definiert. Damit
kénnen die maligeblichen Rahmenbedingungen fixiert und die
Auswirkungen hinreichend bestimmt werden.

Das Sondergebiet Einzelhandel SO EH umfasst den Ersatz-
standort fir den Nahversorger (Lebensmittel) sowie einen
Backshop mit Café/Gastronomiebetrieb. Entsprechend der
Vorhabenplanung ist — mit entsprechenden Puffern - eine zulassige
Grundflache GR von ca. 2.300 m? vorgesehen. Diese umfasst auch
die Rampe fir die Anlieferung sowie Uberdachte Bereiche sowie
ggf. weitere Bereiche, die den Hauptanlagen zugerechnet werden
missen. Wesentliche Auswirkungen auf die stadtebauliche
Entwicklung und Ordnung im Sinne des § 11 Abs. 3 Satz 3
BauNVO konnen in der Regelvermutung (1.200 m? Geschoss-
flache) daher angenommen werden, auch wenn im vorliegenden
Fall zu berlcksichtigen ist, dass es sich lediglich um eine Ver-
lagerung und VergréRerung eines bestehenden Nahversorgungs-
betriebes handelt. Die Beweispflicht, dass Auswirkungen im Sinne
des § 11 Abs. 3 Satz 3 BauNVO nicht zu erwarten sind, liegt daher
beim Vorhabentrager. Mit einem Einzelhandelsgutachten konnten
entsprechende negative Auswirkungen ausgeschlossen werden
(vgl. Punkt 3.3).

Bei der BaugebietsgroRe (=GréRe des Baugrundstiicks) von ca.
8.430 m? entspricht dies rechnerisch einer Grundflachenzahl GRZ
von etwa 0,27.

Das eingeschrankte Gewerbegebiet GEe umfasst den bisherigen
Normastandort, dessen baulicher Bestand erhalten und umgenutzt
werden soll. Daher sollen hier das Uber den ,Vorhaben- und
ErschlieBungsplan Nr. 37 "Verbrauchermarkte Karl-Liebknecht-
Stralle" definierte und bislang geltende Mal} der baulichen
Nutzung erhalten bleiben.

Die zulassige Grundflache GR wird auf 1.100 m? beschrankt.

Bei der BaugebietsgroRe (=GroRe des Baugrundstlicks) von ca.
4.314 m? entspricht dies rechnerisch einer GRZ von etwa 0,25.
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Uberschreitungsmég-
lichkeit der GRZ

Textliche Festsetzung
1.3

Hoéhe baulicher Anlagen

Maximale Héhe bauli-
cher Anlagen

10 m Uber dem
Bezugspunkt

Nach § 19 Abs. 4 Satz 2 BauNVO darf die zulassige Grundflache
durch die Grundflachen von Garagen und Stellplatzen mit ihren Zu-
fahrten, Nebenanlagen im Sinne des § 14 Abs. 1 BauNVO sowie
durch bauliche Anlagen, durch die das Baugrundstuck lediglich un-
terbaut wird, um bis zu 50 %, jedoch bis zu einer Grundflachenzahl
von maximal 0,8 (Kappungsgrenze) Uberschritten werden. Neben-
anlagen, Stellplatze und deren Zufahrten bilden bei Einzelhandels-
einrichtungen sowie Gewerbebetrieben (auch Sport-/Gesundheits-
einrichtungen) meist eine erhebliche Flachengrolie, die zu bertick-
sichtigen ist. Im vorliegenden Plangebiet soll eine Uberschreitung
der GRZ auf bis zu 0,8 zulassig sein. Dies entspricht auch tblichen
Werten in Gewerbegebieten und bei Einzelhandelsbetrieben und
fugt sich daher in die Gesamtsituation ein. Die Flachennutzung
ware auch bereits in der geltenden planungsrechtlichen Situation
zuldssig. Im eingeschrankten Gewerbegebiet ist sie bereits in
diesem Umfang umgesetzt. Umgekehrt wird mit der Festsetzung
sichergestellt, dass mindestens 20 % der Baugrundsticke
entsprechend zu begrunen sind (vgl. auch § 8 BbgBO).

Folgende textliche Festsetzung wird aufgenommen:

1.3 Uberschreitung der zuldssigen Grundfliche (§ 9 Abs. 1 Nr. 1
BauGB in Verbindung mit § 16 und § 19 Abs. 4 BauNVO):

In dem Sondergebiet SO EH und in dem eingeschrénkten
Gewerbegebiet GEe darf die zuldssige Grundfldche durch die
Grundfldchen von Stellpldtzen mit ihren Zufahrten sowie durch
Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO abweichend von § 19 Abs. 4
BauNVO bis zu einer Grundflachenzahl GRZ von 0,8 liberschritten
werden.

Fir die Flachen des Sondergebietes und des eingeschrankten
Gewerbegebiets ist flr die Sicherung der stadtebaulichen Ordnung
die Gesamthdhe baulicher Anlagen eine geeignete Bezugsgrole.

Sie ist zugleich malRgeblich fur die Beeintrachtigungen des Orts-
und Landschaftsbildes (auch Verschattung etc.) und bericksichtigt
die geplanten baulichen Anlagen, die nicht durch mehrere Vollge-
schosse gekennzeichnet sind.

Unter Berlcksichtigung der Vorhabenplanung sowie abweichend
vom bestehenden VEP 37 (hier OK mit 12,0 m festgesetzt) wird die
maximale Hoéhe baulicher Anlagen (Oberkante OK) mit 10 m Uber
dem Bezugspunkt von 43,5 m tber NHN im DHHN 2016 (Lage-
punkte auf den Baugrundstucken) festgesetzt. Dies ist im Umfeld
der gewerblichen Nutzungen stadtebaulich vertraglich. Das kon-
krete Vorhaben im Sondergebiet SO EH ist nur mit einer Héhe von
etwa 9,5 m geplant so dass der Bebauungsplan hier einen geringen
Spielraum vorsieht. Auf dem Grundstick des Altmarktes im GEe
betragt die bestehende Bauhdhe etwa 7 m und bietet ebenfalls
noch Spielrdume (Nachbarbebauung bis zu 12,0 m).

Der Vorhaben- und ErschlieBungsplan stellt die Héhen mit
geringen Spielrdumen dar, sodass das konkrete Vorhaben in
seiner Kubatur gesichert ist. Bei einem eingeschossigen Baukérper
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Uberschreitungsmog-
lichkeit der Héhe
baulicher Anlagen fiir
technische Anlagen

Textliche Festsetzung
1.4

ist das Vorhaben jedoch auch mit dem Hochstmald ausreichend
bestimmt.

Fur technische Aufbauten und Anlagen sowie insbesondere auch
fur Anlagen zur Nutzung erneuerbarer Energien (z.B. Photovoltaik,
Solarthermie) und zur Anpassung an den Klimawandel soll eine
Uberschreitungsméglichkeit fiir die Héhe zugelassen werden.

1.4 Hohe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung
mit § 16 und § 18 BauNVO):

In dem Sondergebiet SO EH und in dem eingeschrénkten
Gewerbegebiet GEe kbnnen ausnahmsweise technische Aufbauten wie
Schornsteine, Liiftungsanlagen und Anlagen zur Gewinnung
regenerativer Energien bis zu einer Héhe von 12,0 m (iber 43,5 m (iber
NHN im DHHNZ2016 zugelassen werden.

2.1.3 Uberbaubare Grundstiicksflichen und Bauweise (§ 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB
i.V.m. § 22 und 23 BauNVO)

Baugrenzen

Abweichende Bauweise
festgesetzt

Textliche Festsetzung
1.5

Die Uberbaubaren Grundstiicksflachen werden Uber Baugrenzen
definiert. Diese sind entsprechend der Vorhabenplanung als erwei-
terte Baukorperfestsetzungen mit geringfiigigen Spielraumen vorge-
sehen. Sie umfassen samtliche Hauptanlagen. Einbezogen sind
auch Rampen, Vorbauten und grofflachige Uberdachungen.

Es besteht das Erfordernis, die Bauweise naher zu bestimmen. Da
in beiden Baugebieten Gebaude in einer offenen Bauweise mit einer
Lange von uber 50 m bestehen bzw. errichtet werden sollen ist eine
abweichende Bauweise vorgesehen. Es gelten die landesrecht-
lichen Bestimmungen zu Abstandsflachen und Grenzabstanden.

Folgende textliche Festsetzung zur abweichenden Bauweise ist
beabsichtigt:

1.5 Abweichende Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22
Abs. 4 BauNVO):

In dem Sondergebiet SO EH und in dem eingeschrénkten Gewerbegebiet
GEge sind als abweichende Bauweise Gebdude mit seitlichen Grenzab-
stédnden zu errichten. Die Lénge der Gebédude ist nicht beschrankt.

2.1.4 Flachen fiir Stellplatze und Nebenanlagen

Flache fir Stelllplatze

Pkw-Stellplatze sind ein wesentlicher Bestandteil eines Vorhabens
der Einzelhandelsentwicklung. Mit dem Vorhaben sind 82 bis 86
Stellplatze vorgesehen. Um die zu begriinenden Randflachen von
Stellplatzen freizuhalten und das Vorhaben entsprechend zu
konkretisieren ist die Umgrenzung einer Flache fur Stellplatze und
Nebenanlagen vorgesehen. Sie sind planzeichnerisch festgesetzt.
Aufgrund des Vorhabenbezugs wird auf eine Festsetzung nach § 9
BauGB verzichtet und es werden sonstige Nebenanlagen ebenfalls
zugelassen.

36

2026-01-19_vBP_68_Begruendung_Entwurf2



Stadt Furstenwalde/Spree, Vorhabenbezogener B-Plan Nr. 68 ,Lebensmittelmarkt Triftstralle” Januar 2026

Werbepylone, sonst.
Nebenanlagen

Die Festsetzung bewirkt, dass auf der Flache ausschlieRlich
Stellplatze mit deren Zufahrten und Nebenanlagen wie z.B. Werbe-
pylone, Einkaufswagensammelstelle, Fahrradabstellflachen etc. zu-
gelassen sind. Umgekehrt bewirkt die Festsetzung nicht, dass diese
Anlagen auf anderen Flachen planungsrechtlich ausgeschlossen
sind. Nebenanlagen, insbesondere in Form Versickerungsanlagen
und sonstigen technischen Anlagen, sind auch aullerhalb der
festgesetzten Flache vorgesehen und zuldssig.

2.1.5 Verkehrsflachen (§ 9 Abs.1 Nr. 11 BauGB)

StralBenverkehrsflache

Klarstellung

Der vorliegende vorhabenbezogene Bebauungsplan hat geman §
12 Abs.4 BauGB einzelne Verkehrsflachen in das Plangebiet
einbezogen, die nicht Bestandteil des Vorhaben- und Erschlie-
Rungsplans sind. Diese dienen der Erschlielung des Plangebietes.
Dies betrifft die beiden o6ffentlichen Stral’enverkehrsflachen der
TriftstralBe sowie der Karl-Liebknecht-Stralte, die jeweils bis zu
deren StralRenmitte in das Plangebiet einbezogen werden. Zusatz-
lich wurde auch die private Verkehrsflache (Flurstick 426) in den
Geltungsbereich einbezogen, weil diese die ErschlieBung des
eingeschrankten Gewerbegebietes sicherstellt (grundbuchlich
gesichert).

Der Bebauungsplan setzt die bestehenden Verkehrsflachen ledig-
lich nach ihren Bestandsgrenzen fest. In der Karl-Liebknecht-Stral3e
ist ein Ausbau vorgesehen, der im Rahmen des Vorhabens die
Errichtung eines Gehwegs auf der nordlichen Seite der Triftstral3e
sicherstellen soll. Hierfur wurde eine Vorplanung fur den gesamten
StralRenraum erstellt. Derzeit befindet sich auf dem Stral3en-
flurstick mit der Flursticksnummer 419 noch ein erheblicher, teil-
weise nach Baumschutzsatzung geschitzter Baumbestand, der
bilanziert wurde und der bei der Umsetzung des Vorhabens nach
Baumschutzsatzung berticksichtigt wird. Mit der konkreten Planung
wird die Umsetzung in den Durchflihrungsvertrag aufgenommen.
Zur Klarstellung, dass die Gliederung der Verkehrsflachen keine
Festsetzung, sondern lediglich die Plangrundlage abbildet, wird ein
entsprechender Hinweis aufgenommen:

Verkehrsflache: Die Einteilung der Strallenverkehrsfldche ist nicht Ge-
genstand der Festsetzungen des Bebauungsplans.
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Keine Ein- und
Ausfahrten

Es wurde gepruft, ob es erforderlich ist, die Zufahrtsmoglichkeiten
zum Plangebiet ggf. auf die derzeit vorgesehenen Bereiche zu
beschranken. Dies konnte sinnvoll sein, um den verkehrlichen
Ablauf zu optimieren und ggf. auch zur Minimierung von Eingriffen
in Natur und Landschaft. Im Ergebnis der Prifung wurden die
Bereiche entlang der StralRenverkehrsflachen definiert, in denen
Ein- und Ausfahrten ausgeschlossen werden sollen. Fur die
innerdrtliche Grundstiickszufahrt an der Triftstral3e (Bundesstralle
168) ist mit der Umsetzung eine weitere Abstimmung mit dem
Landesamt fur StralRenwesen erforderlich. Die Haupterschlieung,
insbesondere fur die Anlieferungen, ist aus der Karl-Liebknecht-
Stralle vorgesehen, um Konflikte des Verkehrsflusses auf der
Bundesstrale auszuschlieen.

2.1.6 Grinfestsetzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Nr. 25a BauGB)

Begriinung des
Plangebietes

Textliche Festsetzung
1.9

Im Plangebiet erscheint es sinnvoll, die stadtebaulich erforderli-
chen beziehungsweise erwlinschten Festsetzungen zur Grinord-
nung auf geeigneten Flachen insbesondere in den Randbereichen
zu konzentrieren. Hierfur wurden die geeigneten Flachen als
Flachen zum Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen
Bepflanzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 25a festgesetzt. Die drei
Teilflachen A bis C im Sondergebiet Einzelhandel haben
insgesamt eine planzeichnerisch festgesetzte GroRe von
1.220 m?. Die zwei Teilflachen D und E im eingeschrankten
Gewerbegebiet haben insgesamt eine planzeichnerisch festge-
setzte Grélke von 700 m?, wobei bei Realisierung hier eine
Entsieglung mit einer Flachengréflie von etwa 280 m? erfolgt. Die
Flachen sollen Baume und Straucher aufnehmen. Folgende
textliche Festsetzung wird aufgenommen:

1.9 Bepflanzungen innerhalb der Baugebiete (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a
BauGB):

Auf der Fldche zum Anpflanzen mit dem Buchstaben A sind
mindestens 9 Laubbdume sowie 140 Strducher als geschlossene
Strauchfldche anzupflanzen.

Auf der Fldche zum Anpflanzen mit dem Buchstaben B sind mindestens
3 Laubbdume sowie 50 Strducher als geschlossene Strauchfldche
anzupflanzen.

Auf der Fldche zum Anpflanzen mit dem Buchstaben C sind mindestens
35 Stréucher als geschlossene Strauchflache anzupflanzen.

Auf der Fldche zum Anpflanzen mit dem Buchstaben D sind mindestens
3 Laubbdume sowie 60 Strducher als geschlossene Strauchfléche
anzupflanzen.

Auf der Fldche zum Anpflanzen mit dem Buchstaben E sind mindestens
7 Laubbdume sowie 140 Strducher als geschlossene Strauchfldche
anzupflanzen.

Bei den festgesetzten Baumpflanzungen sind standortgerechte,
groBkronige Laubbdume der Qualitéat 3x verpflanzt, StU 12-14 cm zu
verwenden. Baumneupflanzungen kénnen auf die erforderlichen
Ersatzpflanzungen nach Baumschutzsatzung der Stadt
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Fiirstenwalde/Spree angerechnet werden.

Bei den festgesetzten Strauchpflanzungen sind insektenfreundliche
und/oder Beeren tragende Strducher der Qualitét verpflanzte Stréucher,
3 Triebe, 60-100 cm zu verwenden. Auf den Fldchen mit den
Bezeichnungen A, B und E sind Stréucher zu verwenden, die eine
Gesamthdhe von lber 2,0 m erreichen.

Vorhandene und zu erhaltende Bdume und Strducher der angegebenen
Qualitdten kénnen auf die Mindestanzahl der zu pflanzenden Gehblze
angerechnet werden. Die Bepflanzungen sind zu erhalten, dauerhaft zu
pflegen und bei Abgang zu ersetzen.

Einzelbaumfestsetzung

Im eingeschrédnkten Gewerbegebiet ist der festgesetzte Laubbaum zu
erhalten, zu pflegen und bei Abgang durch einen gro3kronigen,
standortgerechten Laubbaum der Mindestqualitét 3x verpflanzt, StU 12-
14 cm zu ersetzen.

Begriinung von Pkw- Pkw-Stellplatze sollen durch Baumpflanzungen gegliedert wer-

Stellpldtzen den. Die Gliederung durch standortgerechte und heimische Béu-
me verbessert das Orts- und Landschaftsbild von groRflachigen
Stellplatzanlagen und erhéht zusatzlich das Biovolumen. Die
Baume beschatten in den Sommermonaten versiegelte Flachen
und bieten Lebensraum fur die ortliche Avifauna. Je angefangene
6 Stellplatze ist ein Baum zu Pflanzen. Im Bereich des Sonder-
gebietes sind die Baume vollstandig umzusetzen. Maligeblich ist
dabei die Gesamtanzahl der zu pflanzenden Baume. In einzelnen
Bereichen (z.B. direkt angrenzend am Baukdrper) sind Baum-
pflanzungen zwischen den Stellplatzen nicht mdglich und nicht
vorgesehen. Stadtebaulich und fur das Mikroklima sind diese
Pflanzmalinahmen gewlinscht, sodass die Regelungen nach
§ 32a Brandenburgische Bauordnung beziiglich der Uberlagerung
von Stellpatzen mit Photovoltaikanlagen nicht oder nur einge-
schrankt Anwendung finden kann.

Im Bereich des eingeschrankten Gewerbegebietes umfasst das
Vorhaben lediglich die Umnutzung des Altstandortes des Norma
und einzelne Entsieglungs- und Begrinungsmaflinahmen (s.u.).
Weitere Baumalnahmen sind im Rahmen der Vor-
habenumsetzung nicht vorgesehen. Fir die bestehenden Stell-
platze, die ebenfalls eine Gliederung aufweisen, gilt hier zunachst
weiter der Bestandsschutz. Bei einem Umbau muissten die
aktuellen Festsetzungen eingehalten werden. Bestehende Baume
kénnen angerechnet werden, fehlende oder abgangige Baume
sind zu ersetzen. Folgende textliche Festsetzung sichert dieses
Bepflanzungsziel:

Textliche Festsetzung 1.8 Bepflanzungen von Stellplatzflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a
1.8 BauGB):

In dem Sondergebiet SO EH und in dem eingeschrénkten
Gewerbegebiet GEe sind Stellplatzfldchen durch Fldchen, die zu
bepflanzen sind, zu gliedern. Fiir die Anzahl der zu pflanzenden Bdume
gilt: Je angefangene 6 Pkw-Stellplétze ist ein groBkroniger,
standortgerechter Laubbaum zu pflanzen. Es ist jeweils eine
mindestens 9,0 m? gro3e Pflanzfldche zu sichern. Die zu pflanzenden
Béume miissen einen Stammumfang von mindestens 12 - 14 cm
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Versickerung von
Niederschlagswasser

Textliche Festsetzung
1.6

aufweisen. Die Baumneupflanzungen kénnen auf die erforderlichen
Ersatzpflanzungen nach Baumschutzsatzung der Stadt
Fiirstenwalde/Spree angerechnet werden. Die Bepflanzungen sind zu
erhalten, dauerhaft zu pflegen und bei Abgang zu ersetzen.

Das auf den Baugrundstiucken anfallende Niederschlagswasser
soll innerhalb der Grundstlicke zur Versickerung gebracht werden.
Nach § 54 Abs. 3 und 4 BbgWG ist eine ,Versiegelung des Bodens
oder andere Beeintrdchtigungen der Versickerung zur Grund-
wasserneubildung® zu vermeiden. ,Soweit eine Verunreinigung
des Grundwassers nicht zu beflirchten ist und sonstige Belange
nicht entgegenstehen® ist Niederschlagswasser demnach zu
versickern. Da Niederschlagswasser dem Abwasser zuzurechnen
ist, besteht grundsatzlich eine Entsorgungspflicht der Stadt bezie-
hungsweise des Zweckverbandes. Einschrankungen kénnten ins-
besondere dann bestehen, wenn der Boden nicht eine
ausreichende Versickerungsmoglichkeit zulasst, die zur Verflu-
gung stehenden Flachen fir anzunehmende Regenereignisse
nicht ausreichen oder eine Belastung des Grundwassers aufgrund
von bestehenden Bodenbelastungen zu befirchten ware. Die
Versickerungsfahigkeit sowie die Groéle der erforderlichen Ver-
sickerungsmulden und sonstigen Anlagen werden mit dem
Vorhaben gepruft und wurden bereits bei der Flachenausweisung
berlcksichtigt. Eine vollstandige Versickerung des Nieder-
schlagswassers auf dem Grundstlick ist demnach umsetzbar.
Entsprechende Nachweise werden im Rahmen des Vorhabens
erbracht. Es bestehen Anhaltspunkte fir Bodenbelastungen, die
erst bei dem Bauvorhaben abschlieRend nach Entsieglung
durchgefuhrt werden kénnen und die dazu fihren kénnten, dass
fur die Versickerung Uber die geplanten Rigolen ein Bodenaus-
tausch in diesem Bereichen erforderlich wird. Mit der wasserrecht-
lichen Erlaubnis wird dies in der Bauphase geprift. Da eine
ordnungsgemafle Umsetzung im nachgelagerten Verfahren Uber
die bestehenden gesetzlichen Regeln sichergestellt werden kann
und der Bebauungsplan insgesamt vollzogen werden kann, ist im
vorliegenden Fall eine Abschichtung madglich.

Es wird eine Festsetzung aufgenommen, dass das Niederschlags-
wasser auf den Grundstiucken zur Versickerung gebracht wird.
Folgende Festsetzung wird aufgenommen:

1.6  Versickerung von Niederschlagswasser (§ 9 Abs.4 BauGB
i.V.m. § 66 Absatz 2 und § 54 Absatz 4 BbgWG):

Das auf den Baugrundstiicken anfallende Niederschlagswasser ist auf
Vegetationsfidchen oder in Sickeranlagen auf den Grundstiicken zu
versickern.
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Wasser- und luftdurchlas-

sige Belage

Textliche Festsetzung
1.7

Pkw-Stellplatze erhalten einen wasser- und luftdurchlassigen
Aufbau, damit auch auf ErschlieBungsflachen anteilig Nieder-
schlagswasser versickern kann. Dies gilt lediglich fir die
Stellplatze selber, nicht jedoch fur Zufahrten, Lkw-Stellplatze oder
Lagerflachen. Letztere missen funktional gestaltet und fir
Einkaufswaren und Gehbehinderte gut nutzbar sein. Mit dem
Vorhaben sind fir die Stellplatze Betonpflastersteine vorgesehen,
die eine Teilversickerung ermdglichen. Die Stellplatzanlage im
GEe genief3t Bestandsschutz. Ein Umbau ist derzeit nicht
Bestandteil des Vorhabens. Bei einem Umbau der Flachen sind
die festgesetzten Standards jedoch zu beachten. Folgende textli-
che Festsetzung wird aufgenommen:

1.7 Oberfldchenbefestigung (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB):

In dem Sondergebiet SO EH und in dem eingeschréankten
Gewerbegebiet GEe ist eine Befestigung von Pkw-Stellpldtzen nur in
wasser- und luftdurchldassigem Aufbau herzustellen. Auch Wasser- und
Luftdurchléssigkeit wesentlich mindernde Befestigungen wie
Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierungen und Betonierungen
sind unzulassig.

2.1.7 Bezug zum Vorhaben- und ErschlieBungsplan /Durchfiihrungsvertrag

Zulassigkeit von
Vorhaben

Textliche Festsetzung
1.1

GemalR § 12 Abs. 3a Baugesetzbuch wird unter Anwendung von
§ 9 Abs. 2 BauGB festgesetzt, dass im Bereich des Vorhaben-
und Erschlielungsplanes im Rahmen der festgesetzten Nutzung
nur solche Vorhaben zulassig sind, zu deren Durchflihrung sich
der Vorhabentrager im Durchfihrungsvertrag verpflichtet. Dies ist
erforderlich, da im Bebauungsplan die bauliche und sonstige
Nutzung teilweise allgemeiner als die Vorhabenplanung
festgesetzt werden soll. Anderungen des
Durchfuhrungsvertrages oder der Abschluss eines neuen
Durchfuhrungsvertrages sind zulassig. Die textliche Festsetzung
lautet:

1.11 Zulédssigkeit von Vorhaben/Durchfiihrungsvertrag (§ 9 Abs. 2
BauGBi.V.m. 12 Abs. 3a BauGB):

Im Bereich des Vorhaben- und ErschlieBungsplans sind im Rahmen der
festgesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben zuléssig, zu deren
Durchfiihrung sich der Vorhabentréger im Durchfiihrungsvertrag
verpfilichtet.

Erganzend zu den Regelungen des vorhabenbezogenen Bebau-
ungsplans ist zwischen der Stadt Furstenwalde und dem Vor-
habentrager vor Satzungsbeschluss der erforderliche Durch-
flhrungsvertrag abzuschlieRen. Die Vertragsinhalte ergeben sich
aus den Inhalten dieses Bebauungsplans (siehe auch Punkt 3.1).

Sofern Vereinbarungen eine planungsrechtliche Bedeutung
besitzen und am Abwagungsgerist des Gesamtprojektes
teilhaben, sind sie bei der Planung auch in der Begrundung
dargelegt und werden berucksichtigt.
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2.1.8 Aufschiebend bedingte Festsetzung

Zulassigkeit von
Vorhaben

Textliche Festsetzung
1.10

Auch nach Inkrafttreten des vorliegenden VBP Nr. 68 wiirde der
bestehende Standort des Norma-Marktes theoretisch Bestands-
schutz genielRen. Dies konnte negative Auswirkungen haben,
denn mit der Errichtung des neuen Marktes muss der bestehende
Standort zwingend umgenutzt werden, um ggf. schadliche
Auswirkungen auf die Nahversorgungsstruktur des Umfeldes
auszuschlief3en.

Sichergestellt wird dies dadurch, dass der Vorhaben- und
ErschlielBungsplan den Altstandort beinhaltet und eine neue Nut-
zung mit nicht-zentren- und nahversorgungsrelevanten Sortimen-
ten vorsieht und dies auch mit dem Durchfiihrungsvertrag
sichergestellt wird. Zusatzlich macht es Sinn, die Nutzungs-
aufnahme des neuen Marktes an die endgultige Aufgabe der
Nutzung im alten Markt zu koppeln, um theoretisch denkbare
Konflikte mit einem Anspruch auf Bestandsschutz auszu-
schlieen. Dies ist aus stadtebaulichen Grinden mdglich tber
eine aufschiebend bedingte Festsetzung nach § 9 Abs. 2 Nr. 2
BauGB.

Die textliche Festsetzung lautet:
1.10 Aufschiebend bedingte Festsetzung (gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2
i.V.m. 12 Abs. 3a BauGB):

Innerhalb des Sondergebietes SO EH ist die Aufnahme der
Einzelhandelsnutzung solange unzuléssig, bis die Nutzung des
Lebensmitteleinzelhandels im GEe vollstdndig aufgegeben wurde.

2.1.9 Aufhebung des bisherigen Planungsrechts

Spatere Norm verdrangt
frihere

Grundsatzlich gilt der allgemeine Rechtssatz, dass die spatere
Norm die frihere verdrangt. Ein neuer Bebauungsplan verdrangt
daher die bisherigen Festsetzungen des alteren Planungsrechts, so
dass gesonderte Festlegungen in der Regel nicht erforderlich sind.
Da es sich um einen qualifizierten Bebauungsplan handelt, werden
die Festsetzungen des Einfachen Bebauungsplanes Nr. | sowie des
Vorhaben- und ErschlieBungsplans Nr. 37 im Geltungsbereich des
vorliegenden Vorhabenbezogenen Bebauungsplans Nr. 68 voll-
standig ersetzt. Eine gesonderte Festsetzung ist nicht erforderlich.

2.2 Ortliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.v.m. § 87 Abs. 1 Bbg BO)

Wenige gezielte Gestal-
tungsfestsetzungen

Werbeanlagen sind ortsfeste Einrichtungen, die der Ankundigung
oder Anpreisung oder als Hinweis auf Gewerbe oder Beruf dienen
wie Schilder, Beschriftungen, Lichtwerbungen, Tafeln etc..

§ 87 Abs. 1 der Bauordnung Brandenburg (BbgBO) ermdglicht es
den Gemeinden aus ortsgestalterischen Griinden, durch Satzung
entsprechende o6rtliche Bauvorschriften zu erlassen, die u.a. ein
Verbot von Werbeanlagen oder spezifische Anforderungen an die
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aullere Gestaltung von Werbeanlagen definieren kénnen.

Die Errichtung von Werbeanlagen insbesondere als eigenstandige
gewerbliche Anlagen mit Fremdwerbung (Pylone, GroRplakate)
kann zu Beeintrachtigungen des Orts- und Landschaftsbildes

fihren. Im Rahmen der VerhaltnismaRigkeit

erscheint

ausreichend und zielfihrend, lediglich Anlagen der Fremdwerbung
auszuschlieen, da in der Folge dann lediglich Anlagen fur die
Bewerbung der Betriebe vor Ort moglich sind und Gefahren einer
massiven Haufung von Anlagen ausgeschlossen werden kann.
Zudem soll insbesondere auch zum Schutz des Ortsbildes eine

Blink- oder Wechselbeleuchtung ausgeschlossen

und die

Gesamthdhe der Werbepylone/Fahnenmaste begrenzt werden.

Ordnungswidrigkeiten Verstdlle gegen die Festsetzungen gelten als Ordnungswidrigkeit
im Sinne des § 85 Abs. 1 Nr. 1 Bbg BO, wenn dies ausdrticklich
festgesetzt wird und kénnen dann entsprechend geahndet werden.
Es wird folgende Festsetzung zum Ausschluss und zur Gestaltung

von Werbeanlagen getroffen.

Folgende Gestaltungsfestsetzung ist festgesetzt:

Bauordnungsrechtliche 2. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 4 BauGB

Festsetzung zur i.V.m. § 87 Abs. 1 BbgBO)
Gestaltung von

Werbeanlagen 2.1 Werbeanlagen: In dem Sondergebiet SO EH und in dem einge-
schrénkten Gewerbegebiet GEe sind Werbeanlagen nur an der Stétte der
Leistung und zur Bewerbung der Stétte der Leistung zuldssig. Werbean-
lagen mit Blink- und/oder Wechselbeleuchtung sind unzulassig.
Werbeanlagen als freistehende Einzelanlagen dlirfen eine Héhe von 8,5

m liber 43.5 m NHN nicht liberschreiten.

2.2 Ordnungswidrigkeit: Ordnungswidrig geméaR § 85 Abs. 1 Nr. 1
BbgBO handelt, wer Werbeanlagen anders als in 2.1 vorgeschrieben

errichtet.

2.3 Kennzeichnungen (§ 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB)

Im ndérdlichen Bereich des Plangebietes auf der gewerblichen
Brache (Sondergebiet EH) wurden Bodenbelastungen (vgl. Punkt

1.4.7 Bodenbelastungen) festgestellt.

Weitergehende Untersuchungen sind erst nach einer Entsieglung
moglich. Sie werden im Rahmen der baulichen Umsetzung nach
den bestehenden Regeln der Technik bzw. gesetzlichen Vorgaben
sichergestellt. Bei der vorgesehenen Nutzung als Einzelhandels-
standort mit hohem Versieglungsanteil ist eine grundsatzliche
Umsetzung nicht gefahrdet. Die konkreten Prifungen und
Abstimmungen mit den Fachbehérden erfolgen vorhabenbezogen
im Rahmen der Umsetzung durchgefihrt. Auf eine gesonderte

Kennzeichnung wird daher verzichtet.
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2.4 Hinweise

Bedeutung der Hinweise

Baunutzungsverordnung

Keine Einteilung der Ver-

kehrsflache

Bodendenkmale

Artenschutz

Bodenbelastungen

Hinweise auf der Planzeichnung haben keinen Normcharakter,
sollten aber im weiteren Verfahren Beachtung finden. Sie zielen
auf wiinschenswerte Handlungsweisen von Akteuren ab (Empfeh-
lung), dienen einer besseren Verstandlichkeit des Plans (Klarstel-
lung), weisen auf auRerhalb des Planungsrechts liegende gesetz-
liche Pflichten hin (sofern keine nachrichtlichen Ubernahmen még-
lich) oder geben wiinschenswerte Zielstellungen an, die nicht fest-
gesetzt werden kénnen oder keinen Festsetzungscharakter haben
sollen. Folgende Hinweise zur besseren Handhabbarkeit der Sat-
zung zu unterschiedlichen Planinhalten werden in die Planzeich-
nung aufgenommen:

Die Baunutzungsverordnung (BauNVO) wird weitgehend statisch
angewendet. Flr die praxisnahe Anwendung wird darauf hinge-
wiesen, welche Fassung der BauNVO bei dem Bebauungsplan
dauerhaft anzuwenden ist.

Es wird ferner klarstellend darauf hingewiesen, dass eine Gliede-
rung der Verkehrsflache nicht Gegenstand der Festsetzungen des
Bebauungsplans ist.

Da mit dem Vorhandensein von bisher unentdeckten Bodendenk-
malen zu rechnen ist, wird ein Hinweis auf das Denkmalschutzge-
setz fir den Vollzug des Bebauungsplans aufgenommen.

Die Verbotstatbestande der Zugriffsverbote des § 44 BNatSchG
gelten unabhangig vom Bebauungsplan. Es wird ein Hinweis zum
Vollzug aufgenommen, dass die Baufeldfreimachung auf3erhalb
der Brutzeiten der Vogel in den Monaten Oktober bis Februar er-
folgen muss und dass das Baufeld vor Baubeginn ab Anfang Mérz
mit einem Reptilienzaun gegen das Einwandern der Zauneidechse
einzufrieden ist.

Es wird zudem ein Hinweis aufgenommen, dass Bodenbela-
stungen bestehen und der Umgang mit diesen mit den
zustandigen Fachbehorden abzustimmen ist.
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3. Auswirkungen des Bebauungsplans

3.1 Vorhabenbezug-Durchfiihrungsvertrag

Der vorliegende vorhabenbezogene Bebauungsplan basiert auf einem konkreten
Vorhaben, dass mit der Planung zugelassen werden soll. RegelmaRig besteht er gemaf
§ 12 BauGB aus den drei Bestandteilen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans, des
Vorhaben- und Erschliefungsplans und des Durchfliihrungsvertrages. Die Festsetzungen
des Bebauungsplans basieren auf dem zugrundeliegenden Vorhaben- und Er-
schlieBungsplan, lassen aber geringfligige Spielrdaume zu. Aufgrund der allgemeinen
Festsetzung nach § 9 BauGB erfolgt zusatzlich die Festsetzung, dass nur solche
Vorhaben zulassig sind, zu denen sich der Vorhabentrager im Durchfihrungsvertrag
verpflichtet.

Inhalte des Durchflihrungsvertrages

Erganzend zu den Regelungen des vorhabenbezogenen Bebauungsplans ist zwischen
der Stadt Furstenwalde/Spree und dem Vorhabentrager vor Satzungsbeschluss der
Durchfluhrungsvertrag abzuschlieRen. Die Vertragsinhalte ergeben sich u.a. aus dem
Verfahren. Wesentliche Inhalte, die am Gesamtgerist der Abwagung teilhaben, werden
in der Begrindung aufgenommen. Folgende Regelungsinhalte sind insbesondere
vorzusehen:

» Beschreibung des Vorhabens mit Ansichten und Grundrissen,

»  Durchfluhrungsverpflichtung fur den Vorhabentrager einschlief3lich
Fristenregelungen,

« Regelungen zur Ubernahme planungsbedingter Leistungen und sonstiger Kosten,

* Regelungen zur Realisierung der ErschlieBungsanlagen auf 6ffentlichen
StralRenverkehrsflachen (Gehweg Triftstralde),

* Regelungen zu Schadensersatzansprichen,

* Regelung zu naturschutzfachlichen MaRnahmen (einschl. der Stellung eines
Reptilienzauns und der Durchfuhrung von Ersatzpflanzungen nach
Baumschutzsatzung) im Plangebiet und deren Sicherstellung,

* Regelung zu Sicherstellung ggf. erforderlicher Bodensanierungen bzw. zur
Entsorgung moglicherweise belasteten Bodens.

3.2 Kosten und Finanzierung

Der Bebauungsplan wird durch die Stadt Furstenwalde/Spree als
vorhabenbezogener Bebauungsplan im Zusammenwirken mit dem Vorhaben- und
ErschlieBungsplan des Vorhabentrdgers und einem Durchfiihrungsvertrag
aufgestellt.
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3.3

Kosten fiur Planung und Umsetzung im Zusammenhang mit dem Vorhaben werden
vollstdndig durch den Vorhabentrager getragen. Der Stadt Firstenwalde/Spree
entstehen Kosten durch die Bindung von Verwaltungskapazitaten.

Vertraglichkeit der Einzelhandelsentwicklung

Bei der Aufstellung von Bebauungsplanen sind u.a. auch die ,Erhaltung und
Entwicklung zentraler Versorgungsbereiche® (vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 4 BauGB) und eine
Lverbrauchernahe Versorgung der Bevolkerung® (vgl. § 1 Abs. 6 Nr. 8 BauGB) zu
bertcksichtigen. Bei grof¥flachigen Einzelhandelsbetrieben mit Uber 1.200 m?
Geschossflache wird in der Regel von wesentlichen Auswirkungen auf die
stadtebauliche Entwicklung und Ordnung ausgegangen (vgl. § 11 Abs. 1 Nr. 3
BauNVO). Zur Ermittlung und Berlcksichtigung der spezifischen Auswirkungen des
geplanten Vorhabens wurde durch die BBE Handelsberatung GmbH eine
Auswirkungsanalyse' erarbeitet, die vom Gesamtvorhaben aus dem Lebensmittel-
markt und den beiden nicht-zentrenrelevanten bzw. nicht-nahversorgungsrele-
vanten Einzelhandelsbetrieben ausgeht, sich aber in der Markt- und Wettbe-
werbsanalyse sowie in der nachfolgenden stadtebaulichen und raumordnerischen
Bewertung auf den Lebensmittelmarkt konzentriert. Die stadtebaulichen Zielvorstel-
lungen aus dem Einzelhandels- und Zentrenkonzept der Stadt Furstenwalde/Spree
wurden in dieser Analyse einbezogen und bericksichtigt.

Im Ergebnis wird aufgezeigt, dass infolge der in der Stadt Flrstenwalde/Spree
geplanten kleinrdumigen Verlagerung und Erweiterung eines NORMA-
Lebensmitteldiscountmarktes keine stadtebaulich oder raumordnerisch relevanten,
beeintrachtigenden Auswirkungen zu erwarten sind. In der Beurteilung werden
folgende Punkte zusammengefasst:

o Flr die in der Stadt Fiirstenwalde/Spree am Standort Karl-Liebknecht-
StralBe 24 bestehende NORMA-Filiale ist an einem unmittelbar
gegentiberliegenden Standort in der TriftstralBe 35a ein Ersatzneubau
vorgesehen. Im Zuge der kleinrdumigen Verlagerung soll die NORMA-
Filiale von derzeit rd. 700 m? auf bis zu 1.200 m? (zzgl. Café mit
Backwarenverkauf) erweitert werden.

o Am Bestandsstandort in der Karl-Liebknecht-Stral3e wird die Nachnutzung
des Lebensmittelmarktes als nicht-zentrenrelevanter bzw. nicht-
nahversorgungsrelevanter Einzelhandelsbetrieb oder als Be-trieb mit einer
Sport- und Freizeitnutzung angestrebt. Am Vorhabenstandort soll ein
zweiter Einzelhandelsbetrieb mit ebenfalls nicht-zentrenrelevantem bzw.
nicht-nahversorgungsrelevantem Kern-sortiment auf max. 600 m?
Verkaufsflache eingebunden werden.

e Das geplante Einzelhandelsvorhaben umfasst einen Nahversorgungsbe-
trieb in einer mittlerweile marktiiblichen Gré3e. Von dem geplanten Le-
bensmitteldiscountmarkt werden neben den nahversorgungsrelevanten
Sortimenten (Food- und Non-Food I-Sortimente) in untergeordnetem
Umfang sonstige Non-Food-Sortimente (Non-Food II-Sortimente)
angeboten.

e Die geplante kleinrGumige Verlagerung und Erweiterung des NORMA-
Marktes zielt nicht auf eine Verdnderung des Sortimentsschwerpunktes,

JAuswirkungsanalyse zum Ersatzneubau des Lebensmittelmarktes NORMA am Standort Triftstralle 35 a in
Furstenwalde/Spree”, BBE Handelsberatung GmbH, Leipzig, 19. Dezember 2022
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der auch nach der Neuaufstellung eindeutig bei Nahrungs- und Genuss-
mitteln sowie Drogeriewaren liegen wird, ab. Vielmehr sollen durch die
Einzelhandelsmalinahme die Voraussetzungen flir eine gro3ziigigere
Warenpréasentation, eine verbesserte Kundenfiihrung und eine Optimierung
der internen Logistikabldufe geschaffen werden. Die geplante Einzelhan-
delsentwicklung und die damit verbundene Optimierung des Marktauftrittes
sind somit als MalRnahmen zu bewerten, die vor allem der Stabilisierung
der erreichten Marktposition dienen.

Das Planareal befindet sich aulRerhalb eines mit der 1. Fortschreibung des
kommunalen Einzelhandels- und Zentrenkonzeptes (Stand: 11/2017)
abgegrenzten zentralen Versorgungsbereiches an einer stadtebaulich
integrierten Lage.

Da auch der kleinrdumig verlagerte und erweiterte NORMA-
Lebensmitteldiscountmarkt wichtige (Nah-) Versorgungsfunktionen
insbesondere fiir die Bevélkerung in den nérdlichen Siedlungsbereichen
der Stadt tibernimmt und das Vorhaben somit hilft, die Grundversorgung in
den nérdlichen Stadtgebieten von Fiirstenwalde/ Spree zu stdrken und
langfristig zu sichern, entspricht das geplante Einzelhandelsvorhaben den
Zielen der Stadtentwicklung.

Das Einzugsgebiet des Einzelhandelsvorhabens umfasst im Wesentlichen
den Stadtteil Nord der Stadt Flirstenwalde/Spree, in dem sich auch das
Einzelhandelsvorhaben befindet. Das Einzugsgebiet weist ein
Bevélkerungspotenzial von insgesamt rd. 10.600 Einwohnern auf.

Uber das abgegrenzte Einzugsgebiet hinaus sind in nachgeordnetem
Mafe zusétzlich Kunden von au8erhalb zu erwarten. Dazu gehéren v.a.
Berufspendler aus dem erweiterten Umland und Touristen.

In den projektrelevanten Warengruppen steht im Einzugsgebiet ein Kauf-
kraftvolumen in Héhe von insgesamt ca. ca. 27,4 Mio. € im Jahr zur
Verfligung.

Hauptwettbewerber des Einzelhandelsvorhabens sind in erster Linie die
strukturprdgenden projektrelevanten Einzelhandelsbetriebe, d.h., die
Lebensmittelmérkte im nérdlichen Siedlungsbereich der Stadt
Fiirstenwalde/Spree (Stadtteile Nord und Mitte).

Hierbei konnte aufgezeigt werden, dass die durch das Einzelhandels-
vorhaben maximal zu erwartenden Wettbewerbswirkungen in keinem Fall
die wirtschaftliche Tragféhigkeit einzelner Betriebe infrage stellen werden.

Negative Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche und die
wohnungsnahe Versorgung im Sinne von § 11 Abs. 3 BauNVO kbénnen
nach den Ergebnissen der Analyse somit ausgeschlossen werden.

Zudem entspricht die geplante Erweiterung den Zielen der Raumordnung
gemél Landesentwicklungsplan Hauptstadtregion Berlin-Brandenburg.

2

ebd. Seiten 45,46
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3.4 Umweltauswirkungen

3.4.1 Auswirkungen auf Natur und Umwelt

Wie bereits in der Bestandserhebung dargestellt, ist das Plangebiet bereits
weitgehend versiegelt. Die nordliche Teilflache ist dabei nur teilweise versiegelt und
durch eine fortgeschrittene Sukzession gepragt. Die ehemals gewerblich genutzten
Flachen haben sich dort infolge des Brachfallens zu einem naturnahen Lebensraum
entwickeln kdnnen.

Die Inanspruchnahme von unbebauten Flachen flr Bebauung/Versiegelung im
Bereich der neu geplanten Lebensmittelmarktes fuhrt neben der weitgehenden
Zerstorung von Bodenfunktionen und dem Verlust von Lebensraum fir Pflanzen und
Tiere zu Beeintrachtigungen des ortlichen Wasserhaushaltes (Grundwasser-
neubildung, Retention) sowie des Standortklimas durch Verlust an Vegetation. Mit
der Erhdhung der Nutzungsintensitat in Verbindung mit einem hohen Anteil an
Uberbauten und vollversiegelten Flachen sind alle biotischen und abiotischen
Schutzguter betroffen.

Kunftig werden die offenen Bodenflachen, mit ihren unterschiedlichen Vegetations-
stadien und -arten einschliel3lich der sich angesiedelten Fauna zu einem grof3en
Teil Uberplant. Die vorgesehene Entwicklung bedeutet den Totalverlust der sich
zwischenzeitlich entwickelnden Vegetation und Fauna sowie eine weitestgehende
Versiegelung auch der heute noch offenen Bodenflachen.

So kdnnen die beiden festgesetzten Baugebiete bis zu 80% versiegelt werden. Die
Karl-Liebknecht-StralRe soll ausgebaut und um einen Ful3- und Radweg erweitert
werden. Infolgedessen kann es im Plangebiet insgesamt zu einer zusatzlichen
Versiegelung in einem Umfang von insgesamt bis zu 4.550 m? kommen.

Tabelle: Versiegelungsanteil (mit Verkehrsflachen)

Bestand Planung Zusatzliche
Versiegelung

Flache Anteil Planung Anteil
Gebaude 1.035 m? 7% 3.335 m? 21 % 2.300 m?
Versiegelte 7.075 m? 46 % 9.322 m? 61 % 2.247 m?
Flachen
Offener 7.096 m? 47 % 2.549 m? 18 %
Boden
Plangebiet 15.206 m? 100 % 15.206 m? 100% 4.547 m?

Auch wenn diese Versiegelung bereits nach § 34 BauGB zulassig ist und daher
baurechtlich keinen ausgleichspflichtiger Eingriff in Natur und Landschaft darstellt,
ist dieser Verlust an Vegetation und Lebensraum naturschutzfachlich zu bewerten.
Dabei sind die vorgesehenen Vermeidungs- und VerminderungsmafRnahmen zu
bertcksichtigen. Aufgrund der Lage des Plangebietes im Innenbereich nach § 34
BauGB sind auch die Auswirkungen auf den unter Schutz stehenden Baumbestand
(Baumschutzsatzung der Stadt Flrstenwalde/Spree) zu prifen.

Zur Vermeidung und Minderung der naturschutzfachlichen Auswirkungen wurden
im Sondergebiet sowie im Gewerbegebiet Gehdlzflichen und Baumpflanzungen
festgesetzt. Hierflir wurden die geeigneten Flachen als Flachen zum Anpflanzen
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von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen nach § 9 Abs. 1 Nr. 25a
festgesetzt. Die drei Teilflachen A bis C im Sondergebiet Einzelhandel haben
insgesamt eine planzeichnerisch festgesetzte Grofle von 1.220 m2 Die zwei
Teilflachen D und E im eingeschrankten Gewerbegebiet haben insgesamt eine
planzeichnerisch festgesetzte Gréle von 700 m2. Die Flachen sollen Baume und
Straucher aufnehmen. Diese sind im sudlich gelegenen Gewerbegebiet mit
Rickbaumalnahmen (Entsiegelung von ca. 280 m? Parkplatzflachen) verbunden.
Uber die flachigen Anpflanzungen hinaus werden Baumpflanzungen zur Gliederung
der Stellplatzanlage vorgesehen. Die Baumpflanzungen kdénnen fir die
erforderlichen Ersatzpflanzungen nach Baumschutzsatzung der Stadt Flrstenwalde
angerechnet werden. Weitere Baumpflanzungen sind in der Karl-Liebknecht-Stralle
(auRerhalb des Plangebiets) vorgesehen. Regeln zum Kompensationsbedarf nach
Baumschutzsatzung werden auch in den Durchfihrungsvertrag aufgenommen.

Schutzgebiete und -objekte

Das Plangebiet befindet sich nicht in rdumlicher Nahe von festgelegten Schutzge-
bieten des Natur- und Umweltschutzes (insbesondere Landschafts- und Natur-
schutzgebiete, Wasserschutzgebiete, Vorranggebiete fir Luftreinhaltung und
Klimaschutz, europarechtlich geschitzte Gebiete). Das nachstgelegene FFH—
Gebiet ,Spree” (DE 3651-303) befindet sich in etwa 2,5 Kilometer Entfernung im
Sudwesten an der Spree, eine naturschutzfachliche Bedeutung fir das Plangebiet
ist nicht zu erkennen. Auch befinden sich keine Schutzobjekte im Sinne des Natur-
schutzrechts innerhalb des Plangebietes.

Fauna

Durch eine bauliche Umnutzung im Plangebiet werden die vorhandenen faunisti-
schen Arten baubedingt verdrangt. Da keine seltenen oder besonders schutz-
wirdigen Arten oder Habitate im Geltungsbereich bekannt bzw. zu erwarten sind,
wird davon ausgegangen, dass die gebietsansassigen Arten auf benachbarte,
vergleichbare Habitatstrukturen ausweichen kdnnen. Nach Anlage der festgesetz-
ten Flachen zum Anpflanzen mit Insekten freundlichen und Beeren tragenden
Gehodlzen sowie standortgerechten grofR3kronigen Laubbdumen, kdénnen die im
Plangebiet festgestellten Vogelarten neue Reviere einnehmen.

Biotope

Durch eine bauliche Umnutzung im Plangebiet werden die vorhandenen gering-
wertigen bis kleinflachig mittelwertigen Biotope (v.a. Geholzbestande)
weitestgehend beseitigt. Gleiches gilt fur eine Vielzahl an unter Baumschutz
stehenden Baumen.

Mit der Anlage der nicht Uberbauten und versiegelten Freiflachen innerhalb der
beiden Baugebiete werden gréliere Pflanzflachen mit standortgerechten Gehdlzen
unterschiedlicher Hohe angelegt, um strukturreiche Grinflachen zu erhalten.

Dabei werden bienenfreundliche und fur Brutvogel wertvolle, teils dornige Gehdlze
in unterschiedlichen Hohen vorgesehen. Jede der festgesetzten Pflanzflachen ist
mit einer Mischung aus mindestens 5 unterschiedlichen Straucharten zu
bepflanzen.

Die Verwendung von Standort gerechten, dornigen und bienenfreundlichen
Geholzarten wird Uber Pflanzlisten im stadtebaulichen Vertrag abgesichert. Die
Pflanzlisten finden sich in der Anlage 5.2.
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Baume, geschitzt nach Baumschutzsatzung der Stadt Flurstenwalde/Spree

Fur die Umsetzung der Planungen sind 125 Baumfallungen zu erwarten, die
Ersatzbaumpflanzungen nach Baumschutzsatzung der Stadt Firstenwalde/Spree
in einem Umfang von insgesamt 104 Baumen erfordern.

Fallung Erhalt Ersatz
SO 82 1 75
GEe (3%) 7 (4%)
Privatstralle 0 4 0
Offentliche Strake 40 0 25
Summe 125 12 104

* 3 Stiick zum Austausch empfohlen aufgrund geringer Vitalitit zzgl. eine Neupflanzung wegen
Abgang

Ersatzpflanzungen des Vorhabentragers

Fur die Fallung von Baumen auf den beiden Vorhabengrundstiicken sind
Ersatzpflanzungen von insgesamt 79 Baumen erforderlich. Dort kénnen insgesamt
44 Ersatzpflanzungen durch Baume zur Gliederung und Beschattung der
Stellplatze sowie Neupflanzungen innerhalb der Flachen zum Anpflanzen
nachgewiesen werden. Diese Neupflanzungen verteilen sich mit 30 Baumen auf das
Sondergebiet und 10 Bdume im eingeschrankten Gewerbegebiet. Zusatzlich sollten
im eingeschrankten Gewerbegebiet 4 stark geschadigte bzw. bereits fehlende
Baume ersetzt werden, da hier die Pflicht zur Gliederung der Stellplatzflachen sowie
die Verpflichtung zum Austausch toter und abgangiger Baume besteht.

Sondergebiet Baumpflanzungen | Gewerbegebiet | Baumpflanzungen

Stellplatzanlage | 18 Stlick Stellplatzanlage | 4 Stuck*
Pflanzflache A | 9 Stlck Pflanzflache D | 3 Stlick
Pflanzflache B | 3 Stlick Pflanzflache E | 7 Stlck

*Ersatzpflanzungen aufgrund von Fehlen bzw. Abgang vorhandener Pflanzungen

Insgesamt verbleiben 35 Baume, die an anderer Stelle aullerhalb der
Vorhabengrundstliicke zu pflanzen sind. An der Karl-Liebknecht-Stralle kénnen
innerhalb des Geltungsbereichs 7 Ersatzbdume angepflanzt werden. Weitere 7
Ersatzpflanzungen sind in der Karl-Liebknecht-Strale auflerhalb des Geltungs-
bereichs (nordliche Straflenseite zwischen ARAL-Tankstelle und Plangebiet sowie
Plangebiet und Ernst-Laas-Strale, im Rahmen der Umsetzung des Gehweg-
Bauabschnittes zu  realisieren) vorgesehen. Die  Absicherung der
Ersatzbaumpflanzungen (Anzahl, Pflanzqualitdt, Baumart) sowie deren
Standortqualitdt (MindestgroRe der Baumscheiben) erfolgt im stadtebaulichen
Vertrag.
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Es verbleiben 21 Baumersatzpflanzungen, die iber eine Ersatzzahlung an der Stadt
(Baume, Pflanzungen inkl. Anwuchspflege) abzuldsen sind. Damit ist der Nachweis
der erforderlichen Ersatzpflanzungen fir die notwendigen Fallungen im Sonder-
gebiet und Gewerbegebiet gesichert.

Diese kénnen zu einem spateren Zeitpunkt z.B. als Ersatzpflanzungen im
Strallenraum Karl-Liebknecht-Stralie aulierhalb des Plangebietes (bei Ausbau der
sudlichen Stralenseite zwischen Triftstrale und Grol3e Freizeit) gepflanzt werden.

Ersatzpflanzungen der Stadt

Der zusatzliche Bedarf an 25 Ersatzpflanzungen durch die Erneuerung und Ausbau
des StralRenkorpers im oOffentlichen StralRenland erfolgt durch die Stadt
Flrstenwalde/Spree. Hier kdnnen ebenfalls Ersatzpflanzungen entlang der Karl-
Liebknecht-Stral3e in Ergdnzung der bestehenden Allee erfolgen.

Sowohl fur die Alleebaumpflanzungen als auch fir die Baumpflanzungen im
Sondergebiet und eingeschrankten Gewerbegebiet ist eine Mischung grof3kroniger
Baumarten vorgesehen.

Zusammenfassendes Ergebnis

Die zu erwartenden Auswirkungen des vorliegenden vorhabenbezogenen
Bebauungsplans sind begrenzt. Sie wirden auch bei einer bereits zuldssigen
Bebauung nach § 34 BauGB in gleichem Umfang zum Tragen kommen. Die
Auswirkungen betreffen im Schwerpunkt die Zerstérung von Gehdlzen, die aber
nach der Firstenwalder Baumschutzsatzung unabhangig von der Verfahrenswahl
auszugleichen sind.

Die Uberschlagige Prufung der voraussichtlichen Auswirkungen im Rahmen der
Allgemeinen Vorprifung des Einzelfalls nach UVPG hat ergeben, dass mit der
Realisierung der Planung voraussichtlich keine erheblichen nachteiligen
Umweltauswirkungen zu erwarten sind. Daher ist die Durchfihrung einer
Umweltvertraglichkeitsprifung und ein  Umweltbericht nach BauGB nicht
erforderlich.

Insgesamt werden die Schwere, Komplexitdt und Wahrscheinlichkeit moglicher
Auswirkungen als sehr gering eingestuft. Somit gilt auch fir die Dauer, Haufigkeit
und Reversibilitdt modglicher Auswirkungen eine geringe Einstufung. Die
planungsrechtlichen Festsetzungen werden folglich als ohne erhebliche
Auswirkungen auf die Umwelt eingeschatzt (vergleiche hierzu auch die Allgemeine
Vorprifung des Einzelfalls nach Anlage 3 2zum Gesetz Uber die
Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG) im Rahmen der Aufstellung des
Vorhabenbezogenen Bebauungsplanes Nr. 68
,Lebensmittelmarkt Triftstralle* der Stadt Furstenwalde/Spree” vom 28.11.2024.).

3.4.2 Naturschutzfachliche Eingriffsregelung

Die Grundlage fir die Bewertung der zu erwartenden Eingriffe in Natur und
Landschaft ist das bestehende Baurecht. Fur die Beurteilung, ob aufgrund des
Bebauungsplans ein Eingriff in Natur und Landschaft zu erwarten ist, gilt gemaf
§ 1a Abs. 3 Satz 4 BauGB: Ein Ausgleich ist nicht erforderlich, soweit die Eingriffe
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bereits vor der planerischen Entscheidung erfolgt sind oder zulassig waren. Nach
§ 13a Abs.2 Nr.4 BauGB gilt dies fur Planungen nach dem beschleunigten
Verfahren als gegeben. Damit ist im vorliegenden Bebauungsplan kein natur-
schutzfachlicher Ausgleich fiir die beschriebenen Eingriffe in Natur und Landschaft
zu erbringen.

3.4.3 Artenschutz

3.5

3.6

Naturschutzrechtliche Verbotstatbestande unterliegen nicht der Abwagung nach § 1
Abs. 7 BauGB und der Eingriffsregelung, sondern sind parallel mit dem baurecht-
lichen Verfahren selbststandig zu bearbeiten.

Derzeit liegen keine Anhaltspunkte vor, dass die Verbotstatbestidnde des Arten-
schutzes nach § 44 BNatSchG verletzt werden kénnten, soweit die Hinweise zur
Vermeidung von Verbotstatbestdnden in Bezug auf die Europaischen Brutvogel
sowie die Zauneidechse umgesetzt werden.

Der Verlust unbebauter Flache als mdgliches Nahrungshabitat haufiger Brut-
vogelarten des Siedlungsraumes, wird bei entsprechenden Ersatzhabitatangeboten
im Plangebiet voraussichtlich nicht zu erheblichen Beeintrachtigungen oder
Beeintrachtigungen der Erhaltungszustéande der Populationen fuhren. Mit dem
Aufstellen eines Reptilienzaun gegen das Einwandern der Zauneidechse kdnnen
diesbezlgliche Verbotstatbestadnde ausgeschlossen werden.

Bodendenkmale

Aufgrund der topographischen Situation ist das Vorhandensein von Bodendenkmale
nicht ausgeschlossen. Deshalb ist folgendes zu beachten:

Sollten bei den Erdarbeiten Bodendenkmale entdeckt werden (Steinsetzungen,
Mauerwerk, Erdverfarbungen, Holzpfahle oder Holzbohlen, Tonscherben, Metallsa-
chen, Minzen, Knochen u. a.) sind die Denkmalfachbehoérde sowie die untere Denk-
malschutzbehdrde unverziglich zu benachrichtigen (§ 11 Abs. 1 und 2 BbgDSchG).

Die entdeckten Bodendenkmale und die Entdeckungsstatte sind bis zum Ablauf ei-
ner Woche nach der Anzeige in unverandertem Zustand und in geeigneter Weise
vor Gefahren fur die Erhaltung zu schiitzen (§ 11 Abs. 3 BbgDSchG). Funde sind
unter den Voraussetzungen der § 11 Abs. 4 und § 12 Abs. 1 BbgDSchG abgabe-
pflichtig.

Falls archaologische Dokumentationen und Bergungen notwendig werden sollten,
sind die Kosten daflirim Rahmen des Zumutbaren vom Veranlasser des Vorhabens
zu tragen (§ 7 Abs. 3 und 4 BbgDSchG).

Bodenordnung

Bodenordnungsmafnahmen wurden mit der Heraustrennung des Grundstlicks des
Altstandortes des Lebensmittelmarktes bereits vorgenommen. Die Flachen des
Vorhaben- und ErschlieBungsplans befinden sich nunmehr vollstandig im Eigentum
des Vorhabentragers. Weitere MaRnahmen sind nach derzeitigem Kenntnisstand
nicht erforderlich.
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3.7 Verkehr, Ver- und Entsorgung

Die verkehrliche Erschliefung des eingeschrankten Gewerbegebietes erfolgt
weiterhin ausschlief3lich Uber die Karl-Liebknecht-Strale und Uber die von dieser
abgehenden Privatstral’e. Die Anfahrbarkeit Uber die Privatstralie (im Eigentum
eines/einer Dritten) ist grundbuchlich gesichert. Zu dem Sondergebiet flir den neuen
Lebensmittelmarkt sind Zufahrten von der Triftstralle und der Karl-Liebknecht-
Stralde vorgesehen. Diese sind durch die Planfestsetzungen beschrankt auf jeweils
eine Zu- und Abfahrt. Da es sich bei der TriftstraRe um eine innerdrtliche
Bundesstrale handelt, ist diese Zufahrt nicht als Hauptzufahrt vorgesehen.
Insbesondere die Anlieferungen, die zu einem Rickstau auf der Bundesstralle
fuhren kénnten, sind schon aufgrund der Kurvenradien ausschlief3lich aus der Karl-
Liebknecht-Stralle vorgesehen.

Bei der Karl-Liebknecht-Stralte wurde eine Vorplanung zur Umgestaltung des
Strallenraums erstellt. Teil des Vorhabens soll die Anlage eines Gehweges auf der
nordlichen StralRenseite vor dem Grundstiick des neuen Lebensmittelmarktes sein.
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Abbildung 10: Auszug Vorplanung Gehweg Karl-Liebknecht-Stralle, ibw Ingenieurdienstleistungen
vom Juli 2025

Details werden hierzu im Durchfuhrungsvertrages geregelt.

Das Plangebiet ist Uber die Karl-Liebknecht-Strale und tUber die TriftstralRe mit den
Medien Strom (e.dis AG), Gas (EWE AG) und Trink- und Abwasser (Zweckverband
Wasserversorgung und Abwasserentsorgung Furstenwalde und Umland)
erschlossen (vgl. auch Punkt 1.4.5). Die konkreten Anschlisse werden mit dem
Zweckverband und den anderen Versorgungstragern im Rahmen der Umsetzung
des Vorhabens abgestimmt.

3.8 Immissionsschutz

Die planerische Auseinandersetzung mit der Problematik des Immissionsschutzes
ergibt sich aus den Planungsgrundsatzen des § 1 Abs. 5 BauGB: Bauleitpléne sol-
len eine geordnete Entwicklung und eine dem Wohl der Allgemeinheit entspre-
chende sozialgerechte Bodennutzung gewahrleisten, eine menschenwirdige Um-
welt sichern und die natlrlichen Lebensgrundlagen schitzen und entwickeln und
dabei insbesondere auch
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e die allgemeinen Anforderungen an gesunde Wohn- und Arbeitsverhaltnisse
und die Sicherheit der Wohn- und Arbeitsbevélkerung und

o die Belange des Umweltschutzes
bertcksichtigen.
Immissionsschutz stellt damit einen Teil der stadtebaulichen Ordnung dar.

Bei den Emissionen, die auf das Plangebiet einwirken, bestehen verkehrliche Emis-
sionen sowie gewerbliche Emissionen. Der Schutzanspruch eines Einzelhandels-
standortes ist jedoch vergleichbar mit sonstigen gewerblichen Nutzungen. Da im
Umfeld ebenfalls gewerbliche Nutzungen sowie gemischte Nutzungen bestehen
wird davon ausgegangen, dass hier kein Regelungsbedarf besteht.

Umgekehrt konnen durch das Vorhaben Emissionen insbesondere durch die
technischen Anlagen, die Anlieferungen sowie durch die Parkplatzgerausche des
Kundenverkehrs hervorgerufen werden, die zu berlcksichtigen sind. Zur
Beurteilung von Anlagen und deren Gerauschen ist die Technische Anleitung zum
Schutz gegen Larm /TA Larm) heranzuziehen.

Hierfiir wurde eine schalltechnische Untersuchung erstellt®.

Die Vorbelastung (u.a. Tankstelle, bestehender Getrankemarkt, Altstandort Norma,
REPO-Markt, Motorradhandler) wird gemall TA Larm, Ziffer 3.2.1 dahingehend
bertcksichtigt, dass die von der untersuchten Anlage ausgehende Zusatzbelastung
die Immissionswerte am malgeblichen Immissionsort um mindestens 6 dB(A)
unterschreitet (sogenanntes Irrelevanzkriterium).

Dabei wurden Betriebszeiten bis 22 Uhr (Offnungszeiten bis 21 Uhr) sowie teilweise
nachtliche Anlieferungen entsprechend der Vorhabenbeschreibung beriicksichtigt.
Als malgebliche Immissionsorte werden die Gebaude Kantstralle 18 A, 19A und
19E (Schutzwurdigkeit Allgemeines Wohngebiet) sowie Karl-Liebknecht-Stralle 38
und TriftstralRe 3 (Schutzwirdigkeit Mischgebiet) berlicksichtigt.

Im Ergebnis sind unter den im Gutachten zugrunde gelegten Rahmenbedingungen
bei den vorhandenen Anwohnern keine Belastigungen im Sinne der TA Larm durch
Betriebslarm, welcher der Anlage anzulasten ware, zu erwarten.

3

~Schalltechnische Untersuchung BV: Neubau und Umzug Norma-Filiale N 2031 in der TriftstraBe 35a in 15517
Furstenwalde®, KSZ Ingenieurbiiro GmbH Berlin, 22.01.2023
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3.9 Stadtebauliche Flachenbilanz

Folgende Flachenentwicklung ist vorgesehen (gerundete Werte):

Bestand (m?) Bebauungsplan (m?)

m? (ca.) % m? (ca.) %
Uberwiegend ungenutztes
Baugrundstick, teilweise mit 8.430 55% 0 0%
Spontanvegetation, teilversiegelt
Sondergebiet SO EH 0 0% 8.430 55%
Sondergebiet SO EH (Bestand) 4.314 28% 0 0%
Eingeschranktes Gewerbegebiet 0 0% 4314 28%
GEe
Verkehrsflache Triftstralle 574 4% 574 4%
Verkehrsflache Karl-Liebknecht-Str. 1.295 9% 1.295 9%
Private Verkehrsflache 593 4% 593 4%
Plangebiet 15.206 100% 15.206 100%

4. Verfahren

4.1 Verfahrenswahl, § 13a BauGB

Ein Bebauungsplan der Innenentwicklung nach § 13a BauGB kann im beschleu-
nigten Verfahren aufgestellt werden, wenn die Voraussetzungen des
§ 13a Abs.1 BauGB erflllt sind.

Die Voraussetzungen fur die Anwendung des Verfahrens nach § 13a BauGB sind
folgende:

1. Bebauungsplan der Innenentwicklung

Bebauungsplane der Innenentwicklung kénnen im beschleunigten Verfahren
durchgefihrt werden, wenn sie die Wiedernutzbarmachung von Flachen, die
Nachverdichtung oder andere MaRnahmen der Innenentwicklung zum Ziel haben.
Durch einen Bebauungsplan der Innenentwicklung werden solche Planungen
erfasst, die der Erhaltung, Erneuerung, Fortentwicklung, Anpassung und dem
Umbau vorhandener Ortsteile dienen.

Der vorhabenbezogene Bebauungsplan Nr. 68 kann den in § 13a Abs.1 BauGB
benannten ,Wiedernutzbarmachung von Flachen® sowie ,anderen Mallnahmen der
Innenentwicklung“ zugerechnet werden.

2. Grofe der festgesetzten Grundflache kleiner 20.000 m?

Durch den Vorhabenbezogenen Bebauungsplan Nr. 68 wird eine zulassige
Grundflache festgesetzt, die deutlich unter der Schwelle der Anwendbarkeit liegt. Im
Sondergebiet sowie im eingeschrankten Gewerbegebiet betragt die zulassige
Grundflache insgesamt 3.400 m? liegen. Eine Kumulation mit anderen Vorhaben im
sachlichen oder raumlichen Zusammenhang besteht nicht.
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3. Keine Begrindung der Zulassigkeit von UVP-pflichtigen Vorhaben

Das beschleunigte Verfahren ist ausgeschlossen, wenn durch den Bebauungsplan
die Zulassigkeit von Vorhaben begriindet wird, die einer Pflicht zur Durchfihrung
einer Umweltvertraglichkeitsprafung unterliegen.

In der Anlage 1 des UVPG sind die Vorhaben benannt, die die Durchfuhrung einer
Umweltvertraglichkeitsprifung bzw. einer allgemeinen oder standortbezogenen
Vorprifung erfordern.

Die Nr. 18 (Bauvorhaben) gilt insbesondere flir Vorhaben im Aul3enbereich. Nach
Nr. 18.8 ist eine Allgemeine Vorprifung des Einzelfalls gemaR § 7 Abs. 1 UVPG
jedoch auch in ,sonstigen Gebieten® durchzufiihren, wenn der jeweilige Prifwert far
die Vorprufung erreicht oder Uberschritten wird und ein Bebauungsplan aufgestellt
werden soll. Im vorliegenden Plangebiet ist dies der Fall, da das geplante Vorhaben
der Nummer 18.6.2 i.V.m. Nr. 18.8 der Anlage 1 Spalte 2 zum UVPG ,Bau eines
(...) groB¥flachigen Einzelhandelsbetriebes (...) im Sinne des § 11 Absatz 3 Satz 1
der Baunutzungsverordnung® entspricht. Der Wert flir eine Allgemeine Vorpriifung
des Einzelfalls liegt hier bei einer zulassigen Geschossflache von ,1.200 m? bis
weniger als 5.000 m? so dass der untere Prifwert mit 2.300 m? (Neubau
Lebensmittelmarkt) tberschritten wird. Die Prifung ist auch erforderlich, wenn ein
wegen seiner Grole oder Leistung bisher nicht UVP-pflichtiges Vorhaben die
Schwellenwerte durch die Anderung oder Erweiterung erreicht oder tiberschreitet.

Im November 2024 (Abschlussdatum Prifung vom 28.11.2024) wurde eine
Allgemeine Vorprufung des Einzelfalls nach § 7 Abs. 1 Satz 1 UVPG als
Uberschlagige Prifung unter Beriicksichtigung der in Anlage 3 UVPG aufgeflihrten
Kriterien durchgefihrt. Im Ergebnis kdnnen nach Einschatzung der zustandigen
Behdrde erhebliche nachteilige Umweltauswirkungen ausgeschlossen werden. Das
Kriterium steht daher der Anwendung des beschleunigten Verfahrens nach § 13a
BauGB nicht entgegen.

4. Keine Anhaltspunkte fur eine Beeintrachtigung der Schutzguter von Natura-2000-
Gebieten

Das beschleunigte Verfahren ist auch dann ausgeschlossen, wenn es Anhalts-
punkte fur eine Beeintrachtigung der Schutzgiter von Natura-2000-Gebieten (Flora-
Fauna-Habitat- und Vogelschutzgebiete) gibt. Dies kann im vorliegenden Plan
aufgrund der Entfernungen zu diesen Schutzgebieten ausgeschlossen werden.

Insgesamt werden alle Voraussetzungen erfillt. Fur den Vorhabenbezogenen
Bebauungsplan Nr. 68 kann deshalb das beschleunigte Verfahren angewendet
werden. Von einer Umweltprifung gemall § 2 Abs. 4 BauGB und einem
Umweltbericht gemaR § 2a BauGB wird auf der Grundlage des § 13 Abs. 3 BauGB
in Verbindung mit § 13a Abs.2 Nr.1 BauGB abgesehen. Gemal § 13a Abs. 2 Nr. 4
BauGB gelten Eingriffe, die aufgrund der Aufstellung des Bebauungsplans zu
erwarten sind, als vor der planerischen Entscheidung erfolgt oder zulassig im Sinne
des § 1a (3) Satz 5 BauGB. Ein naturschutzfachlicher Ausgleich wird daher nicht
erbracht.
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4.2 Verfahrensiibersicht

43

4.4

Eine Ubersicht tiber den zeitlichen Ablauf des Verfahrens ist der folgenden Tabelle
zu entnehmen:

11.04.2022, geandert
in der Sitzung vom
30.05.2024

Aufstellungsbeschluss des Vorhabenbezogenen
Bebauungsplanes Nr. 68 "Lebensmittelmarkt Triftstral3e"

10.0@.2022, erneut
mit Anderung am
24.01.2025

Bekanntmachung des Aufstellungsbeschlusses des B-
Plans, der Anderung des Aufstellungsbeschlusses und
des Ergebnisses der UVP-Vorprifung

23. Juni 2025 bis

Offentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) des Bebau-

einschlieflich 25. Juli
2025

ungsplanentwurfs (Stand: 3. Marz 2025)

30.04.2025 Anschreiben Behérdenbeteiligung (§ 4 Abs. 2 BauGB)

zum Bebauungsplanentwurf (Stand: 3. Marz 2025)

14.05.2025 und
06.05.2025

Bestatigung der Vereinbarkeit mit den Zielen der Raum-
ordnung (GL und Regionaler Planungsverband) im
Rahmen der Beteiligung nach § 4 Abs. 2 BauGB

Offentliche Auslegung (§ 3 Abs. 2 BauGB) des Bebau-
ungsplanentwurfs (Stand: 19. Januar 2026)

Abwagungs- und Satzungsbeschluss

Aufstellungsbeschluss

Fir den Vorhabenbezogenen B-Plan Nr. 68 ,Lebensmittelmarkt Triftstrale” wurde
am 11.04.2022 (Folgesitzung zur Sitzung vom 07.04.2022) der Aufstellungsbe-
schluss durch die Stadtverordnetenversammlung (SVV) gefasst. Die Be-
kanntmachung erfolgte im Amtsblatt fur die Stadt Firstenwalde/Spree Nr. 15, 22.
Jahrgang vom 10.05.2022.

Der Aufstellungsbeschluss wurde mit geringfiigig gednderten Planungszielen in der
Sitzung der SVV am 30.05.2024 erneuert und konkretisiert. Dieser Beschluss wurde
im Amtsblatt fir die Stadt Furstenwalde/Spree Nr. 06, 25. Jahrgang vom 24. Janaur
2025 offentlich bekanntgemacht.

Es wurde zugleich bekannt gemacht, dass das Verfahren nach § 13a BauGB ohne
Durchfuhrung einer Umweltprifung erfolgt. Das beschleunigte Verfahren nach
§ 13a BauGB ist ausgeschlossen, wenn durch den Bebauungsplan die Zulassigkeit
von Vorhaben begrindet wird, die einer Pflicht zur Durchfihrung einer Umweltver-
traglichkeitsprifung nach dem Gesetz tber die Umweltvertraglichkeitsprifung oder
nach Landesrecht unterliegen. Es erfolgte daher zugleich die Bekanntmachung der
Ergebnisse der UVP-Vorprufung nach § 5 Abs. 2 des Gesetzes Uber die
Umweltvertraglichkeitsprifung (UVPG).

Fruhzeitige Beteiligung

Von einer frihzeitigen Unterrichtung und Erérterung nach § 3 Abs. 1 BauGB und
§ 4 Abs. 1 BauGB wurde gemal § 13 Abs. 2 BauGB i.V.m. § 13a Abs. 2 BauGB
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4.5

4.6

abgesehen. Die Unterlagen, aus denen sich die Offentlichkeit zu den allgemeinen
Zielen und Zwecken sowie den wesentlichen Auswirkungen der Planung
unterrichten konnte, wurden vom 27. Januar 2025 bis einschliel3lich 07. Februar
2025 im Amt 21 Stadtplanung im 2. Obergeschoss im Rathauscenter der Stadt
Furstenwalde/Spree zur Einsicht bereitgehalten. Wahrend dieses Zeitraums
bestand auch die Maglichkeit sich zu der Planung frihzeitig zu auf3ern. Hiervon
wurde im vorliegenden Verfahren kein Gebrauch gemacht.

Beteiligung der Offentlichkeit

Die Stadtverordnetenversammlung der Stadt Firstenwalde/Spree beschloss in ihrer
Sitzung am 30. April 2025 die Auslegung des Entwurfs des Bebauungsplans.

In der Zeit vom 23. Juni 2025 bis einschliel3lich 25. Juli 2025 wurde der Entwurf des
Bebauungsplans Nr. 68 ,Lebensmittelmarkt Triftstrale” (Stand: 3. Marz 2025) nach
§ 3 Abs. 2 und § 4a BauGB offentlich ausgelegt. (Satzungstext, Begriindung,
Auswirkungsanalyse Einzelhandel, UVP-Vorprifung).

Die Bekanntmachung erfolgte gemaf’ § 15 Hauptsatzung der Stadt Flrstenwalde/
Spree im Amtsblatt Nr. 31, 25. Jahrgang vom 20. Juni 2025.

Die Unterlagen, die Gegenstand der Veroéffentlichung waren, konnten wahrend der
oben genannten Dauer der Veréffentlichung auf der Beteiligungsseite im Internet
unter https://www.fuerstenwalde-spree.de/beteiligungen sowie im zentralen
Internetportal ,DiPlanBeteiligung“ des Landes Brandenburg https://bb.beteiligung.
diplanung.de/plan/fw_vbp_68 eingesehen werden.

Als leicht zu erreichende Zugangsmdglichkeit zu den im Internet eingestellten
Unterlagen wurde im Rathaus zusatzlich zu folgenden Zeiten eine Einsichtnahme
der Planunterlagen ermdglicht:

Montag 8:30 — 12:00 Uhr und 13:00 — 16:00 Uhr,

Dienstag 8:30 — 12:00 Uhr und 13:00 — 17:00 Uhr,
Mittwoch 8:30 — 12:00 Uhr und 13:00 — 16:00 Uhr,
Donnerstag 8:30 — 12:00 Uhr und 13:00 — 16:00 Uhr sowie
Freitag 8:30 — 11:30 Uhr

Zu diesen Zeiten konnten auch Auskiinfte zur Planung telefonisch eingeholt sowie
Termine zur Einsichtnahme vereinbart werden. Es bestand bei vereinbarten
Terminen die Mdglichkeit zur Erdrterung der Planung. Wahrend der Veroffentli-
chungsfrist konnten Stellungnahmen schriftlich digital und analog oder auch per
Niederschrift im Amt abgegeben werden.

Zu dem Entwurf wurden von Seiten der Offentlichkeit keine Stellungnahmen
abgegeben.

Beteiligung der Behorden und sonstigen Trager offentlicher Belange

Mit denselben Unterlagen erfolgte mit Anschreiben vom 30. April 2025 per E-Mail
die Beteiligung der Behdrden und sonstigen Trager oOffentlicher Belange nach § 4
Abs. 2 BauGB sowie die Abstimmung mit Nachbargemeinden nach § 2 Abs. 2
BauGB, jeweils i. V. mit § 4a BauGB.

Angeschrieben wurden neben der Gemeinsamen Landesplanungsabteilung und der
Regionale Planungsgemeinschaft Oderland-Spree insgesamt 41 Behdrden oder
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sonstige  Trager oOffentlicher Belange sowie vier  Nachbargemein-
den/Amtsverwaltungen. Zusatzlich wurden im Rahmen der internen Abstimmung
funf Amter der Stadt Fiirstenwalde/Spree mitbeteiligt.

Insgesamt sind 26 Stellungnahmen eingegangen. Grundsatzliche Bedenken
wurden nicht vorgebracht. Insbesondere folgende abwagungserforderliche Belange
wurden gedulert:

Die Gemeinsame Landesplanungsabteilung sowie die Regionale Planungs-
gemeinschaft bestatigen die Vereinbarkeit mit den Zielen der Raumordnung.

Das Brandenburgisches Landesamt fiir Denkmalpflege und Archaologisches
Landesmuseum (Bodendenkmalpflege) weist darauf hin, dass im Vorhabengebiet
keine Bodendenkmale bekannt sind und keine grundsatzlichen Bedenken bestehen.
Da jedoch mit dem Vorhandensein von bisher unentdeckten Bodendenkmalen zu
rechnen ist, wird auf die Festlegungen im Gesetz Uber den Schutz und die Pflege
der Denkmale im Land Brandenburg (BbgDSchG) - vom 24. Mai 2004 (GVBI. |, S.
215) hingeweisen: Sollten bei Erdarbeiten Bodendenkmale, wie Steinsetzungen,
Mauerwerk, Erdverfarbungen, Holzpfahle oder - bohlen, Tonscherben, Metall-
sachen, Munzen, Knochen u.a. entdeckt werden, sind diese unverzuglich dem
Brandenburgischen Landesamt fir Denkmalpflege und Arch&ologi-schen
Landesmuseum, Abteilung Bodendenkmalpflege, unter der o.g. Adresse und der
unteren Denkmalschutzbehoérde des Landkreises anzuzeigen (§ 11 Abs. 1 und 2
BbgDSchG). Die entdeckten Bodendenkmale und die Entdeckungsstatte sind bis
zum Ablauf einer Woche nach der Anzeige in unverandertem Zustand zu erhalten
und in geeigneter Weise vor Gefahren fur die Erhaltung zu schitzen (§ 11 Abs. 3
BbgDSchG). Funde sind unter den Voraussetzungen der §§ 11 Abs. 4, 12
BbgDSchG abgabepflichtig. Die Bauausfiihrenden sind Uber diese gesetzlichen
Festlegungen zu belehren.

Der grundsatzliche Hinweis auf die Regelungen des BbgDSchG wurden zur
Kenntnis genommen und werden dem Vorhabentrager zur Verfugung gestellt.
Erdarbeiten werden mit dem einfachen Bebauungsplan nicht tber das bereits
zulassige Maf} hinaus ermdglicht. Prufung entfallt.

Einige der fur das Plangebiet zustandigen Ver- und Entsorgungsbetriebe (Deutsche
Telekom Technik GmbH, EWE Netz GmbH, KWU Versorgung Eigenbetrieb des
Landkreises Oder-Spree, Zweckverband Wasserversorgung und Abwasserentsor-
gung Furstenwalde und Umland) weisen auf den Schutz und die Anforderungen des
Leitungsbestands hin sowie auf den Abstimmungsbedarf bei der Erschlielfung des
Vorhabens. Im Plangebiet selber befinden sich keine Ubergeordneten Leitungen.
Auch die bestehende Fernwarmeleitung der Igony Energies GmbH liegt nach Suche
mittels Handschachtung und Neueinmessung nicht im Bereich des neuen
Bauvorhabens sondern auf dem Nachbargrundstick. In dem folgenden Umset-
zungsverfahren werden die Hinweise berucksichtigt und mit den zustandigen Ver-
und Entsorgern abgestimmt. Die offentlichen Verkehrsflachen sowie die beiden
Vorhabengrundstiicke bieten ausreichende Mdglichkeiten der Verlegung von ent-
sprechenden Anschlissen sowie der Beachtung erforderlicher Flachen. Unverein-
barkeiten zu den Festsetzungen des Bebauungsplans sind nicht zu erkennen.
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Das Landesamt fiir Umwelt, Abteilung Immissionsschutz benennt Korrekturen
bezuglich der Larmaktionsplanung und sieht einen Klarungsbedarf bei der
planungsrechtlichen Einordnung von Immissionsorten, der moglichen Tonhaltigkeit
von Einzelanlagen, dem Lieferverkehr ausschliellich aus der Karl-Liebknecht-
Stralde, der Nachtanlieferung, der Eingabewerte im Programm ,Soundplan® sowie
den Auswirkungen durch den Wegfall des nicht mehr vorgesehenen zusatzlichen
Einzelhandelsmarktes. Hier erfolgten im Nachgang noch Ricksprachen und Klar-
stellungen des Gutachters, die nun insgesamt dazu fiihren, dass das Landesamt fiir
Umwelt insgesamt keine weiteren Anregungen Bedenken gegen das Vorhaben
vorbringt und dies per E-Mail vom 11.07.2025 bestatigt. Das schalltechnische
Gutachten wurde mit einzelnen Anlagen erganzt. Insgesamt ergeben sich aus den
Betrachtungen keine Anderungserfordernisse.

Das Landesbiiro anerkannter Naturschutzverbande GbR weist insbesondere
darauf hin, dass die Bestimmungen des Baumschutzes einzuhalten sind.
Insbesondere ist die Pappel auf dem Grundstiick Karl-Liebknecht-Str. 24 zum Erhalt
festzusetzen. Die vorgesehene Fallung von 164 Baumen kann nicht akzeptiert
werden. Die Baukorper sind so anzuordnen, dass ein Teil des Baumbestandes
erhalten bleibt. Der FNP muss im weiteren Verfahren geandert werden. Die
Dachflachen sind fiir Solaranlagen zu nutzen.

Es handelt sich bei dem Plangebiet im Wesentlichen um zwei bestehende
Baugrundstlcke, die in der Art der baulichen Nutzung qualifiziert werden sollen, um
schadliche Auswirkungen auf zentrale Versorgungsbereiche zu verhindern und eine
verbrauchernahe Versorgung mit Nahversorgungssortimenten sicherzustellen.

Naturschutzrechtliche Eingriffe, die bereits vor Aufstellung des Bebauungsplans
zuladssig waren, sind nicht zu kompensieren. Bei einem Bebauungsplan der
Innenentwicklung nach § 13a gilt dies zudem als gegeben.

Richtig ist, dass die vorhandenen, aufgewachsenen Gehdlze gemall Baumschutz-
satzung zu prufen und entsprechend auszugleichen sind. Es handelt sich hierbei
nicht um einen besonders schutzenswerten Altbaumbestand. Vielmehr setzt sich
der Bestand vorwiegend aus Spontanaufwuchs zusammen. Dieser Aufwuchs steht
i.d.R. sehr dicht zusammen, so dass der Erhalt und die Integration einzelner Badume
nicht moglich ist (Eingriff in den Wurzelraum bei Freistellen von Einzelbdumen). Die
geplante Art der baulichen Nutzung bietet insbesondere fir den stral’enseitigen
dichten Aufwuchs keine Mdglichkeiten, groRere Flachen des Baumbestandes zu
erhalten. Dies wird nur fur wenige Einzelbdume innerhalb der festgesetzten
Pflanzflachen A und B mdglich sein.

Beglnstigt wird ein Erhalt durch die Festsetzung, dass diese Baume auf die zu
pflanzenden Baume angerechnet werden kdnnen. Fur die Ubrigen Baume, die nicht
in das Konzept integriert werden konnen, werden Ersatzbdume innerhalb des
Sondergebiets sowie im StralRenraum (Karl-Liebknecht-Stral3e) vorgesehen.

Die Pappel auf dem Grundstick Karl-Liebknecht-Str. 24 wird zum Erhalt als
Einzelbaum festgesetzt. Aufgrund von Standort, GroRe, Alter und Sichtbarkeit ist
eine Festsetzung stadtebaulich begriindet.

Die Pflicht zur Erstellung von Photovoltaikanlagen auf Dachflachen ist bereits seit
der Anderung der Brandenburgischen Bauordnung vom 28. September 2023 im
§ 32a geregelt. Mit dem Vorhaben geplant ist eine Belegung von mindestens 50%
der Dachflache des neuen Marktes mit Photovoltaikanlagen/solarthermischen
Anlagen. Im Sinne der Gliederung/Begrinung der Stellplatze soll auf eine PV-
Uberdachung der Stellplatze hingegen verzichtet werden, da diese aufgrund der
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vorgesehenen Baumpflanzungen hierfir dann nicht im Sinne des Gesetzes
~.geeignet” sind.

Die untere Naturschutzbehorde des Landkreises verweist darauf, dass Belange
des Artenschutzes beriihrt werden. In Auswertung der vorliegenden artenschutz-
rechtlichen Untersuchungen wurden auf dem unmittelbar angrenzenden Flurstick
Reptilien nachgewiesen. Um ein Einwandern der Reptilien in das Baufeld zu
verhindern und um somit das Tétungsverbot (8 44 Abs. 1 Nr. 1 BNatSchG) nicht zu
verletzen, wird im faunistischen Gutachten empfohlen, die Vorkommensbereiche
und die nicht besiedelten Bereiche durch die Errichtung eines Reptilienschutz-
zaunes voneinander zu trennen. Aufgrund dessen ist in die Festsetzungen
folgendes zu Ubernehmen: Aufierhalb der Aktivitatszeiten der Reptilien (Anfang
Oktober bis Ende Marz) ist an der derzeitigen Flurstiickskante im Westen ein
Reptilienschutzzaun zu stellen. Eine Kontrolle auf Funktionstlchtigkeit tGber den
gesamten Malnahmezeitraum muss gewahrleistet sein. Generell sollten alle
artenschutzfachlichen MalRnahmen als textliche Festsetzung tbernommen werden.

Inhaltlich wird die Stellungnahme vollumfanglich geteilt. Der Artenschutz gilt jedoch
unabhangig von der vorliegenden Festsetzung des Bebauungsplans und wirde
auch bei jeder anderen Baulichen Entwicklung auf dem Baugrundstick gelten. Das
Aufstellen eines Reptilienschutzzauns gegen das Einwandern von Zauneidechsen
ist im Interesse des Bauherrn und wird — wie die anderen benannten
artenschutzfachlichen Malinahmen - in den Durchfuhrungsvertrag aufgenommen.
Der Hinweis auf die Beachtung des Artenschutzes auf dem Bebauungsplan wird um
die Gruppe der Reptilien erganzt. Eine zusatzliche textliche Festsetzung im
Bebauungsplan ist nicht erforderlich.

Die untere Naturschutzbehoérde des Landkreises stellt klar, dass die Bepflanzung
der Stellplatze generell begruf3t wird. Es wird darauf hingewiesen, dass der Abstand
bei der Planung von zwei Laubbaumen auf einer Pflanzflache inkl.
Versickerungsmulde nicht unter 8 m liegen sollte. Das Anpflanzen héherwertiger
Baume wird kritisch gesehen, da diese meist gréliere Probleme haben, sich an
neuen tlw. auch anthropogen belasteten Standorten langfristig zu halten bzw. zu
entwickeln. Es sollte konkret dargestellt werden, wie viele Baume gefallt werden und
dahingehend Ersatzpflanzungen entsprechend der Anlage zur Baumschutzsatzung
Firstenwalde notwendig sind. Um die Struktur- und Artenvielfalt zu gewahrleisten,
sollte eine Art-Auswahl an Baumen und Strauchern und der Pflicht zur Mischung
der Arten vorgegeben werden.

Abwagung

Es ist vorgesehen, dass die Baume teilweise auch in Gruppen gepflanzt werden.
Ansonsten wird den angesprochenen erforderlichen Absténden von grof3kronigen
Baumen untereinander zugestimmt. Aus diesem Grund wird die textliche
Festsetzung 1.9 dahingehend geandert, dass bei insgesamt gleichvielen
Baumpflanzungen diese etwas anders auf die Pflanzflachen verteilt werden. Die
Gesamtanzahl andert sich dabei nicht, es handelt sich daher lediglich um eine
geringfugige, fachlich begriindete Anpassung ohne Verfahrensauswirkungen.

Die Furstenwalder Baumschutzsatzung gilt unabhangig von dem Vorhandensein
des Bebauungsplans und ist bei Baumfallungen zu beachten. Auch bei einer
Nutzung des Gewerbegrundstiickes im Sinne des bestehenden Planungsrechtes
mussten Fallungen beantragt und entsprechende Ersatzpflanzungen getatigt
werden. Da es sich jedoch um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan handelt
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und der Vollzug auch im Sinne der Planungssicherheit flir den Vorhabentrager
abschliel3end bearbeitet werden soll, wurden die erforderlichen Ersatzpflanzungen
ermittelt und den nach dem Bebauungsplan festgesetzten Pflanzungen
gegenubergestellt. Es entsteht ein Bedarf an 21 zusatzlichen Pflanzungen, die bei
der Stadt abgelost werden mussen. Eine Sicherung der Mallnahmen nach den
Vorgaben der Berechnung unter Punkt 3.4.1 und den Benannten Qualitaten wird mit
dem Durchfuhrungsvertrag sichergestellt.

Es liegt eine Liste der Bestandsbaume einschlieBlich Karte mit dem
eingemessenen, nach Baumschutzsatzung der Stadt Flrstenwalde geschitzten
Baumbestand vor. Aus dieser Unterlage wurde die Anzahl der erforderlichen
Ersatzbdaume ermittelt. Grundsatzlich ist dem Anpflanzen von Baumen mit einem
StU 12-14 der Vorzug aus benannten Griinden zu geben. Gerade im Strallenraum
und auch auf Stellplatzanlagen kann eine hdhere Qualitdt bzw. ein groéRerer
Stammumfang bei entsprechender Pflege in der Anwuchszeit sowie dariiber hinaus
zu einem direkt erfahrbarem Gestaltungsbild und damit verbunden einer Akzeptanz
der Pflanzungen fihren.

Struktur- und Artenvielfalt.

Die textliche Festsetzung 1.9 sieht die Verwendung von grofl3kronigen und Standort
gerechten Baumen sowie die Verwendung von insektenfreundlichen und/oder
Beeren tragende Straucher, teilweise mit der Vorgabe von einer Hohe > 2m vor. Es
ist davon auszugehen, dass aufgrund der aufgezahlten Vorgaben eine Mischung
von unterschiedlichen Straucharten zur Anwednung kommt. Gleiches gilt fur die
Baumpflanzungen, wobei bei der Bepflanzung im Stralenraum eine Einheitlichkeit
zur Pragung des Alleecharakters der Vorzug gegeben wird.

Eine Artenliste wird in die Anlage der Begrindung zum vorhabenbezogenen
Bebauungsplan aufgenommen und mit dem Durchfihrungsvertrag sichergestellt.
Durch die Nichtaufnahme in die festsetzungen des Bebauungsplans kann im Sinne
einer Flexibilitit bei Anderungen als Folge des Klimawandels flexibel (ber die
Anderung des Durchfilhrungsvertrages reagiert werden.

Das Sachgebiet Untere Wasserbehorde im Umweltamt schreibt, dass von dem
Vorhaben wasserrechtliche Belange im Zustandigkeitsbereich der unteren
Wasserbehorde beruhrt werden. Trinkwasserschutzzonen werden hier nicht
berlhrt, so dass diesbezuglich keine Einschrankungen auf dem geplanten
Grundstuck bestehen. In den Ausflihrungen wurde angegeben, dass das anfallende
Regenwasser auf dem Grundstlck versickert werden soll. Die daftir zu errichtenden
Anlagen (Schéchte, Rigolen, Mulden.) bedurfen gemall Wasserhaushaltsgesetz
einer Erlaubnis. Diese ist bei der unteren Wasserbehorde zu beantragen.

Abwagung

Die Beantragung der Erlaubnis erfolgt bei der Umsetzung des Vorhabens. Hierzu
werden nach Freilegung des Grundstiicks entsprechende Bodenuntersuchungen
auf Schadstoffe durchgefiihrt, die den Nachweis einer regelkonformen,
schadstofffreien Versickerung belegen.

Die Untere Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehérde im Umweltamt weist
darauf hin, dass aus den Voruntersuchungen zum Baugrund eine Bodenbelastung
mit Blei, Zink, Kupfer, MKW PAK bekannt ist. Die Untersuchungen fanden unter der
damals geltenden Rechtsnorm, der TR Boden M 20 statt. Diese ist seit dem 01.
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August 2023 durch die Ersatzbaustoffverordnung ersetzt worden, so dass die Werte
der Untersuchungsergebnisse hinfallig sind und eine erneute Untersuchung im
Rahmen der EBV stattfinden musste um die Flache hinsichtlich einer Kontamination
zu bewerten. Durch die 2023 gemessenen Schadstoffbelastungen besteht jedoch
der Verdacht einer schadlichen Bodenveranderung. Daher wurde die Flache unter
der Nummer 0224671318 im Altlastenkataster als altlastverdachtige Flache
registriert.

Um eine weitere schadliche Bodenveranderung unterhalb des Bauflache
auszuschlie®en oder zu bestatigen, ist im Rahmen der Baumalinahme, nach Abtrag
der baubedingten Bodenschichten eine Sohlbeprobung nach Maligabe der
BodSchV durchzuflihren. Die Flache ist reprasentativ nach den Malstaben der
BBodSchV auf Blei, Zink, Kupfer, MKW PAK zu untersuchen. Daher ist von je 1.000
m?2 Teilflache aus den Bodenhorizonten. jeweils eine Mischprobe, bestehend aus 20
Einzelproben, zu bilden: 0-10 cm (Sohlbeprobung)

Die untere Bodenschutzbehdrde ist dazu vorab zu kontaktieren und das
Untersuchungskonzept fiir die Untersuchungsbereiche vorzulegen. Fir die
anfallenden Abfalle sind der unteren Abfallwirtschafts- und Bodenschutzbehdrde
zwei Wochen vor Malinahmebeginn die Entsorgewege zur Kenntnis zu geben.

Abwagung

Hinweis wird zur Kenntnis genommen und bertcksichtigt. Er wird bei der Umsetzung
beachtet und mit der zustandigen Fachbehodrde abgestimmt. Es ist richtig, dass
derzeit aufgrund von zahlreichen Versiegelungen hinreichende Untersuchungen
noch nicht moglich sind. Im Rahmen der BaumalRnahme wird nach Abtrag der
baubedingten Bodenschichten eine Untersuchung im Sinne der BBodSchV
durchgefuhrt. Ggf. ist punktuell ein Bodenaustausch erforderlich (z.B. fir die
baulichen Versickerungsanlagen/geplanten Rigolen). Umgang, Entsorgung und ggf.
Wiedereinbau von Oberflachenmaterialien erfolgt ebenfalls im Rahmen der
baulichen Umsetzung auf der Grundlage der Ersatzbaustoffverordnung EBV bzw.
der Abfallverzeichnis-Verordnung AVV.

Eine Kennzeichnung von Flachen mit Bodenbelastungen ist nicht vorgesehen. Da
es sich um einen vorhabenbezogenen Bebauungsplan handelt und das Vorhaben
mit einem Durchfihrungsvertrag sichergestellt wird, ist der derzeitige Untersu-
chungsstand ausreichend, um eine grundsatzliche Umsetzbarkeit des Lebens-
mittelmarktes mit weitgehender Versieglung zu gewahrleisten. Ein entsprechender
Hinweis wird auf der Planzeichnung erganzt.

Der Landesbetrieb StraBenwesen weist insbesondere darauf hin, dass die
Sicherheit und Leichtigkeit des Verkehrs auf den Bundes- und Landesstralen nicht
beeintrachtigt werden darf, es sich bei der Triftstralle um eine Ortsdurchfahrt der
Bundesstralle B168 handelt, die ErschlieBung vorrangig ruckwartig Uber das
kommunale StralRennetz zu planen ist und vorhandene Einmindungen in das
Ubergeordnete StralRennetz zu nutzen sind und die anbaurechtlichen Regelungen
des BundesfernstraRengesetzes (FStrG) gelten. In der Abwagung wurde zur
Kenntnis genommen, dass die im Vorhabenplan klar definierten Zu- und Abfahrten
grundsatzlich méglich sind. Die ErschlieRung der An- und Ablieferung ist rickwartig
von der Hauptzufahrt Karl-Liebknecht-Stralle vorgesehen. Schon aufgrund der
Kurvenradien ist eine Zufahrt fur LKW nur aus der Karl-Liebknecht-Stral3e sinnvoll
mdglich. Fur die Kundenerschliel3ung ist jedoch zusatzlich eine Zu- und Abfahrt von
der Triftstral’e vorgesehen. Es wird zur Kenntnis genommen, dass der Bau dieser
Zufahrt einer Erlaubnis der Stadt Furstenwalde/Spree mit Zustimmung der

2026-01-19_vBP_68_Begruendung_Entwurf2 63



Stadt Furstenwalde/Spree, Vorhabenbezogener B-Plan Nr. 68 ,Lebensmittelmarkt Triftstralle” Januar 2026

StraRenbaubehorde bedarf.

Das Amt fiur Brand-, Zivil- und Katastrophenschutz, AG Vorbeugender
Brandschutz, Brandschutzdienststelle macht auf den zu bertcksichtigungsfahigen
Belang der Ldschwasserbereitstellung im Sinne § 1 Abs.6 Nr. 8e BauGB
aufmerksam. Die eingereichte Planung trifft hierzu keine Aussage. Die
Ldschwasserbereitstellung ist ein  Teilbereich der bauplanungsrechtlichen
ErschlieBung der Baugrundstiicke im Sinne von § 123 BauGB. Da ein qualifizierter
Bebauungsplan Ziel der Planung ist, hat der Plan auch Informationen oder ggf.
Festsetzungen Uber die Loschwasserbereitstellung zu enthalten. Der Trager des
ortlichen Brandschutzes - hier die Stadt Flrstenwalde - hat gemaR § 3 Abs.1 Nr.1
BbgBKG eine  angemessene Léschwasserldschwasserversorgung zu
gewahrleisten. Bei einem Vorhabenbezogenen Bebauungsplan besteht die
Mdglichkeit, diese Aufgabe dem Vorhabentrdger per ErschlieBungsvertrag zu
Ubertragen. Die eingereichte Planung I6st einen Loschwasserbedarf (Grundschutz)
von 96 m?/h fiir eine Zeitdauer von mindestens 2 Stunden aus. Es ist zu klaren, ob
vorhandene Ldschwasserquellen diesen Bedarf decken oder entsprechend zu
schaffen sind.

Das heifl3t, in Bertcksichtigung der Bauflachenausweisungen sind Art, Lage und
Anzahl der Loschwasserentnahmestellen zu planen. Die Fuhrung der
Versorgungsleitung (Wasser) ist nach § 9 Abs.1 Nr. 13 BauGB festsetzbar. Es
bedarf einer Klarung dahingehend, ob der zustandige Zweckverband die
erforderliche Ldschwassermenge Uber das Offentliche Trinkwassernetz
sicherstellen wird. Bei alternativen Ldsungen wie Loschwasserbrunnen,
Loschwasserteiche oder unterirdische Behalter usw. werden in der Regel
anderwartige planungsrechtliche Flachenausweisungen erforderlich. Je nach
Flachenbedarf fur die vorgesehene Léschwasserbereitstellung bedarf es dann ggf.
einer Flachenausweisung nach § 9 Abs.1 Nr.12 BauGB.

Abwagung:

Hinweise werden zur Kenntnis genommen. Es ist richtig, dass die Stadt
Firstenwalde gemall § 3 Abs.1 Nr.1 BbgBKG eine angemessene
Loschwasserversorgung zu gewahrleisten hat. Es wird davon ausgegangen, dass
Anforderungen des DVGW-Arbeitsblatts W 405 ,Bereitsteilung von Léschwasser
durch die offentliche Trinkwasserversorgung® auf den bestehenden, gewerblich
gepragten Baugrundsticken erflllt sind. Die Loschwasserversorgung uber das
bestehende Leitungsnetz wurde im Nachgang beim Zweckverband gepruft. Mit
Datum vom 17. Juli 2025 liegt eine Bestatigung des Zweckverbandes vor, dass die
bestehenden zwei Hydranten WH16-0054-002 und WH16-0156-004 ausreichende
Kapazitaten fir den erforderlichen Léschwasserbedarf aufweisen.

Der Zentraldienst der Polizei — Kampfmittelbeseitigungsdienst hat keine grund-
satzlichen Einwande. Bei konkreten Bauvorhaben ist bei Notwendigkeit eine
Kampfmittelfreiheitsbescheinigung beizubringen. Daruber entscheidet die fur das
Baugenehmigungsverfahren zustandige Behdrde auf der Grundlage einer vom
Kampfmittelbeseitigungsdienst erarbeiteten Kampf mittelverdachtskarte. Die
Einschéatzung gilt auch fir kiinftige Anderungen dieses Plans.

Neuerungen bei der Verlegung von Medientragern: Fur die Verlegung von
Medientragern und die damit verbundenen erforderlichen Bodeneingriffe in
Bestandstrassen in Kampfmittelverdachts-genbieten ist eine Freistellung von
Antragen auf Grundstticksiberprifung maoglich.
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Abwagung

Die Hinweise werden dem Vorhabentrager fur die Baumalnahmen zur Verfligung
gestellt.

4.6.1 Gesamtabwigung

Nach der offentlichen Auslage und Abwagung der Stellungnahmen im Fruhjahr 2025
erfolgten keine inhaltlichen Anderungen in der Satzung (bestehend aus
Planzeichnung und textlichen Festsetzungen). Es erfolgten lediglich redaktionelle
Anderungen, zwei Hinweise auf der Planzeichnung (Reptilienzaun und
Bodenbelastungen) sowie eine Korrektur im Detail (geringfligig abweichende
Verteilung der Ersatzbaume auf dem Baugrundstlick). Die Begriindung vom Marz
2025 wurde um einzelne Hinweise und Klarstellungen erganzt.

Aufgrund eines Formalfehlers bei dem Beschluss der Stadtvertretung zur
Offentlichkeitsbeteiligung wird die Auslegung unter Einbeziehung des aktuellen
Sachstandes wiederholt.

2026-01-19_vBP_68_Begruendung_Entwurf2 65



Stadt Furstenwalde/Spree, Vorhabenbezogener B-Plan Nr. 68 ,Lebensmittelmarkt Triftstralle” Januar 2026

66 2026-01-19_vBP_68_Begruendung_Entwurf2



Stadt Furstenwalde/Spree, Vorhabenbezogener B-Plan Nr. 68 ,Lebensmittelmarkt Triftstralle” Januar 2026

5. Anhang

5.1 Anlage: textliche Festsetzungen

1. Stadtebauliche Festsetzungen

1.1 Art der baulichen Nutzung: Sondergebiet Einzelhandel (§ 9 Abs. 1 Nr. 1
i.V.m. § 11 BauNVO): Das Sondergebiet Einzelhandel (SO EH) dient vorwiegend
der Unterbringung von Einzelhandelsbetrieben. Zulassig sind:

- Grol¥flachiger Einzelhandelsbetrieb mit maximal 1.200 m? Verkaufsflache fir
Nahrungs- und Genussmittel,

- Backshop mit maximal 25 m? Verkaufsflache,
- Café / Gastronomiebetrieb mit maximal 150 m? Gastraumflache

Im SO EH sind als Randsortimente jeweils bis zu 10 % der Verkaufsflache fur
sonstige zentren- und nahversorgungsrelevante Sortimente gemal der
Sortimentsliste "Furstenwalder Liste" (120 m?) und fur sonstige Sortimente (120
m?2) zulassig.

1.2 Art der baulichen Nutzung: Eingeschranktes Gewerbegebiet
(§9Abs. 1 Nr. 1i.V.m. § 8und § 1 Abs. 4 und 5 BauNVO):

Im eingeschrankten Gewerbegebiet GEe sind nur solche Einrichtungen, Betriebe
und Anlagen zulassig, die nach ihrem Stoérgrad in einem Mischgebiet nach

§ 6 BauNVO zulassig sind. Im eingeschrankten Gewerbegebiet GEe sind
Einzelhandelsbetriebe mit zentrenrelevanten sowie zentren- und
nahversorgungsrelevanten Sortimenten gemaf der Sortimentsliste "Furstenwalder
Liste" nicht zulassig. Abweichend hiervon sind

- Tankstellenshops, die dem Verkauf von Reisebedarf dienen, im Zusammenhang
mit dem Betrieb einer Tankstelle,

- an den Endverbraucher gerichtete Verkaufsstatten von Handwerksbetrieben, die
gegenuber der Betriebsflache von untergeordneter Bedeutung sind sowie

- Verkaufsstatten, die dem Werksverkauf dienen und gegenuber der
Betriebsflache von untergeordneter Bedeutung sind, ausnahmsweise zulassig.

Im eingeschrankten Gewerbegebiet GEe sind bei Einzelhandelsbetrieben mit nicht
zentrenrelevanten Sortimenten ausnahmsweise Randsortimente (zentren- und
nahversorgungsrelevante sowie zentrenrelevante Sortimente geman
"Flrstenwalder Liste"), die gegenuber dem Hauptsortiment von untergeordneter
Bedeutung sind, zulassig.

1.3 Uberschreitung der zuldssigen Grundflache (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB
in Verbindung mit § 16 und § 19 Abs. 4 BauNVO):

In dem Sondergebiet SO EH und in dem eingeschrankten Gewerbegebiet GEe
darf die zulassige Grundflache durch die Grundflachen von Stellplatzen mit ihren
Zufahrten sowie durch Nebenanlagen im Sinne des § 14 BauNVO abweichend
von § 19 Abs. 4 BauNVO bis zu einer Grundflachenzahl GRZ von 0,8
Uberschritten werden.
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1.4 Hohe baulicher Anlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB in Verbindung mit § 16
und § 18 BauNVO):

In dem Sondergebiet SO EH und in dem eingeschrankten Gewerbegebiet GEe
kénnen ausnahmsweise technische Aufbauten wie Schornsteine, Liftungsanlagen
und Anlagen zur Gewinnung regenerativer Energien bis zu einer Héhe von 12,0 m
uber 43,5 m Uber NHN im DHHN2016 zugelassen werden.

1.5 Abweichende Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB):

In dem Sondergebiet SO EH und in dem eingeschrankten Gewerbegebiet GEe
sind als abweichende Bauweise Gebaude mit seitlichen Grenzabstanden zu
errichten. Die Lange der Gebaude ist nicht beschrankt.

1.6 Versickerung von Niederschlagswasser (§ 9 Abs.4 BauGB i.V.m. § 66
Absatz 2 und § 54 Absatz 4 BbgWG):

Das auf den Baugrundstucken anfallende Niederschlagswasser ist auf
Vegetationsflachen oder in Sickeranlagen auf den Grundstlicken zu versickern.

1.7 Oberflachenbefestigung (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB): In dem
Sondergebiet SO EH und in dem eingeschrankten Gewerbegebiet GEe ist eine
Befestigung von Pkw-Stellplatzen nur in wasser- und luftdurchlassigem Aufbau
herzustellen. Auch Wasser- und Luftdurchlassigkeit wesentlich mindernde
Befestigungen wie Betonunterbau, Fugenverguss, Asphaltierungen und
Betonierungen sind unzulassig.

1.8 Bepflanzungen von Stellplatzflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB): In
dem Sondergebiet SO EH und in dem eingeschrankten Gewerbegebiet GEe sind
Stellplatzflachen durch Flachen, die zu bepflanzen sind, zu gliedern. Fir die
Anzahl der zu pflanzenden Baume gilt: Je angefangene 6 Pkw-Stellplatze ist ein
groRRkroniger, standortgerechter Laubbaum zu pflanzen. Es ist jeweils eine
mindestens 9,0 m? grof3e Pflanzflache zu sichern. Die zu pflanzenden Baume
missen einen Stammumfang von mindestens 12 - 14 cm aufweisen. Die
Baumneupflanzungen kénnen auf die erforderlichen Ersatzpflanzungen nach
Baumschutzsatzung der Stadt Firstenwalde/Spree angerechnet werden. Die
Bepflanzungen sind zu erhalten, dauerhaft zu pflegen und bei Abgang zu
ersetzen.

1.9 Bepflanzungen innerhalb der Baugebiete (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a BauGB):

Auf der Flache zum Anpflanzen mit dem Buchstaben A sind mindestens 9
Laubbdume sowie 140 Straucher als geschlossene Strauchflache anzupflanzen.

Auf der Flache zum Anpflanzen mit dem Buchstaben B sind mindestens 3
Laubbdume sowie 50 Straucher als geschlossene Strauchflache anzupflanzen.

Auf der Flache zum Anpflanzen mit dem Buchstaben C sind mindestens 35
Straucher als geschlossene Strauchflache anzupflanzen.
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Auf der Flache zum Anpflanzen mit dem Buchstaben D sind mindestens 3
Laubbaume sowie 60 Straucher als geschlossene Strauchflache anzupflanzen.

Auf der Flache zum Anpflanzen mit dem Buchstaben E sind mindestens 7
Laubbaume sowie 140 Straucher als geschlossene Strauchflache anzupflanzen.

Bei den festgesetzten Baumpflanzungen sind standortgerechte, grol3kronige
Laubbaume der Qualitat 3x verpflanzt, StU 12-14 cm zu verwenden.
Baumneupflanzungen kénnen auf die erforderlichen Ersatzpflanzungen nach
Baumschutzsatzung der Stadt Fiirstenwalde/Spree angerechnet werden.

Bei den festgesetzten Strauchpflanzungen sind insektenfreundliche und/oder
Beeren tragende Straucher der Qualitat verpflanzte Straucher, 3 Triebe, 60-100
cm zu verwenden. Auf den Flachen mit den Bezeichnungen A, B und E sind
Straucher zu verwenden, die eine Gesamthohe von Uber 2,0 m erreichen.

Vorhandene und zu erhaltende Baume und Straucher der angegebenen
Qualitaten kdnnen auf die Mindestanzahl der zu pflanzenden Gehdlze
angerechnet werden. Die Bepflanzungen sind zu erhalten, dauerhaft zu pflegen
und bei Abgang zu ersetzen.

Einzelbaumfestsetzung

Im eingeschrankten Gewerbegebiet ist der festgesetzte Laubbaum zu erhalten, zu
pflegen und bei Abgang durch einen grol3kronigen, standortgerechten Laubbaum
der Mindestqualitat 3x verpflanzt, StU 12-14 cm zu ersetzen.

1.10 Aufschiebend bedingte Festsetzung (gem. § 9 Abs. 2 Nr. 2 BauGB):
Innerhalb des Sondergebietes SO EH ist die Aufnahme der Einzelhandelsnutzung
solange unzulassig, bis die Nutzung des Lebensmitteleinzelhandels im GEe
vollstandig aufgegeben wurde.

1.1 Zulassigkeit von Vorhaben/Durchfiihrungsvertrag (§ 9 Abs. 2 BauGB
i.V.m. 12 Abs. 3a BauGB): Im Bereich des Vorhaben- und ErschlieBungsplans
sind im Rahmen der festgesetzten Nutzungen nur solche Vorhaben zulassig, zu
deren Durchfiihrung sich der Vorhabentrager im Durchfihrungsvertrag verpflichtet.

2. Bauordnungsrechtliche Festsetzungen (§ 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 87
Abs. 1 BbgBO)

21 Werbeanlagen: In dem Sondergebiet SO EH und in dem eingeschrankten
Gewerbegebiet GEe sind Werbeanlagen nur an der Statte der Leistung und zur
Bewerbung der Statte der Leistung zuldssig. Werbeanlagen mit Blink- und/oder
Wechselbeleuchtung sind  unzuldssig. Werbeanlagen als freistehende
Einzelanlagen durfen eine Hohe von 8,5 m tber 43.5 m NHN nicht Uberschreiten.

2.2 Ordnungswidrigkeit: Ordnungswidrig gemafy § 85 Abs. 1 Nr. 1 BbgBO
handelt, wer Werbeanlagen anders als in 2.1 vorgeschrieben errichtet.
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3. Hinweise

Baunutzungsverordnung: Grundlage des Bebauungsplans ist die
Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21.
November 2017 (BGBI. | S. 3786), zuletzt gedndert durch Artikel 2 des Gesetzes
vom 3. Juli 2023 (BGBI. 2023 | Nr. 176).

Verkehrsflache: Die Einteilung der Verkehrsflachen ist nicht Gegenstand der
Festsetzungen dieses Bebauungsplans.

Bodendenkmale: Im Plangebiet sind Bodendenkmale nicht bekannt. Mit dem
Vorhandensein von bisher unentdeckten Bodendenkmalen ist zu rechnen. Es
gelten die Vorschriften des brandenburgischen Denkmalschutzgesetzes
(BbgDSchG).

Artenschutz: Eine Baufeldfreimachung muss auf3erhalb der Brutzeiten der Vogel
in den Monaten Oktober bis Februar erfolgen. Das Baufeld ist vor Baubeginn ab
Anfang Marz mit einem Reptilienzaun gegen das Einwandern der Zauneidechse
einzufrieden.Bodenbelastungen: Im Sondergebiet Einzelhandel befinden sich
teilweise Bodenverunreinigungen (Altlasten), die im Rahmen der Umsetzung des
Vorhabens zu qualifizieren sind und bei denen die Vorgehensweise mit den
zustandigen Umweltbehérden abzustimmen ist.
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5.2 Anlage: Pflanzliste

Baume fir das Sondergebiet und das eingeschrankte Gewerbegebiet (Verwendung
von mindestens 5 Baumarten):

Acer platanoides ,Allershausen” — Spitzahon

Carpinus betulus - Hainbuche

Ostrya carpinifolia - Hopfenbuche

Quercus cerris - Zerreiche

Quercus frainetto — Ungarische Eiche

Sorbus tominalis — Elsbeere

Tilia cordata ,Erecta“ — Winterlinde (ohne Honigtauabsonderung)

Tilia tomentosa ,Szeleste” — Silberlinde (ohne Honigtauabsonderung)

Straucher (bienenfreundlich, *dornentragend, mindestens 5 Straucharten je
Pflanzflache):

Mindesthohe 1 Meter

Aronia melanocarpa - Apfelbeere

Berberis candidula/ verruculosa - Kissenberberitze
Chaenomeles spec. - Zierqiuitte

Cotoneaster horizontales — Facher-Zwergmispel
Lonicera x xylosteoides ,Claveys Dwarf - Heckenkirsche
Pyracantha spec. - Feuerdorn

Sorbaria sorbifolia - Fiederspiere

Spiraea x arguta — Braut-Spierstrauch

Spiraea thunbergii - Frihlingsspiere

Mindesthdhe 2 Meter:

Amelanchier ovalis — Gewdhnliche Felsenbirne

Berberis vulgaris* — Gemeine Berberitze

Cornus mas - Kornelkirsche

Crataegus monogyna* — Eingriffeliger Weilddorn

Euonymus europaeus — Gewdhnliches Pfaffenhitchen (giftige Frichte, nicht fir
Parkplatz)

Ligustrum vulgare — Gemeiner Liguster (immergrin, schnittvertraglich)
Prunus spinosa* - Schlehe

Rosa multiflora* - Wildrose

Salix caprea — Salweide

Viburnum lantana— Wolliger Schneeball (immergrin)
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5.3 Anlage: Biotoptypenplan Bestand
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sonstige ruderale Pionier- und Halbtrocken-
rasen

sonstige ruderale Staudenfluren mit
Gehdlzbewuchs (Gehdlzdeckung 10-30%)

Hecken und Windschutzstreifen, von
B&umen Uberschirmt (>10% Uberschirmung)
geschlossen, berw. heimische Gehdlze

Baumreihen, liickig oder hoher Anteil an
geschédigten Baumen,
Uberwiegend heimische Baumarten

sonstige Solitdrbaume

markanter Solitirbaum, heimische Art,
Altbaum

einschichtige oder kleine Baumgruppe,
heimische Arten, mittleres Alter

Anpflanzung von Bodendeckern
(<1m Héhe) mit Baumen

StralRen mit Asphalt- oder Betondecken

Parkplatz, versiegelt, ohne Baumbestand

Parkplatz, versiegelt / sonstige
ruderale Pionier- und Halbtrockenrasen /
Landreitgrasfluren

Lagerflachen / sonstige
ruderale Pionier- und Halbtrockenrasen /

Gebaude

Geltungsbereich

Furstwalde / Spree

VEP Nr. 68

Lebensmittelmarkt Triftstralle
Biotoptypenkartierung NA

MaRstab 1 : 1.500 (A4)
Martina Faller - Landschaftsplanerin 11/2024
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5.4 Anlage: Versieglungsplan Bestand

|:| Offene Flachen
: Versiegelte Flachen
- Geb&ude
Waldkante
|Z| Geltungsbereich

) ik

Ny

Firstwalde / Spree

VEP Nr. 68

Lebensmittelmarkt Triftstralle
Versiegelung Bestand NA

MaRstab 1 : 1.000 (A4)
Martina Faller - Landschaftsplanerin 02/2024

74 2026-01-19_vBP_68_Begruendung_Entwurf2



	1. Grundlagen und Ziele
	1.1 Planungsanlass und -erfordernis
	1.2 Ziele und Zwecke der Planung
	1.3 Rechtsgrundlagen
	1.4 Ausgangssituation
	1.4.1 Lage und Abgrenzung des Geltungsbereiches
	1.4.2 Bestehende Nutzungs- und Freiraumstruktur im Plangebiet
	1.4.3 Umweltzustand
	1.4.4 Umgebung des Plangebietes
	1.4.5 Verkehrs-, Ver- und Entsorgungsanlagen
	1.4.6 Topographie, Geologie, Baugrund
	1.4.7 Bodenbelastungen
	1.4.8 Eigentumsverhältnisse, Grunddienstbarkeiten, Baulasten
	1.4.9 Planungsrechtliche Ausgangslage

	1.5 Planungsgrundlagen - Planungsvorgaben
	1.5.1 Raumordnung und Landesplanung
	1.5.2 Integriertes Stadtentwicklungskonzept Fürstenwalde 2030
	1.5.3 Einzelhandels- und Zentrenkonzept 2017
	1.5.4 Fortschreibung des integrierten Klimaschutzkonzeptes Stadt Fürstenwalde/Spree 2016-2021
	1.5.5 Lärmaktionsplan
	1.5.6 Landschaftsplan
	1.5.7 Flächennutzungsplan
	1.5.8 Planungskonzept


	2.  Inhalte des Bebauungsplanes
	2.1 Städtebauliche Festsetzungen
	2.1.1 Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr. 1 BauGB)
	2.1.2 Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs.1 Nr.1 BauGB)
	2.1.3 Überbaubare Grundstücksflächen und Bauweise (§ 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 und 23 BauNVO)
	2.1.4 Flächen für Stellplätze und Nebenanlagen
	2.1.5 Verkehrsflächen (§ 9 Abs.1 Nr. 11 BauGB)
	2.1.6 Grünfestsetzungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Nr. 25a BauGB)
	2.1.7 Bezug zum Vorhaben- und Erschließungsplan /Durchführungsvertrag
	2.1.8 Aufschiebend bedingte Festsetzung
	2.1.9 Aufhebung des bisherigen Planungsrechts

	2.2 Örtliche Bauvorschriften (§ 9 Abs. 4 BauGB i.v.m. § 87 Abs. 1 Bbg BO)
	2.3 Kennzeichnungen (§ 9 Abs. 5 Nr. 3 BauGB)
	2.4 Hinweise

	3.  Auswirkungen des Bebauungsplans
	3.1 Vorhabenbezug-Durchführungsvertrag
	3.2 Kosten und Finanzierung
	3.3 Verträglichkeit der Einzelhandelsentwicklung
	3.4 Umweltauswirkungen
	3.4.1 Auswirkungen auf Natur und Umwelt
	3.4.2 Naturschutzfachliche Eingriffsregelung
	3.4.3 Artenschutz

	3.5 Bodendenkmale
	3.6 Bodenordnung
	3.7 Verkehr, Ver- und Entsorgung
	3.8 Immissionsschutz
	3.9 Städtebauliche Flächenbilanz

	4. Verfahren
	4.1 Verfahrenswahl, § 13a BauGB
	4.2 Verfahrensübersicht
	4.3 Aufstellungsbeschluss
	4.4 Frühzeitige Beteiligung
	4.5 Beteiligung der Öffentlichkeit
	4.6 Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange
	4.6.1 Gesamtabwägung


	5. Anhang
	5.1 Anlage: textliche Festsetzungen
	5.2 Anlage: Pflanzliste
	5.3 Anlage: Biotoptypenplan Bestand
	5.4 Anlage: Versieglungsplan Bestand


